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Artikel 1

Dem in Schwerin am 9. Dezember 2024 vom Land Mecklen-
burg-Vorpommern unterzeichneten Staatsvertrag zur Aufgaben-
erfüllung nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zwischen 
dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem Land 
Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, 
der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem 
Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem 
Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem 
Land Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thüringen wird zu-
gestimmt. Der Staatsvertrag zur Aufgabenerfüllung nach dem 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz wird nachstehend veröffentlicht.

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag zur Aufgabenerfüllung nach 
dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz nach seinem Artikel 13 Ab-
satz 1 Satz 4 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Mecklenburg-Vorpommern bekannt zu geben.

Gesetz zum Staatsvertrag zur Aufgabenerfüllung nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Vom 28. Juli 2025

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 860 - 24

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

Schwerin, den 28. Juli 2025

Die Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig

Die Ministerin für Soziales,
Gesundheit und Sport

Stefanie Drese
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Staatsvertrag zur Aufgabenerfüllung nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 860 - 25

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein,
der Freistaat Thüringen

– nachstehend „Länder“ genannt –

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Präambel

Dieser Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Auf-
gabenerfüllung nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vom 
16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2970), zuletzt geändert durch Artikel 32 
des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149, S. 34). Das 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das ab dem 28. Juni 2025 anzu-
wenden ist, regelt Vorgaben für die Barrierefreiheit bestimmter 
Produkte und Dienstleistungen, damit diese rechtskonform auf den 
Markt gebracht werden können. Mit den Vorgaben wird die Richt-
linie (EU) 2019/882 des Europäisches Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für 
Produkte und Dienstleistungen (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70; L 
212 vom 13.8.2019, S. 73) umgesetzt. Wesentlicher Bestandteil der 
Neuregelung ist auch die Einrichtung einer Marktüberwachung, für 
die nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz die Länder zustän-
dig sind. Die Länder erstellen eine Marktüberwachungsstrategie 
für Produkte. Hat die Marktüberwachungsbehörde Grund zu der 
Annahme, dass ein Produkt oder das Angebot oder die Erbringung 
einer Dienstleistung die Barrierefreiheitsanforderungen nicht er-
füllt, so prüft sie, ob das Produkt oder die Dienstleistung die Anfor-
derungen erfüllt. In den Ländern sind aktuell keine ausreichenden 
Verwaltungsstrukturen mit einschlägiger Sachkompetenz vorhan-
den, die die umfangreiche Aufgabenbeschreibung einer Marktüber-
wachung zur Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen 
personell und fachlich erfüllen können.

Die Länder sind davon überzeugt, dass es einer effizienten und 
wirksamen Umsetzung der Vorgaben des Barrierefreiheitsstär-
kungsgesetzes am besten entspricht, wenn sie zur Aufgabener-
füllung eine gemeinsame zentrale Marktüberwachungsbehörde 
errichten und auf sie sowohl Fach- als auch Vollzugsaufgaben 
übertragen.

Artikel 1
Ziel und Anwendungsbereich

(1) Ziel dieses Staatsvertrages ist, die sich aus dem Barrierefrei-
heitsstärkungsgesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2970), zuletzt 

geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 149, S. 34), in der jeweils geltenden Fassung und der 
darauf beruhenden Verordnungen in den jeweils geltenden Fas-
sungen ergebenden Aufgaben durch eine gemeinsame Länderbe-
hörde auszuführen.

(2) Die Länder regeln dazu in diesem Staatsvertrag die Errichtung 
einer Anstalt des öffentlichen Rechts und legen die Aufgaben, die 
Finanzierung und Organisation der Anstalt fest.

Artikel 2
Errichtung und Betrieb der Anstalt

(1) Die Länder errichten gemeinsam zur Wahrnehmung der Auf-
gaben des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes eine rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts (Anstalt) mit Sitz in Sachsen-An-
halt (Sitzland). Träger der Anstalt sind die diesen Staatsvertrag 
unterzeichnenden Länder. Die Anstalt gilt als Stelle der mittel-
baren Landesverwaltung des Sitzlandes.

(2) Die Anstalt trägt den Namen „Marktüberwachungsstelle der 
Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistun-
gen“.

(3) Für die Errichtung und den Betrieb der Anstalt findet das 
Recht des Sitzlandes Anwendung, soweit sich aus diesem Staats-
vertrag nichts anderes ergibt.

(4) Soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt, ist für 
die Durchführung von Verwaltungsverfahren und für die Verwal-
tungsvollstreckung das Recht des Sitzlandes anzuwenden.

(5) Die Anstalt führt ein Dienstsiegel.

(6) Die Anstalt gibt sich nach Maßgabe dieses Staatsvertrages 
eine Satzung. Die Satzung ist einstimmig zu beschließen. Die Sat-
zung und deren Änderungen sind im Ministerialblatt des Landes 
Sachsen-Anhalt zu veröffentlichen.
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Artikel 3
Aufgaben

(1) Die Anstalt nimmt sämtliche Aufgaben wahr, die das Barrie-
refreiheitsstärkungsgesetz und die darauf beruhenden Verordnun-
gen den Marktüberwachungsbehörden der Länder zuweisen.

(2) Sie übernimmt dabei insbesondere folgende Aufgaben und 
Funktionen:

1. Erstellung einer Marktüberwachungsstrategie nach § 20 
Abs. 2 des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes;

2. zentraler Ansprechpartner für die zentrale Verbindungsstelle 
nach § 27 des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes einschließ-
lich der Koordinierung von organisatorischen Anfragen über 
das Informations- und Kommunikationssystem gemäß Ar-
tikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Markt-
überwachung und die Konformität von Produkten sowie zur 
Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen 
(EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 
25.6.2019, S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 
2024/1252 (ABl. L, 2024/1252, 3.5.2024);

3. Information der Wirtschaftsakteure und der Öffentlichkeit 
über Fragen zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, insbeson-
dere zu seiner Anwendbarkeit und Umsetzung;

4. Koordination von Maßnahmen zur Marktüberwachung von 
Produkten und Dienstleistungen und

5. Mitteilung der Informationen gemäß § 36 des Barrierefrei-
heitsstärkungsgesetzes.

(3) Die Anstalt kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter be-
dienen.

Artikel 4
Finanzierung

(1) Das Rechnungswesen der Anstalt ist nach den Grundsätzen 
der kameralen Buchführung ausgerichtet. Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr. Das Nähere zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 
regelt die Satzung. Der Vorstand stellt jährlich einen Wirtschafts-
plan auf. Dieser ist vom Verwaltungsrat zu genehmigen.

(2) Die Anstalt erhebt für ihre Tätigkeit nach Maßgabe der ver-
waltungskostenrechtlichen Regelungen des Sitzlandes Gebühren 
und Auslagen. Diese sind bei der Aufstellung des Wirtschafts-
plans zu berücksichtigen. Satz 2 gilt auch für Geldbußen im Sinne 
des § 37 Abs. 2 des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes und Ein-
nahmen aus Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten.

(3) Die Länder verpflichten sich, eine angemessene Finanzierung 
der Anstalt sicherzustellen. Nicht über Bußgelder, Gebühren und 
Auslagen zu deckender Finanzbedarf ist von den Ländern zu fi-
nanzieren. Hierfür stellen die Länder jährlich die nach dem vom 
Verwaltungsrat bestätigten Wirtschaftsplan vorgesehenen finan-
ziellen Mittel anteilig, entsprechend dem Königsteiner Schlüssel, 
bereit (Finanzierungsbeiträge); davon trägt das Sitzland vor Be-
rechnung der Finanzierungsbeiträge eine Quote von 5 v. H. Für 
alle Finanzierungsbeiträge gilt jeweils der aktuelle Königsteiner 
Schlüssel.

(4) Die Festsetzung der Finanzierungsbeiträge der Länder bedarf 
der Zustimmung von zwei Dritteln der für das Finanzwesen zu-
ständigen Ministerinnen und Minister oder Senatorinnen und Se-
natoren.

(5) Die Länder tragen Vorsorge für die Erfüllung der Zahlungs-
verpflichtungen im Rahmen der jeweiligen Haushaltsaufstel-
lungsverfahren. Für das Gründungsjahr der Anstalt stehen die 
Erfüllungen dieser Zahlungsverpflichtungen unter dem Vorbehalt 
der Bereitstellung von Haushaltsmitteln durch die Haushaltsge-
setzgeber der Länder.

(6) Die Finanzierungsbeiträge der Länder werden im Laufe eines 
jeden Haushaltsjahres zum 31. Mai nach den Ansätzen des Wirt-
schaftsplanes fällig. Über- und Minderzahlungen gegenüber dem 
sich nach der Jahresrechnung ergebenden Finanzbedarf werden in 
dem der Abrechnung folgenden Haushaltsjahr ausgeglichen.

Artikel 5
Organe

Die Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

Artikel 6
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat ist oberste Dienstbehörde der in der An-
stalt tätigen Beamtinnen und Beamten. Er ist Dienstvorgesetzter 
und höherer Dienstvorgesetzter des beamteten Vorstands und 
nimmt die Rechte und Pflichten der Anstalt als Arbeitgeberin 
gegenüber dem Vorstand im privatrechtlichen Beschäftigungs-
verhältnis wahr. Der Verwaltungsrat kann seine Zuständigkeit 
als oberste Dienstbehörde ganz oder teilweise auf den Vorstand 
übertragen. Dies gilt nicht für die Eigenschaft als oberste Dienst-
behörde gegenüber dem Vorstand selbst.

(2) Jedes Land entsendet ein Mitglied und ein stellvertretendes 
Mitglied in den Verwaltungsrat. Die Entsendung nach Satz 1 ist 
jederzeit widerruflich. Im Fall des Widerrufs ist unverzüglich ein 
neues Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied zu entsenden.

(3) Der Vorsitz im Verwaltungsrat wechselt alle zwei Jahre in al-
phabetischer Reihenfolge der Länder, beginnend mit dem Sitz-
land der Anstalt. Die oder der Vorsitzende bereitet die Sitzungen 
des Verwaltungsrates vor.

(4) Der Verwaltungsrat beschließt über die grundsätzlichen An-
gelegenheiten der Anstalt, insbesondere über

1. die Satzung und ihre Änderungen,

2. den Wirtschaftsplan und seine Änderungen,

3. die Bestellung in das und Abberufung aus dem Vorstandsamt 
sowie die Einstellung und Entlassung des Vorstands,

4. die Entlastung des Vorstands,

5. die Bestellung der Abschlussprüferin oder des Abschlussprü-
fers, die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwen-
dung des Jahresergebnisses und

6. allgemeine Vereinbarungen und Maßnahmen zur Regelung 
der arbeits-, dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtlichen 
Verhältnisse der Beschäftigten im Rahmen der gesetzlichen 
und tarifvertraglichen Vorgaben.



Tag der Ausgabe: Schwerin, den 8. August 2025 421Nr. 15

(5) Der Verwaltungsrat beschließt und erlässt in wesentlichen 
Angelegenheiten für den Vorstand bindende Entscheidungsricht-
linien. Er kann im Einzelfall weitere den Vorstand bindende Ent-
scheidungsrichtlinien und Weisungen beschließen und erlassen.

(6) Der Verwaltungsrat überwacht den Vorstand.

(7) Jedes Land hat eine Stimme. Der Verwaltungsrat ist beschluss-
fähig, wenn in der Sitzung mindestens die Hälfte der Länder ver-
treten ist. Soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt, 
fasst der Verwaltungsrat seine Beschlüsse mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden Länder.

(8) Zur Unterstützung des Verwaltungsrats bei seinen Aufgaben 
wird beim Sitzland eine ständige Geschäftsstelle eingerichtet.

(9) Die Geschäftsstelle wird gemeinschaftlich von allen Ländern 
entsprechend Artikel 4 Abs. 3 finanziert.

(10) Die Festsetzung der Finanzierungsbeiträge der Länder nach 
Absatz 9 bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der für das 
Finanzwesen zuständigen Ministerinnen und Minister oder Sena-
torinnen und Senatoren.

(11) Näheres zur Geschäftsstelle regelt die Satzung.

Artikel 7
Vorstand

(1) Der Vorstand leitet die Anstalt und vertritt sie gerichtlich und 
außergerichtlich. Der Vorstand hat eine Stellvertretung.

(2) Der Vorstand ist berechtigt, beratend an den Sitzungen des 
Verwaltungsrates teilzunehmen, soweit der Verwaltungsrat nichts 
anderes beschließt. Er ist verpflichtet, an den Verwaltungsrats-
sitzungen teilzunehmen, wenn der Verwaltungsrat dies zuvor be-
stimmt.

(3) Der Vorstand wird für die Dauer von bis zu sechs Jahren be-
stellt. Erneute Bestellungen sind möglich.

(4) Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter und höherer Dienstvor-
gesetzter der in der Anstalt tätigen Beamtinnen und Beamten. Er 
nimmt die Aufgaben der für die Ernennung zuständigen Stelle 
und die Rechte und Pflichten der Anstalt als Arbeitgeberin gegen-
über den Beschäftigten der Anstalt wahr, soweit sie nicht durch 
diesen Staatsvertrag dem Verwaltungsrat zugewiesen sind.

(5) Der Vorstand kann vor Ablauf der Amtszeit aus dienstlichen 
Gründen aus dem Amt abberufen werden. Dazu ist ein Beschluss 
des Verwaltungsrates erforderlich. Die Beamtin oder der Beamte 
scheidet mit Ablauf des Tages, an dem die Abberufung beschlos-
sen wird, aus dem Amt aus und gilt besoldungsrechtlich und ver-
sorgungsrechtlich als abgewählt.

(6) Näheres über den Vorstand regelt die Satzung.

Artikel 8
Beschäftigte der Anstalt

(1) Die Anstalt hat Dienstherrnfähigkeit im Sinne des Landesrechts 
des Sitzlandes. Auf die Rechtsverhältnisse der Beamtinnen und 
Beamten der Anstalt finden das Beamtenstatusgesetz und die be-
amtenrechtlichen Vorschriften des Sitzlandes Anwendung, soweit 
sich aus den Bestimmungen dieses Staatsvertrages nichts anderes 
ergibt. Für die Beschäftigten und die Auszubildenden der Anstalt 

gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder bezie-
hungsweise der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Aus-
bildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz einschließlich der 
diese Tarifverträge ergänzenden, ändernden und ersetzenden Tarif-
verträge in der in dem Sitzland jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Anstalt kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Ver-
waltungsaufgaben einschließlich der damit verbundenen automati-
sierten Verarbeitung personenbezogener Daten sowie der Entschei-
dung über Rechtsbehelfe im Wege von Verwaltungsvereinbarungen 
gegen Erstattung der Verwaltungskosten ganz oder teilweise auf 
Behörden oder Einrichtungen des Sitzlandes übertragen. Für die 
Zustimmung des Verwaltungsrates ist in diesem Fall die Zustim-
mung der Vertretung des Sitzlandes im Verwaltungsrat erforderlich. 
Die Übertragung ist in geeigneter Weise bekannt zu machen.

(3) Die Anstalt kann nach Absatz 2 insbesondere folgende Ver-
waltungsaufgaben übertragen:

1. die Aufgaben auf dem Gebiet der Besoldung und der sons-
tigen Geldleistungen nach den besoldungsrechtlichen Rege-
lungen des Sitzlandes einschließlich der Beihilfen in Krank-
heits-, Pflege- und Geburtsfällen sowie der Versorgung nach 
den versorgungsrechtlichen Regelungen des Sitzlandes,

2. die der Anstalt als Arbeitgeber zustehenden Befugnisse in Be-
zug auf das Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und der zur Ausbildung Beschäftigten und

3. die Berechnung und Anordnung der Reisekostenvergütung, 
des Trennungsgeldes und der Umzugskostenvergütung.

Artikel 9
Rechts- und Fachaufsicht

(1) Die für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistun-
gen nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zuständige oberste 
Landesbehörde des Sitzlandes führt die Rechtsaufsicht über die 
Anstalt im Benehmen mit den für die Barrierefreiheit von Produk-
ten und Dienstleistungen nach dem Barrierefreiheitsstärkungsge-
setz zuständigen obersten Landesbehörden der übrigen Länder, 
soweit die Eilbedürftigkeit nicht ein unverzügliches Einschrei-
ten gebietet. In diesem Fall sind die für die Barrierefreiheit von 
Produkten und Dienstleistungen nach dem Barrierefreiheitsstär-
kungsgesetz zuständigen obersten Landesbehörden der übrigen 
Länder unverzüglich zu unterrichten.

(2) Die Anstalt unterliegt bei der Erfüllung der Aufgaben nach 
Artikel 3 der Fachaufsicht durch die für die Barrierefreiheit von 
Produkten und Dienstleistungen nach dem Barrierefreiheitsstär-
kungsgesetz zuständige oberste Landesbehörde des Sitzlandes.

Artikel 10
Finanzkontrolle

Die Landesrechnungshöfe der Länder sind berechtigt, die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der Anstalt zu prüfen.

Artikel 11
Anwendbares Datenschutzrecht

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Anstalt 
gelten die im Sitzland anwendbaren datenschutzrechtlichen Vor-
schriften.
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Artikel 12
Schiedsklausel

(1) Alle sich aus diesem Staatsvertrag ergebenden Rechtsstrei-
tigkeiten werden der Entscheidung eines Schiedsgerichts unter-
worfen. Auf das Verfahren finden die Vorschriften des Zehn-
ten Buches der Zivilprozessordnung in der zum Zeitpunkt des 
Schiedsverfahrens geltenden Fassung Anwendung.

(2) Das Schiedsgericht besteht aus einem vorsitzenden Mitglied, 
das aus der Mitte des Verwaltungsrates bestimmt wird, und aus 
zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, die von den streitenden 
Beteiligten gemeinsam benannt werden.

Artikel 13
Inkrafttreten und Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifika-
tionsurkunden sind bei der Staatskanzlei des Sitzlandes zu hin-

terlegen. Diese teilt den übrigen an dem Staatsvertrag beteiligten 
Ländern den Zeitpunkt der Hinterlegung der letzten Ratifikations-
urkunde mit. Der Staatsvertrag tritt mit dem Tag in Kraft, der auf 
die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgt.

(2) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann unter 
gleichzeitiger Benachrichtigung der übrigen Länder zum Schluss 
des Kalenderjahres mit einer Frist von zwei Jahren gekündigt 
werden, erstmals zum 31. Dezember 2028.

(3) Die Kündigung ist gegenüber der oder dem Vorsitzenden der 
Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder schriftlich zu erklären.

(4) Das kündigende Land bleibt verpflichtet, zu dem Finanzbe-
darf solange und insoweit beizutragen, als dieser infolge seiner 
Beteiligung erforderlich geworden ist. Nach dem Ausscheiden an-
fallende Kosten, die dem Zeitraum der Mitgliedschaft zuzurech-
nen sind, sind anteilig vom kündigenden Land zu übernehmen.

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den 19. November 2024
Manfred Lucha

Für den Freistaat Bayern:
München, den 3. Dezember 2024
Thorsten Glauber

Für das Land Berlin:
Berlin, den 6. Februar 2025
Kai Wegner

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den 28. Februar 2025
Britta Müller

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den 7. Dezember 2024
Andreas Bovenschulte

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den 3. Dezember 2024
Anna Gallina

Für das Land Hessen:
Wiesbaden, den 17. Dezember 2024
Heike Hofmann

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den 9. Dezember 2024
Manuela Schwesig

Für das Land Niedersachsen:
Hannover, den 7. November 2024
Dr. Andreas Philippi

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Düsseldorf, den 5. Dezember 2024
Mona Neubaur

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 6. Dezember 2024
Dörte Schall

Für das Saarland:
Saarbrücken, den 13. Dezember 2024
Dr. Magnus Jung

Für den Freistaat Sachsen:
Dresden, den 30. Oktober 2024
Michael Kretschmer

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Magdeburg, den 25. Oktober 2024
Petra Grimm-Benne

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 5. März 2025
Tobias Goldschmidt

Für den Freistaat Thüringen:
Erfurt, den 4. Dezember 2024
Bodo Ramelow
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Gesetz zum Sechsten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge
(Sechster Medienänderungsstaatsvertrag)

Vom 28. Juli 2025

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 90

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Zustimmung zum Sechsten Staatsvertrag zur Änderung 

medienrechtlicher Staatsverträge

Dem am 24. März 2025 vom Land Mecklenburg-Vorpommern un-
terzeichneten Sechsten Staatsvertrag zur Änderung medienrecht-
licher Staatsverträge zwischen dem Land Baden-Württemberg, 
dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, 
der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Ham-
burg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, 
dem Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem 
Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem 
Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem 
Freistaat Thüringen wird zugestimmt. Der Sechste Staatsvertrag 
zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge wird nachstehend 
veröffentlicht.

Artikel 2
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Es 
tritt außer Kraft, wenn die Bedingung des Absatzes 2 Satz 2 ein-
getreten ist. Das Außerkrafttreten wird im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegeben.

(2) Nach Maßgabe seines Artikels 3 Absatz 2 Satz 1 tritt der 
Sechste Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsver-
träge am 1. Dezember 2025 in Kraft. Sind bis zum 30. November 
2025 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der oder dem Vorsit-
zenden der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder hinterlegt, wird der Staatsvertrag nach seinem 
Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 gegenstandslos. Das Inkrafttreten wird 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 
bekannt gegeben.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

Schwerin, den 28. Juli 2025

Die Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig
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Sechster Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge
(Sechster Medienänderungsstaatsvertrag)

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 91

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1
Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages1

Der Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den 
Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrag – JMStV) vom 10. bis 27. September 2002, 
zuletzt geändert durch den Fünften Medienänderungsstaatsver-
trag vom 27. Februar bis 7. März 2024, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 5c wird wie folgt gefasst:

„§ 5c  Ankündigungen, Kennzeichnungs- und Hinweis-
pflicht“.

b) Die Angabe zum III. Abschnitt wird wie folgt gefasst:

„III. Abschnitt
Technischer Jugendmedienschutz“.

c) Die Angaben zu den §§ 11 und 12 werden wie folgt ge-
fasst:

„§ 11 Anforderungen an Jugendschutzprogramme
§ 12 Anforderungen an Anbieter von Betriebssyste-

men“.

d) Nach der Angabe zu § 12 werden folgende Angaben ein-
gefügt:

„§ 12a Ergänzende Bestimmungen für Apps mit an-
erkannten Jugendschutzprogrammen oder ge-
eigneten technischen oder sonstigen Mitteln

§ 12b Datenschutz“.

e) Die Angaben zu den §§ 25 bis 28 werden durch die fol-
genden Angaben ersetzt:

„§ 25 Übergangsbestimmungen
§ 26 Evaluierung
§ 27 Geltungsdauer, Kündigung
§ 28 Notifizierung“.

2. In § 1 werden nach dem Wort „gefährden“ die Wörter „oder 
Risiken für deren persönliche Integrität aufweisen“ eingefügt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Medienstaatsver-
trages“ die Wörter „sowie für Betriebssysteme nach 
§ 3 Nr. 6“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Anbieter“ die 
Wörter „nach § 3 Nr. 2 und Nr. 7“ eingefügt und 
nach dem Wort „wurde“ die Wörter „, sowie des Ar-
tikels 3 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über be-

1 Ändert StV vom 27. September 2002; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2254 - 4
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stimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informa-
tionsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 
vom 17. Juli 2000, S. 1)“ gestrichen.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „im Übrigen“ durch das 
Wort „zudem“ ersetzt und nach den Wörtern „Satz 1 
bis 3“ die Angabe „, 5 und 6“ eingefügt.

dd) Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 und 6 angefügt:

„Maßnahmen gegen Anbieter von Telemedien oder 
Betriebssystemen mit Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat sind auf Grundlage dieses Staatsvertrages 
zulässig, wenn die Maßnahme

1. zum Schutz

a) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
einschließlich des Jugendschutzes, insbe-
sondere im Hinblick auf

aa) die Verhütung, Ermittlung, Aufklä-
rung, Verfolgung und Vollstreckung 
von Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten,

bb) die Bekämpfung der Verunglimp-
fung aus Gründen der Rasse, des 
Geschlechts, des Glaubens oder der 
Nationalität,

cc) Verletzungen der Menschenwürde 
einzelner Personen oder

dd) die Wahrung nationaler Sicherheits- 
und Verteidigungsinteressen,

b) der öffentlichen Gesundheit oder

c) der Interessen der Verbraucher und der In-
teressen von Anlegern

erforderlich ist,

2. ein bestimmtes Telemedium oder Betriebssys-
tem betrifft, das die unter Nummer 1 genannten 
Schutzziele beeinträchtigt oder eine ernsthafte 
und schwerwiegende Gefahr einer Beeinträch-
tigung dieser Ziele darstellt, und

3. in einem angemessenen Verhältnis zu den 
Schutzzielen nach Nummer 1 steht.

Maßnahmen nach Satz 5 sind nur zulässig, wenn 
die gemäß Artikel 3 Abs. 4 Buchst. b und Abs. 5 der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der Informations-
gesellschaft, insbesondere des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 

vom 17. Juli 2000, S. 1), die durch Verordnung (EU) 
2022/2065 (ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1) geän-
dert worden ist, erforderlichen Verfahren eingehalten 
werden; davon unberührt bleiben gerichtliche Ver-
fahren einschließlich etwaiger Vorverfahren und die 
Verfolgung von Straftaten einschließlich der Straf-
vollstreckung und von Ordnungswidrigkeiten.“

b) In Absatz 2 wird das Wort „Für“ durch die Wörter „Dieser 
Staatsvertrag gilt nicht für“ ersetzt und werden die Wörter 
„gilt dieser Staatsvertrag“ und das Wort „nicht“ gestri-
chen.

c) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Medienstaatsver-
trages“ die Wörter „und des Glücksspielstaatsvertrages“ 
eingefügt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

b) Nach Nummer 4 werden folgende Nummern 5 bis 11 an-
gefügt:

„5. Jugendschutzprogramm eine softwarebasierte An-
wendung, die Alterskennzeichnungen nach § 5 Abs. 3 
Nr. 2 ausliest und Angebote erkennt, die geeignet 
sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
zu beeinträchtigen,

6. Betriebssystem eine softwarebasierte Anwendung, 
die die Grundfunktionen der Hardware oder Soft-
ware eines Endgeräts steuert und die Ausführung von 
softwarebasierten Anwendungen, die dem Zugang zu 
Angeboten nach Nr. 1 dienen, ermöglicht,

7. Anbieter eines Betriebssystems eine natürliche oder 
juristische Person, die Betriebssysteme bereitstellt,

8. Jugendschutzvorrichtung ein System, um Jugend-
schutzeinstellungen vorzunehmen, insbesondere durch 
Einstellungsmöglichkeiten im Betriebssystem oder 
in profil- und accountbasierten Systemen,

9. App eine softwarebasierte Anwendung, die der un-
mittelbaren Ansteuerung von Angeboten nach Nr. 1 
dient,

10. Online-Suchmaschine ein Telemedium, das es Nut-
zern ermöglicht, in Form eines Stichworts, einer 
Spracheingabe, einer Wortgruppe oder einer anderen 
Eingabe Anfragen einzugeben, um prinzipiell auf 
allen Websites oder auf allen Websites in einer be-
stimmten Sprache eine Suche zu einem beliebigen 
Thema vorzunehmen und Ergebnisse in einem belie-
bigen Format angezeigt zu bekommen, über die sie 
Informationen im Zusammenhang mit dem angefor-
derten Inhalt finden können,

11. Browser eine softwarebasierte Anwendung zur Be-
trachtung von und Interaktion mit Angeboten nach 
Nr. 1.“

5. § 4 wird wie folgt geändert:
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a) In Absatz 3 wird das Wort „Bundesprüfstelle“ durch das 
Wort „Prüfstelle“ ersetzt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) legt 
im Einvernehmen mit den anerkannten Einrichtungen der 
Freiwilligen Selbstkontrolle Anforderungen an Systeme 
zur Sicherstellung geschlossener Benutzergruppen nach 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 zur Gewährleistung eines effektiven 
Jugendschutzes fest. Zur Anerkennung ihrer Eignung zur 
Gewährleistung eines effektiven Jugendschutzes können 
Systeme zur Sicherstellung geschlossener Benutzergrup-
pen nach § 4 Abs. 2 Satz 2 einer anerkannten Einrichtung 
der Freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt werden.“

6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Bei der Beurteilung der Entwicklungsbeeinträchti-
gung können auch außerhalb der medieninhaltlichen 
Wirkung liegende Umstände der jeweiligen Nutzung 
des Mediums berücksichtigt werden, wenn diese auf 
Dauer angelegter Bestandteil des Mediums sind und 
eine abweichende Gesamtbeurteilung rechtfertigen; 
hierzu zählen insbesondere nach konkreter Gefah-
renprognose als erheblich einzustufende Risiken für 
die persönliche Integrität von Kindern und Jugend-
lichen, insbesondere Risiken durch Kommunika-
tions- und Kontaktfunktionen, durch Kauffunktio-
nen, durch glücksspielähnliche Mechanismen, durch 
Mechanismen zur Förderung eines exzessiven Me-
diennutzungsverhaltens, durch die Weitergabe von 
Bestands- und Nutzungsdaten ohne Einwilligung an 
Dritte sowie durch nicht altersgerechte Kaufappelle 
insbesondere durch werbende Verweise auf andere 
Medien.“

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und er erhält folgen-
de Fassung:

„Die Altersstufen sind:

1. ohne Altersbeschränkung,

2. ab 6 Jahren,

3. ab 12 Jahren,

4. ab 16 Jahren,

5. ab 18 Jahren.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Sofern für diese Angebote bereits eine Alterseinstu-
fung einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle vorlag, die nicht abschließend auf 
einem automatisierten Bewertungssystem beruhte, 

kann für die Verbreitung im Rundfunk und in Tele-
medien von der Vermutung aus Satz 1 entsprechend 
dieser Alterseinstufung abgewichen werden.“

bb) Im neuen Satz 4 werden die Wörter „Kommission für 
Jugendmedienschutz (KJM)“ durch das Wort „KJM“ 
ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 da-
durch entsprechen, dass er

1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrneh-
mung des Angebots durch Kinder oder Jugendliche 
der betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder 
wesentlich erschwert, oder

2. das Angebot mit einer Alterskennzeichnung versieht, 
die von geeigneten Jugendschutzprogrammen nach 
§ 11 Abs. 1 und 2 ausgelesen werden kann, oder

3. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugäng-
lich gemacht werden, so wählt, dass Kinder oder Ju-
gendliche der betroffenen Altersstufe üblicherweise 
die Angebote nicht wahrnehmen.“

d) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Die KJM legt im Einvernehmen mit den anerkannten 
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle Anforde-
rungen an die Eignung technischer oder sonstiger Mittel 
nach Absatz 3 Nr. 1 zur Gewährleistung eines effektiven 
Jugendschutzes fest. Zur Anerkennung ihrer Eignung zur 
Gewährleistung eines effektiven Jugendschutzes können 
technische oder sonstige Mittel nach Absatz 3 Nr. 1 einer 
anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
vorgelegt werden.“

7. § 5c wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 5c
Ankündigungen, Kennzeichnungs- und Hinweispflicht“.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „; § 12 bleibt unberührt“ 
gestrichen.

c) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 und 4 ein-
gefügt:

„(3) Anbieter von Telemedien müssen bei Filmen, Serien 
und Spielprogrammen, die sie als eigene Inhalte anbie-
ten, auf eine Alterseinstufung nach § 5 Abs. 1 Satz 3 oder 
nach dem Jugendschutzgesetz in ihrem Angebot durch 
eine deutlich wahrnehmbare Kennzeichnung vor oder mit 
Beginn des Angebots hinweisen. Sie sollen zudem auf die 
wesentlichen Gründe für die Alterseinstufung und auf Ge-
fahren für die persönliche Integrität nach § 5 Abs. 1 Satz 2 
hinweisen. Dies gilt auch für Angebote, die mit dem be-
werteten Angebot ganz oder im Wesentlichen inhalts-
gleich sind. Die Pflicht besteht bei Filmen, Serien und 
Spielprogrammen nicht, wenn von Seiten des Anbieters 
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sichergestellt ist, dass sie nur Erwachsenen zugänglich 
gemacht werden. Abs. 2 bleibt unberührt.

(4) Kennzeichnet ein Anbieter sein Angebot nach § 5 
Abs. 3 Nr. 2, hat er auf das verwendete Jugendschutzpro-
gramm in seinem Angebot eindeutig hinzuweisen.“

8. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „, sowie für Anbie-
ter von Suchmaschinen“ gestrichen.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Die Pflicht nach Absatz 1 besteht nicht für Vermitt-
lungsdienste im Sinne des Artikel 3 Buchst. g der Verord-
nung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt 
für digitale Dienste (ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1; 
L 310 vom 1.12.2022, S. 17).“

c) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 4 bis 6.

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

b) In Satz 1 werden die Wörter „Satz 1 und 2“ durch die 
Wörter „Satz 1 bis 3“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

10. Die Überschrift des III. Abschnitts wird wie folgt gefasst:

„III. Abschnitt
Technischer Jugendmedienschutz“.

11. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 11
Anforderungen an Jugendschutzprogramme“.

b) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird durch den folgenden Satz er-
setzt:

„Jugendschutzprogramme müssen zur Beurteilung ihrer 
Eignung einer anerkannten Einrichtung der freiwilligen 
Selbstkontrolle vorgelegt werden.“

12. § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12
Anforderungen an Anbieter von Betriebssystemen

(1) Anbieter von Betriebssystemen, die von Kindern und Ju-
gendlichen üblicherweise genutzt werden im Sinne des § 16 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 6, stellen sicher, dass ihre Betriebssyste-
me über eine den nachfolgenden Absätzen entsprechende 
Jugendschutzvorrichtung verfügen. Passt ein Dritter die vom 
Anbieter des Betriebssystems bereitgestellte Jugendschutz-
vorrichtung an, besteht die Pflicht aus Satz 1 insoweit bei 
diesem Dritten.

(2) Die Jugendschutzvorrichtung muss in einfacher, leicht zu-
gänglicher und abgesicherter Weise aktiviert, deaktiviert und 
angepasst werden können. Zudem ist bei

1. erstmaliger Inbetriebnahme,

2. erstmaliger Bereitstellung der Jugendschutzvorrichtung 
und

3. Funktionsänderungen der Jugendschutzvorrichtung

auf die Möglichkeit, die Jugendschutzvorrichtung zu aktivie-
ren oder anzupassen, hinzuweisen und die Aktivierung und 
Anpassung zu ermöglichen.

(3) In der Jugendschutzvorrichtung muss eine Altersangabe 
eingestellt werden können. Ist eine Altersangabe eingestellt, 
ist im Betriebssystem sicherzustellen, dass

1. bei Browsern, die einen offenen Zugang zum Internet 
eröffnen, eine Nutzung nur möglich ist, sofern sie On-
line-Suchmaschinen ansteuern, die über eine gesicherte 
Suchfunktion verfügen oder deren ungesicherter Zugang 
individuell und in abgesicherter Weise freigeschaltet wur-
de,

2. die Installation von Apps nur über Vertriebsplattformen 
möglich ist, die die Altersangabe berücksichtigen und ein 
automatisiertes Bewertungssystem nach Abs. 4 vorhalten,

3. nur Apps nutzbar sind, die der Altersangabe entsprechen 
oder die individuell und in abgesicherter Weise freige-
schaltet wurden, und

4. die Nutzung von Browsern und Apps individuell und in 
abgesicherter Weise ausgeschlossen werden kann.

(4) In den systemeigenen Vertriebsplattformen für Apps ist 
sicherzustellen, dass Apps mit einer Altersangabe durch ein 
von der KJM anerkanntes automatisiertes Bewertungssystem 
einer anerkannten Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrol-
le versehen werden, die vom Betriebssystem ausgelesen wer-
den kann.

(5) Anbieter von Betriebssystemen stellen eine Selbsterklä-
rung über die Übereinstimmung der Jugendschutzvorrichtung 
mit den Anforderungen der §§ 12, 12a Abs. 1 und 3 und 12b 
Abs. 1 aus und hinterlegen diese bei der KJM. Die KJM ver-
öffentlicht die Selbsterklärung in ihrem Internetauftritt.

(6) Die KJM legt die Eignungsanforderungen für die gesicher-
te Suche nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 und automatisierte Be-
wertungssysteme nach Absatz 4 im Einvernehmen mit den an-
erkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle fest.“

13. Nach § 12 werden die folgenden §§ 12a und 12b eingefügt:

„§ 12a
Ergänzende Bestimmungen für Apps mit anerkannten 

Jugendschutzprogrammen oder geeigneten technischen oder 
sonstigen Mitteln

(1) Anbieter von Betriebssystemen stellen abweichend von 
§ 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 sicher, dass Apps, die über ein an-
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erkanntes Jugendschutzprogramm nach § 11 Abs. 2 oder ein 
geeignetes technisches oder sonstiges Mittel nach § 5 Abs. 3 
Nr. 1 verfügen, unabhängig von der in der Jugendschutzvor-
richtung eingestellten Altersangabe zugänglich und nutzbar 
sind.

(2) Anbieter von Apps nach Absatz 1 stellen sicher, dass die 
in der Jugendschutzvorrichtung eingestellte Altersangabe an-
gemessen berücksichtigt wird.

(3) Apps, die ausschließlich Angebote nach § 5 Abs. 6 ent-
halten, sind unabhängig von der in der Jugendschutzvorrich-
tung eingestellten Altersangabe zugänglich und nutzbar zu 
machen.

§ 12b
Datenschutz

(1) Anbieter von Apps und von Betriebssystemen verarbeiten 
die bei aktivierter Jugendschutzvorrichtung ausgelesenen Da-
ten ausschließlich zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach 
§§ 5, 12 und 12a. Die ausgelesenen und verarbeiteten Daten 
sind von den Anbietern mit Ausnahme der Anbieter von Be-
triebssystemen nach jedem Zugriff unverzüglich zu löschen.

(2) Für die Aufsicht über die Einhaltung des Absatzes 1 gilt 
§ 113 des Medienstaatsvertrages entsprechend.“

14. § 14 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „12“ durch die Angabe „10“ 
ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „Direktoren der“ 
gestrichen und die Wörter „den Landesmedienanstal-
ten“ durch das Wort „diesen“ ersetzt.

bb) Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„2. zwei Mitglieder mit besonderen Erfahrungen 
auf dem Gebiet des technischen Jugendmedien-
schutzes, die von den Landesmedienanstalten 
im Einvernehmen benannt werden,

3. zwei Mitglieder, die von den für den Jugend-
schutz zuständigen obersten Landesbehörden 
im Einvernehmen benannt werden.“

c) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Die für den Jugendschutz zuständige oberste Bundesbe-
hörde benennt ein beratendes Mitglied“.

d) Im neuen Satz 8 werden die Wörter „Direktor einer Lan-
desmedienanstalt“ durch die Wörter „nach Satz 2 Nr. 1 
entsandtes Mitglied“ ersetzt.

15. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wie folgt ge-
ändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Sie unterstützt die Landesmedienanstalten bei der 
Fortentwicklung der Aufsichtspraxis im Bereich des 
Kinder- und Jugendmedienschutzes.“

bb) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Unbeschadet der Befugnisse von anerkannten Ein-
richtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle nach 
diesem Staatsvertrag im Rahmen des Satzes 1 ist die 
KJM insbesondere zuständig für

1. die Überwachung der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages,

2. die Anerkennung von Einrichtungen der Frei-
willigen Selbstkontrolle und die Rücknahme 
oder den Widerruf der Anerkennung,

3. die Bestätigung der Altersbewertungen nach 
§ 5 Abs. 2 Satz 3,

4. die Festlegung der Sendezeit nach § 8,

5. die Festlegung der Ausnahmen nach § 9,

6. die Bestimmung der von Kindern und Jugendli-
chen üblicherweise genutzten Betriebssysteme 
nach § 12 Abs. 1 Satz 1,

7. die Anerkennung automatisierter Bewertungs-
systeme nach § 12 Abs. 4,

8. die Festlegung der Eignungsanforderungen für 
die gesicherte Suche nach § 12 Abs. 6,

9. die Aufsicht über Entscheidungen der Einrich-
tungen der Freiwilligen Selbstkontrolle nach 
§ 19b Abs. 1 und 2,

10. die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei 
der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien 
und für Anträge bei der Prüfstelle auf Indizie-
rung und

11. die Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten 
nach diesem Staatsvertrag.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

„Die KJM trifft die Bestimmungen nach Nummern 6 
bis 8 erstmalig innerhalb eines Jahres nach Inkraft-
treten dieses Staatsvertrages und überprüft sie re-
gelmäßig sowie bei besonderem Bedarf, spätestens 
jedoch nach Ablauf von drei Jahren.“

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Die KJM kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Zu-
ständigkeiten insbesondere mit der Bundeszentrale für 
Kinder- und Jugendmedienschutz, der Bundesnetzagentur 
und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
und der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder zu-
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sammenarbeiten und hierzu einen regelmäßigen Informa-
tionsaustausch pflegen. Die zuständige Landesmedienan-
stalt kann, soweit dies erforderlich ist, mit den benannten 
Stellen zu diesem Zweck Erkenntnisse austauschen.“

16. In § 17 Abs. 2 wird das Wort „Bundesprüfstelle“ durch das 
Wort „Prüfstelle“ ersetzt.

17. § 19a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „beurteilen die“ 
die Wörter „technischen oder sonstigen Mittel nach 
§§ 4 Abs. 2 Satz 2, 5 Abs. 3 Nr. 1 und die“ einge-
fügt und die Wörter „Eignung der“ gestrichen sowie 
nach den Wörtern „Eignung nach“ die Wörter „§§ 4 
Abs. 4, 5 Abs. 8 und“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „bei der“ die 
Wörter „das technische oder sonstige Mittel oder“ 
eingefügt.

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle legen gemeinsame Kriterien für Hinweise 
nach § 5c Abs. 3 Satz 2 fest.“

18. In § 19b Abs. 2 Satz 1 werden vor dem Wort „Jugendschutz-
programm“ die Wörter „technisches oder sonstiges Mittel 
nach §§ 4 Abs. 2 Satz 2, 5 Abs. 3 Nr. 1 oder ein“ und nach dem 
Wort „Anbieter“ die Wörter „des technischen oder sonstigen 
Mittels oder“ eingefügt.

19. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Anbieter“ die Wörter 
„nach § 3 Nr. 2 oder Nr. 7“ eingefügt.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „von Telemedien“ 
durch die Wörter „nach § 3 Nr. 2 oder Nr. 7“ ersetzt und 
folgender Satz angefügt:

„Darüber hinaus kann die zuständige Landesmedienan-
stalt den am Zahlungsverkehr Beteiligten, insbesondere 
den Kredit- und Finanzdienstleistungsunternehmen, nach 
vorheriger Nennung unzulässiger Angebote im Sinne des 
§ 4 Abs. 1 und 2 die Mitwirkung an Zahlungen für diese 
Angebote untersagen, ohne dass es einer vorherigen Inan-
spruchnahme des Anbieters durch die Aufsicht bedarf.“

20. In § 21 Abs. 1 werden das Wort „Ein“ gestrichen und nach 
dem Wort „Anbieter“ die Wörter „von Telemedien ist“ durch 
die Wörter „nach § 3 Nr. 2 oder Nr. 7 sind“ ersetzt sowie das 
Wort „KJM“ durch die Wörter „zuständigen Landesmedien-
anstalt“ ersetzt.

21. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem 
Wort „wer“ die Wörter „als Anbieter“ gestrichen.

bb) In Nummer 1 werden dem Wort „Angebote“ die 
Wörter „als Anbieter nach § 3 Nr. 2“ vorangestellt.

cc) In den Nummern 2 und 3 werden nach den Wörtern 
„§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2“ die Wörter „als 
Anbieter nach § 3 Nr. 2“ eingefügt.

dd) In Nummer 4 wird die Angabe „Nr. 1“ durch die An-
gabe „Nr. 2“ ersetzt.

ee) Nach Nummer 4a wird folgende Nummer 4b einge-
fügt:

„4b. entgegen §5b ein dort genanntes Verfahren 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig vor-
hält,“.

ff) Die bisherige Nummer 4b wird Nummer 4c und es 
werden nach den Wörtern „§ 5c Abs. 1“ die Wörter 
„als Anbieter nach § 3 Nr. 2“ eingefügt.

gg) Die bisherige Nummer 4c wird Nummer 4d und es 
werden nach den Wörtern „§ 5c Abs. 2“ die Wörter 
„als Anbieter nach § 3 Nr. 2“ eingefügt.

hh) Nach Nummer 4d wird folgende Nummer 4e einge-
fügt:

„4e. als Anbieter von Telemedien ein Angebot ohne 
den nach § 5c Abs. 3 Satz 1 erforderlichen Hin-
weis verbreitet,“.

ii) In Nummer 10. werden nach dem Wort „§ 9“ die 
Wörter „Abs. 1“ gestrichen.

jj) Nummer 11. wird wie folgt gefasst:

„11. als Anbieter eines Betriebssystems ein Betriebs-
system bereitstellt, das entgegen § 12 Abs. 1 
Satz 1 über keine den Vorgaben des § 12 ent-
sprechende Jugendschutzvorrichtung verfügt,“.

kk) Nach Nummer 11 werden folgende Nummern 12. 
bis 24. eingefügt:

„12. als Dritter entgegen § 12 Abs. 1 Satz 2 ein Be-
triebssystem anpasst und so bereitstellt, dass es 
über keine den Vorgaben des § 12 entsprechen-
de Jugendschutzvorrichtung verfügt,

13. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 keine entsprechen-
de Aktivierung, Deaktivierung und Anpassung 
der Jugendschutzvorrichtung ermöglicht,

14. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 2 zu den genannten 
Zeitpunkten nicht auf die entsprechende Akti-
vierung oder Anpassung hinweist oder diese 
nicht ermöglicht,

15. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 1 nicht die Einstel-
lung einer Altersangabe ermöglicht,

16. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bei eingestell-
ter Altersangabe nicht sicherstellt, dass bei Brow-
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sern, die einen offenen Zugang zum Internet er-
öffnen, eine Nutzung nur möglich ist, sofern sie 
Online-Suchmaschinen ansteuern, die über eine 
gesicherte Suchfunktion verfügen; es sei denn, 
deren ungesicherter Zugang wurde individuell 
und in abgesicherter Weise freigeschaltet,

17. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 bei einge-
stellter Altersangabe nicht sicherstellt, dass die 
Installation von Apps nur über Vertriebsplatt-
formen möglich ist, die die Altersangabe be-
rücksichtigen und ein automatisiertes Bewer-
tungssystem nach § 12 Abs. 4 vorhalten,

18. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 bei einge-
stellter Altersangabe nicht sicherstellt, dass nur 
Apps nutzbar sind, die der Altersangabe ent-
sprechen; es sei denn, Apps wurden individuell 
und in abgesicherter Weise freigeschaltet,

19. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 bei eingestell-
ter Altersangabe nicht sicherstellt, dass die Nut-
zung von Browsern und Apps individuell und 
in abgesicherter Weise ausgeschlossen werden 
kann,

20. entgegen § 12 Abs. 4 in den systemeigenen Ver-
triebsplattformen für Apps nicht sicherstellt, dass 
Apps mit einer Alterseinstufung durch ein von 
der KJM anerkanntes automatisiertes Bewer-
tungssystem einer anerkannten Einrichtung der 
freiwilligen Selbstkontrolle versehen werden, die 
vom Betriebssystem ausgelesen werden kann,

21. entgegen § 12a Abs. 1 bei eingestellter Alters-
angabe nicht sicherstellt, dass Apps, die über 
ein anerkanntes Jugendschutzprogramm nach 
§ 11 Abs. 2 oder ein geeignetes technisches 
oder sonstiges Mittel nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 
verfügen, unabhängig von der in der Jugend-
schutzvorrichtung eingestellten Altersangabe 
zugänglich und nutzbar sind,

22. entgegen § 12a Abs. 2 als Anbieter von Apps 
nach § 12a Abs. 1 nicht sicherstellt, dass die in 
der Jugendschutzvorrichtung eingestellte Al-
tersangabe angemessen berücksichtigt wird,

23. entgegen § 12a Abs. 3 bei eingestellter Alters-
angabe nicht sicherstellt, dass Apps, die aus-
schließlich Angebote nach § 5 Abs. 6 enthalten, 
unabhängig von der in der Jugendschutzvor-
richtung eingestellten Altersangabe zugänglich 
und nutzbar sind,

24. entgegen § 12b Abs. 1 bei aktivierter Jugend-
schutzvorrichtung ausgelesene Daten für andere 
Zwecke als zur Erfüllung seiner Verpfl ichtungen 
nach §§ 5, 12 und 12a verarbeitet oder diese ent-
sprechend der Vorgabe des § 12b Abs. 1 Satz 2 
nicht nach jedem Zugriff unverzüglich löscht,“.

ll) Die bisherigen Nummern 12. bis 14. werden die 
Nummern 25. bis 28.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absat-
zes 1 Nummer 11 bis 24 mit einer Geldbuße bis zu zwei 
Millionen Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu 500.000 Euro geahndet werden.“

c) In Absatz 4 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

„Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
im Falle des § 24 Abs. 1 Nr. 24 die nach § 12b Abs. 2 
zuständige Aufsichtsbehörde, im Übrigen die zuständige 
Landesmedienanstalt.“

22. § 25 wird wie folgt gefasst:

„§ 25
Übergangsbestimmungen

(1) Die §§ 12 und 12a sind ein Jahr nach Bekanntgabe der 
Entscheidung der KJM über die Bestimmung der von Kindern 
und Jugendlichen üblicherweise genutzten Betriebssysteme 
nach § 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 anzuwenden.

(2) Die Frist nach Abs. 1 verlängert sich auf höchstens drei 
Jahre für Betriebssysteme im laufenden oder abgeschlossenen 
Produktionszyklus.

(3) Für nicht aktualisierbare Betriebssysteme auf Endgeräten, 
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Staatsvertrages 
bereits in Verkehr gebracht wurden, sind die §§ 12 und 12a 
nicht anwendbar.

(4) § 5c Abs. 3 ist erst sechs Monate nach Inkrafttreten dieses 
Staatsvertrages anzuwenden.“

23. Nach § 25 wird folgender § 26 eingefügt:

„§ 26
Evaluierung

Dieser Staatsvertrag wird drei Jahre nach Inkrafttreten eva-
luiert, um zu untersuchen, inwiefern die niedergelegten 
Schutzziele dieses Staatsvertrages durch die Anpassungen der 
§§ 5c, 12 und 12a erreicht wurden. Die vertragsschließenden 
Länder erstellen hierzu einen Bericht unter Einbeziehung der 
KJM, jugendschutz.net, der Bundeszentrale für Kinder- und 
Jugendmedienschutz und weiterer Sachverständiger.“

24. Die bisherigen §§ 26 und 27 werden die §§ 27 und 28.

Artikel 2
Änderung des Medienstaatsvertrages2

Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis 28. April 2020, zuletzt ge-
ändert durch den Fünften Medienänderungsstaatsvertrag vom 
27. Februar bis 6. März 2024, wird wie folgt geändert:

2 Ändert StV vom 28. April 2020; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 77
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Nach § 109 Abs. 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Gleiches gilt für Angebote, die mit bereits zur Sperrung angeord-
neten Angeboten ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind.“

Artikel 3
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 und 2 geänderten 
Staatsverträge sind die dort jeweils vorgesehenen Kündigungs-
vorschriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Dezember 2025 in Kraft. Sind 
bis zum 30. November 2025 nicht alle Ratifikationsurkunden bei 

der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der Länder hinterlegt, wird der Staats-
vertrag gegenstandslos.

(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder teilt den Ländern die Hin-
terlegung der Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrages und des Medienstaatsvertrages in 
der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 und 2 ergibt, mit neuem 
Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den 17. März 2025 Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:
München, den 18. März 2025 M. Söder

Für das Land Berlin:
Berlin, den 18. März 2025 Kai Wegner

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den 24. März 2025 Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den 24. März 2025  A. Bovenschulte

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den 25. März 2025 Dr. Peter Tschentscher

Für das Land Hessen:
Wiesbaden, den 18. März 2025 Boris Rhein

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den 24. März 2025 Manuela Schwesig

Für das Land Niedersachsen:
Hannover, den 14. März 2025 Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Düsseldorf, den 26. März 2025 Hendrik Wüst

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 18. März 2025 Alexander Schweitzer

Für das Saarland:
Saarbrücken, den 19. Mär 2025 Anke Rehlinger

Für den Freistaat Sachsen:
Dresden, den 18. März 2025 M. Kretschmer

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Magdeburg, den 17. März 2025 Dr. Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 17. März 2025 Günther

Für den Freistaat Thüringen:
Erfurt, den 21. März 2025 Mario Voigt
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Artikel 1
Zustimmung zum Siebten Staatsvertrag zur Änderung 

medienrechtlicher Staatsverträge – Reform des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Dem am 24. März 2025 vom Land Mecklenburg-Vorpommern 
unterzeichneten Siebten Staatsvertrag zur Änderung medien-
rechtlicher Staatsverträge – Reform des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Frei-
staat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der 
Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, 
dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem 
Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land 
Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land 
Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem Freistaat 
Thüringen wird zugestimmt. Der Staatsvertrag zur Reform des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks wird nachstehend veröffentlicht.

Artikel 2
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Es 
tritt außer Kraft, wenn die Bedingung des Absatzes 2 Satz 2 ein-
getreten ist. Das Außerkrafttreten wird im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegeben.

(2) Nach Maßgabe seines Artikels 6 Absatz 2 Satz 1 tritt der Sieb-
te Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
– Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks am 1. Dezember 
2025 in Kraft. Sind bis zum 30. November 2025 nicht alle Rati-
fikationsurkunden bei der oder dem Vorsitzenden der Konferenz 
der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hinter-
legt, wird der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 
gegenstandslos. Das Inkrafttreten wird im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegeben.

Gesetz zum Siebten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher 
Staatsverträge – Reform des öff entlich-rechtlichen Rundfunks

(Reformstaatsvertrag)

Vom 28. Juli 2025

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 92

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

Schwerin, den 28. Juli 22025

Die Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig
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Siebter Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher 
Staatsverträge – Reform des öff entlich-rechtlichen Rundfunks

(Reformstaatsvertrag)

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 93

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1
Änderung des Medienstaatsvertrages1

Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis 28. April 2020, zuletzt ge-
ändert durch den Fünften Medienänderungsstaatsvertrag vom 
27. Februar bis 7. März 2024, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angaben des III. Abschnitts werden wie folgt neu ge-
fasst:

„III. Abschnitt
Besondere Bestimmungen für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk

1. Unterabschnitt
Auftrag und Angebote

§ 26 Auftrag
§ 26a  Fortentwicklung und Überprüfung der An-

gebote, Gesellschaftsdialog
§ 26b  Einsetzung eines Medienrates, Auftragsbericht
§ 27 Angebote
§ 28  Fernsehvollprogramme, Dritte Fernsehpro-

gramme
§ 28a Schwerpunktangebote
§ 29 Hörfunkprogramme
§ 30 Telemedienangebote
§ 30a Telemedienkonzepte
§ 30b  Verfahren zur Überführung von Programmen 

nach § 28a Abs. 4
§ 30c Jugendangebot
§ 30d Versorgungsauftrag

2. Unterabschnitt
Zusammenarbeit von ARD, ZDF und Deutschlandradio

§ 30e Grundsatz der Zusammenarbeit
§ 30f Gemeinsames technisches Plattformsystem

3. Unterabschnitt
Verfahren, Grundsätze der Gremienarbeit und Compli-
ance

§ 31  Satzungen, Richtlinien und gemeinsame Maß-
stäbe, Berichtspflichten

§ 31a Transparenz
§ 31b Compliance
§ 31c  Gemeinschaftseinrichtungen und Beteiligungs-

unternehmen
§ 31d Gremienaufsicht
§ 31e Interessenkollision
§ 31f  Kodex zu Standards für Leitung und Aufsicht
§ 31g Veröffentlichung von Beanstandungen
§ 31h Grundsätze der außertariflichen Vergütung

4. Unterabschnitt
Datenschutz, Datenschutzaufsicht und Einsatz künst-
licher Intelligenz

§ 31i  Besondere Verantwortung bei der Datenver-
arbeitung

§ 31j  Gemeinsamer Rundfunkbeauftragter für den 
Datenschutz

§ 31k Unabhängigkeit
§ 31l Aufgaben und Befugnisse
§ 31m Kodex zum Einsatz künstlicher Intelligenz

1 Ändert StV vom 28. April 2020; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 77
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5. Unterabschnitt
Finanzierung sowie Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

§ 32  Funktionsgerechte Finanzausstattung, Grund-
satz des Finanzausgleichs

§ 33 Finanzierung
§ 34  Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedar-

fes des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
§ 35 Kostensteuerung
§ 36 Berichterstattung der Rechnungshöfe
§ 37 Zulässige Produktplatzierung
§ 38 Dauer der Rundfunkwerbung, Sponsoring
§ 39 Änderung der Werbung
§ 39a Ausschluss von Teleshopping
§ 39b Richtlinien

6. Unterabschnitt
Kommerzielle Tätigkeiten und Beteiligungen

§ 40 Grundsätze
§ 41 Beteiligung an Unternehmen
§ 42 Kontrolle der Beteiligungen an Unternehmen
§ 43 Kontrolle der kommerziellen Tätigkeiten
§ 44  Haftung für kommerziell tätige Beteiligungs-

unternehmen
§ 45 (weggefallen)
§ 46 (weggefallen)
§ 47 (weggefallen)
§ 48 (weggefallen)
§ 49 (weggefallen)“

b) Nach der Angabe zu § 121a werden folgende Angaben 
eingefügt:

„§ 121b  Übergangsbestimmung für Schwerpunktange-
bote nach § 28a

§ 121c  Übergangsbestimmung für Hörfunkprogram-
me nach § 29 Abs. 2

§ 121d  Übergangsbestimmung für Texte im Sinne des 
§ 30 Abs. 7“.

2. In § 2 Abs. 2 Nr. 29 wird die Angabe „§ 32 Abs. 4“ durch die 
Angabe „§ 30a Abs. 4“ ersetzt.

3. In § 8 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „§§ 39 und 70“ durch die 
Angabe „§§ 38 und 70“ ersetzt.

4. In § 11 Abs. 1 Satz 6 wird die Angabe „§ 35 Satz 3“ durch die 
Angabe „§ 33 Abs. 1 Satz 3“ ersetzt.

5. In § 12 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF, 
das Deutschlandradio und“ gestrichen.

6. Der III. Abschnitt wird wie folgt neu gefasst:

„III. Abschnitt
Besondere Bestimmungen für den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk

1. Unterabschnitt
Auftrag und Angebote

§ 26
Auftrag

(1) Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, 
durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Me-
dium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffent-
licher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokra-
tischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft 
zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ha-
ben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das 
internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen 
in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Sie sollen 
hierdurch die internationale Verständigung, die europäische 
Integration, den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie den 
gesamtgesellschaftlichen Diskurs in Bund und Ländern för-
dern. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben die 
Aufgabe, ein Gesamtangebot für alle zu unterbreiten. Bei der 
Angebotsgestaltung sollen sie dabei die Möglichkeiten nutzen, 
die ihnen aus der Beitragsfinanzierung erwachsen, und durch 
eigene Impulse und Perspektiven zur medialen Angebotsviel-
falt beitragen. Allen Bevölkerungsgruppen soll die Teilhabe an 
der Informationsgesellschaft ermöglicht werden. Dabei erfolgt 
eine angemessene Berücksichtigung aller Altersgruppen, ins-
besondere von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen, der Belange von Menschen mit Behinderungen und der 
Anliegen von Familien. Die öffentlich-rechtlichen Angebote 
haben der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu die-
nen. Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen Profil ent-
spricht, ist Teil des Auftrags. Der Auftrag im Sinne der Sätze 8 
und 9 soll in seiner gesamten Breite auf der ersten Auswahl-
ebene der eigenen Portale und über alle Tageszeiten hinweg in 
den Vollprogrammen wahrnehmbar sein.

(2) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind bei der 
Erfüllung ihres Auftrags der verfassungsmäßigen Ordnung 
und in besonderem Maße der Einhaltung journalistischer 
Standards, insbesondere zur Gewährleistung einer unabhän-
gigen, sachlichen, wahrheitsgemäßen und umfassenden Infor-
mation und Berichterstattung wie auch zur Achtung von Per-
sönlichkeitsrechten verpflichtet. Ferner sollen sie die einem 
öffentlich-rechtlichen Profil entsprechenden Grundsätze der 
Objektivität und Unparteilichkeit achten und in ihren Ange-
boten eine möglichst breite Themen- und Meinungsvielfalt 
ausgewogen darstellen.

(3) Zur Erfüllung der demokratischen, sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse der Zielgruppen bieten die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 
und das Deutschlandradio in ihren Angeboten zielgruppenge-
rechte interaktive Kommunikation mit den Nutzern an sowie 
verstetigte Möglichkeiten der Partizipation.

(4) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten machen 
ihre Bildungsangebote leicht nutz- und auffindbar. Sie stre-
ben Partnerschaften insbesondere mit Bildungs- und Kultur-
einrichtungen an, um das Angebot und die Bereitstellung von 
Bildungsinhalten, insbesondere auch solchen zur Förderung 
von Medienkompetenz, zu stärken.
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(5) Im Rahmen der Sportberichterstattung ist entsprechend 
einem öffentlich-rechtlichen Profil darauf hinzuwirken, dass 
der Sport in seiner Breite in Rundfunk und Telemedien abge-
bildet wird. Insbesondere sollen auch solche Sportarten und 
Sportereignisse von gesellschaftlicher Bedeutung Ausdruck 
finden, die keiner oder nur einer geringen kommerziellen Ver-
marktung unterliegen. Die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio haben zur Verwirklichung dieser Anforderungen eine 
gemeinsame Strategie zur Sportberichterstattung unter Einbe-
ziehung ihrer jeweils zuständigen Gremien zu entwickeln und 
diese fortzuentwickeln. § 35 Abs. 5 bleibt unberührt.

(6) Die Regelungen in den Absätzen 1 bis 5 sowie in § 30 
Abs. 3 und 4 dienen allein dem öffentlichen Interesse; subjek-
tive Rechte Dritter werden dadurch nicht begründet.

§ 26a
Fortentwicklung und Überprüfung der Angebote, 

Gesellschaftsdialog

(1) Zur Erfüllung ihres Auftrags entwickeln die öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Angebote stetig ent-
lang gesellschaftlicher Bedarfe und konkreter Bedürfnisse der 
Nutzer fort. Hierzu setzen sie auf Innovationen, insbesondere 
in Technologie sowie bei Gestaltung und Verbreitung ihrer 
Angebote, und entwickeln diese auch in Zusammenarbeit mit 
externen Partnern gemeinwohlorientiert fort.

(2) Die Rundfunkanstalten treffen Maßnahmen, um sich in 
einem kontinuierlichen und zielgruppengerechten Dialog 
mit der Bevölkerung, insbesondere über Qualität, Leistung 
und Fortentwicklung des Angebots, auszutauschen (Gesell-
schaftsdialog). Die wesentlichen Erkenntnisse dieses Dialogs 
sind dem Medienrat für seinen Bericht nach § 26b zur Ver-
fügung zu stellen.

(3) Zum Zweck einer zielgerichteten Auftragserfüllung steuern 
die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF und das Deutschlandradio die Ausgestaltung 
ihrer Angebote entlang regelmäßiger Angebotsüberprüfungen 
(Leistungsanalyse). Dabei sollen der Beitrag eines Angebots 
und seiner wesentlichen Angebotsteile zur Erfüllung des öf-
fentlich-rechtlichen Auftrags und zum öffentlich-rechtlichen 
Profil sowie das Erreichen der angestrebten Zielgruppen 
nachvollzogen werden.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio entwickeln 
Kennzahlen und Verfahren, die miteinander vergleichbare 
Leistungsanalysen nach Absatz 3 ermöglichen. Die Leis-
tungsanalysen haben unter Einbeziehung der Erkenntnisse 
aus dem Gesellschaftsdialog sowie der Richtlinien nach § 31 
Abs. 4 und auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Stan-
dards sowie unter besonderer Berücksichtigung der nachfol-
genden Kriterien zu erfolgen:

1. Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Angebote und In-
halte,

2. quantitative und qualitative Nutzung der Angebote durch 
die Zielgruppen,

3. Wirkung der Angebote auf die individuelle Meinungsbil-
dung der Nutzer und den öffentlichen Diskurs,

4. Ausgewogenheit sowie Themen- und Meinungsvielfalt, 
auch im Vergleich der Angebote der ARD, des ZDF und 
des Deutschlandradios,

5. quantitativer und qualitativer Beitrag der Kultur, Bildung, 
Information, Beratung im Gesamtangebot sowie der Un-
terhaltung zur Auftragserfüllung und

6. Innovationskraft der Angebote auch im Vergleich mit den 
Angeboten anderer inländischer und ausländischer Anbie-
ter.

§ 26b
Einsetzung eines Medienrates, Auftragsbericht

(1) Zur Evaluierung der Verfahren nach § 26a und der Erfül-
lung des Auftrags nach § 26 durch die in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio in ihrer Gesamtheit wird ein unabhängiger 
Medienrat eingesetzt. Die Mitglieder sind in ihrer Aufgaben-
erfüllung an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden.

(2) Der Medienrat besteht aus sechs unabhängigen Sachver-
ständigen. Zwei Sachverständige werden von der Gremienver-
treterkonferenz der ARD (GVK), jeweils ein Sachverständiger 
vom Fernsehrat des ZDF und vom Hörfunkrat des Deutsch-
landradios gewählt. Zwei Sachverständige werden durch die 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder beru-
fen. Einmalige Wiederwahl und Wiederberufung sind zulässig. 
Maßgeblich für die Auswahl der Sachverständigen ist ihre für 
die Aufgaben nach Absatz 1 nötige nachgewiesene Sachkunde. 
Eine geschlechterparitätische Besetzung soll angestrebt wer-
den. Der Medienrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 
und einen Stellvertreter. Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen 
sind Personen entsprechend § 4 Abs. 3 des Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrages; eine Wahl oder Berufung kann frühestens 
18 Monate nach dem Ausscheiden aus der jeweiligen Funktion 
erfolgen. Im Übrigen gelten § 4 Abs. 5 und 6 sowie § 6 Abs. 1 
des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages entsprechend.

(3) Der Medienrat erstattet alle zwei Jahre nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen Bericht über seine Evaluierung 
nach Absatz 1 (Auftragsbericht). § 5 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 des 
Rundfunkfinanzierungsstaatvertrages gilt entsprechend.

(4) Der Auftragsbericht erfolgt anhand der jeweils aktuellen 
wissenschaftlichen Standards und der Kriterien nach § 26a 
Abs. 4. § 3 Abs. 7 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages 
gilt entsprechend.

(5) Den abschließenden Bericht über das Ergebnis der Prü-
fung teilt der Medienrat den Intendanten und zuständigen 
Gremien mit und veröffentlicht ihn anschließend in geeigne-
ter Weise. Stellt der Medienrat in einem oder mehreren Berei-
chen Mängel in den Verfahren und ihrer Anwendung oder bei 
der Auftragserfüllung fest, haben die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten sich unter Einbeziehung ihrer Gremien 
hiermit zu befassen und mögliche Maßnahmen zu erörtern. 
Der Medienrat nimmt in seinem nächsten Bericht eine Be-
wertung der ergriffenen Maßnahmen vor.

§ 27
Angebote

(1) Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind 
Rundfunkprogramme (Hörfunk- und Fernsehprogramme) 
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und Telemedienangebote nach Maßgabe dieses Staatsvertra-
ges und der jeweiligen landesrechtlichen Regelungen. Der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk kann programmbegleitend 
Druckwerke mit programmbezogenem Inhalt anbieten.

(2) Rundfunkprogramme, die über unterschiedliche Übertra-
gungswege zeitgleich verbreitet werden, gelten zahlenmäßig 
als ein Angebot.

§ 28
Fernsehvollprogramme, Dritte Fernsehprogramme

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten veranstalten gemeinsam das Vollprogramm 
„Erstes Deutsches Fernsehen (Das Erste)“.

(2) Die Dritten Fernsehprogramme einschließlich regionaler 
Auseinanderschaltungen werden von einzelnen oder mehre-
ren in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten nach Maßgabe ihres jeweiligen Landesrechts veran-
staltet, und zwar jeweils durch

1. den Bayerischen Rundfunk (BR),

2. den Hessischen Rundfunk (HR),

3. den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR),

4. den Norddeutschen Rundfunk (NDR),

5. Radio Bremen (RB),

6. den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB),

7. den Südwestrundfunk (SWR),

8. den Saarländischen Rundfunk (SR) und

9. den Westdeutschen Rundfunk (WDR).

(3) Das ZDF veranstaltet das Vollprogramm „Zweites Deut-
sches Fernsehen (ZDF)“.

§ 28a
Schwerpunktangebote

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das ZDF veranstalten gemeinsam folgende 
Fernsehprogramme mit kulturellem Schwerpunkt:

1. das Vollprogramm „3sat“ unter Beteiligung öffent-
lich-rechtlicher europäischer Veranstalter und

2. das Vollprogramm „arte – Der Europäische Kulturkanal“ 
unter Beteiligung öffentlich-rechtlicher europäischer Ver-
anstalter.

In Abstimmung mit den beteiligten öffentlich-rechtlichen 
europäischen Veranstaltern sollen Inhalte des Vollprogramms 
3sat in das Vollprogramm „arte – Der europäische Kulturka-
nal“ und dessen Telemedienangebote sowie in die Programme 
nach § 28 Abs. 1 und 3 überführt werden.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das ZDF veranstalten gemeinsam zwei 
Angebote mit den Schwerpunkten Information, Bildung und 
Dokumentation.

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das ZDF stellen in folgenden gemeinsamen 
Angeboten die Lebenswirklichkeit und die Interessen von 
Kindern, jungen Menschen und jüngeren Erwachsenen in den 
Mittelpunkt:

1. ein Angebot für Kinder,

2. ein Angebot für junge Menschen nach Maßgabe des § 30c 
und

3. ein Angebot für jüngere Erwachsene.

Der Gestaltung und Verbreitung der Angebote liegt eine zwi-
schen den Angeboten abgestimmte Strategie zugrunde, die 
insbesondere die Nutzungsbedürfnisse der Zielgruppen in 
den jeweiligen Altersstufen und die Besonderheiten des Über-
gangs von einem Angebot in das der nächsten Altersstufe be-
rücksichtigt.

(4) Werden die nach den Absätzen 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 
beauftragten Angebote als Fernsehprogramme veranstaltet, 
überführen die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten und das ZDF diese in Angebote im Inter-
net gleichartigen Inhalts nach dem Verfahren nach § 30b, mit 
Beginn der Beitragsperiode, die auf das Jahr folgt, in dem die 
Nutzung der Inhalte der Angebote in der jeweiligen Zielgrup-
pe überwiegend über die Telemedienangebote von ARD oder 
ZDF erfolgt, spätestens jedoch zum 1. Januar 2033; im Fall 
des Angebots nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 spätestens zum 1. Ja-
nuar 2029. Für die nach Absatz 1 beauftragten Programme 
soll eine Überführung in Abstimmung mit den beteiligten öf-
fentlich-rechtlichen europäischen Veranstaltern entsprechend 
der Maßstäbe des Satzes 1 angestrebt werden. Die Beauftra-
gung geht auf die jeweils überführten Angebote über. Bieten 
die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten und das ZDF die nach den Absätzen 2 und 3 Satz 1 
Nr. 1 und 3 beauftragten Angebote unmittelbar als Angebote 
im Internet an, gilt das Verfahren nach § 30b entsprechend.

(5) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und ZDF vereinbaren für die gemeinsamen 
Angebote nach den Absätzen 1 bis 3 jeweils eine Federfüh-
rung. Die Aufsicht über die gemeinsamen Angebote nach den 
Absätzen 1 bis 3 obliegt dem zuständigen Aufsichtsgremium 
der jeweils federführenden Anstalt. Für Federführungen, die 
durch in der ARD zusammengeschlossene Landesrundfunk-
anstalten wahrgenommen werden, gelten die Bestimmungen 
des II. und III. Abschnitts des ARD-Staatsvertrages entspre-
chend.

§ 29
Hörfunkprogramme

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten veranstalten Hörfunkprogramme einzeln oder 
zu mehreren für ihr jeweiliges Versorgungsgebiet auf Grund-
lage des jeweiligen Landesrechts; bundesweit ausgerichtete 
Hörfunkprogramme finden nicht statt. Im Internet verbreitete 
lineare Audio-Angebote sind nur nach Maßgabe eines nach 
§ 30a durchgeführten Verfahrens zulässig; § 30 Abs. 1a Satz 1 
gilt entsprechend. Satz 2 gilt nicht für die zeitgleiche und in-
haltsgleiche Verbreitung der im Sinne des Absatzes 2 beauf-
tragten Programme im Internet.
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(2) Die Gesamtzahl der terrestrisch verbreiteten Hörfunk-
programme der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten darf vier Programme je Rundfunkan-
stalt nicht übersteigen. Zusätzlich zu den Programmen nach 
Satz 1 kann das Landesrecht vorsehen, dass die jeweilige 
Landesrundfunkanstalt ein Hörfunkprogramm pro volle sechs 
Millionen Einwohner im Sendegebiet zum 1. Januar 2025 
veranstaltet, bei Landesrundfunkanstalten mit einem Versor-
gungsauftrag für mehrere Länder jedenfalls aber so viele Hör-
funkprogramme, wie sie Länder versorgt. Die gemeinschaft-
liche Veranstaltung von Hörfunkprogrammen durch mehrere 
Rundfunkanstalten (Kooperationsprogramme) sowie die Nut-
zung kooperativ erstellter Programmteile (Mantelprogramme) 
gelten nicht als bundesweit ausgerichtete Hörfunkprogramme 
im Sinne des Absatzes 1 soweit die Programme keine entspre-
chende inhaltliche Ausrichtung aufweisen. Kooperations- und 
Mantelprogramme berühren nicht die Eigenständigkeit der 
Programme im Sinne des jeweiligen Landesrechts. Das je-
weilige Landesrecht kann vorsehen, dass terrestrisch verbrei-
tete Hörfunkprogramme gegen andere terrestrisch verbreitete 
Hörfunkprogramme, auch gegen ein Kooperationsprogramm, 
ausgetauscht werden, wenn dadurch insgesamt keine Mehr-
kosten entstehen und sich die Gesamtzahl der Programme 
nicht erhöht. Kooperationsprogramme werden jeweils als 
ein Programm der beteiligten Anstalten gerechnet. Regionale 
Auseinanderschaltungen von Programmen bleiben unberührt. 
Abweichend von Satz 4 werden bis zu zwei Kooperations-
programme jeweils als ein halbes Programm der beteiligten 
Anstalten gerechnet. Der Austausch eines in digitaler Technik 
verbreiteten Programms gegen ein in analoger Technik ver-
breitetes Programm ist nicht zulässig.

(3) Das Deutschlandradio veranstaltet folgende Hörfunkpro-
gramme mit den Schwerpunkten in den Bereichen Informa-
tion, Bildung und Kultur:

1. das Programm „Deutschlandfunk“,

2. das Programm „Deutschlandfunk Kultur“,

3. das in digitaler Technik verbreitete Programm „Deutsch-
landfunk Nova“ nach Maßgabe des als Anlage bei-
gefügten Konzepts, insbesondere unter Rückgriff auf 
die Möglichkeiten nach § 5 Abs. 2 des Deutschlandra-
dio-Staatsvertrages; die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten kooperieren hierzu mit 
dem Deutschlandradio und

4. ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme 
mit Inhalten aus den in den Nummern 1 bis 3 aufgeführten 
Programmen nach Maßgabe eines nach § 32 durchgeführ-
ten Verfahrens.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das Deutschlandradio veröffentlichen in 
geeigneter Weise eine Auflistung der von allen Anstalten ins-
gesamt veranstalteten Hörfunkprogramme.

§ 30
Telemedienangebote

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio bieten nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen Telemedien-

angebote nach § 2 Abs. 2 Nr. 29 unter Einbeziehung einer 
gemeinsamen Plattformstrategie in eigenen Portalen auf Basis 
des gemeinsamen technischen Plattformsystems nach § 30f 
und Telemedien außerhalb eigener Portale (Drittplattformen) 
an. Die gemeinsame Plattformstrategie hat das Ziel, einen 
die Angebote der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradios 
umfassenden, aufeinander abgestimmten, gemeinwohlorien-
tierten öffentlichen Raum zu schaffen, und umfasst auch eine 
Strategie zur Vernetzung mit den Angeboten externer Partner 
sowie zur Nutzung von Drittplattformen.

(1a) Soweit dies zur Erfüllung des Auftrages und zur Errei-
chung der Zielgruppe erforderlich ist, können Telemedienan-
gebote über jeweils eigenständige eigene Portale zugänglich 
gemacht werden. Die besondere Notwendigkeit der verschie-
denen eigenständigen Portale ist jeweils im Rahmen der Tele-
medienkonzepte zu begründen. Verschiedene eigene Portale 
sollen entsprechend der Bedürfnisse der Nutzer nach § 26a 
Abs. 1 einheitlich auffindbar gemacht werden.

(1b) Soweit dies zur Erfüllung des Auftrages und zur Errei-
chung der Zielgruppe aus journalistisch-redaktionellen Grün-
den geboten ist, können Telemedien auch auf Drittplattformen 
angeboten werden.

(2) Der Auftrag nach Absatz 1 umfasst insbesondere

1. Sendungen ihrer Programme auf Abruf vor und nach de-
ren Ausstrahlung sowie eigenständige audiovisuelle In-
halte,

2. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von europäischen 
und nicht-europäischen Werken angekaufter Spielfilme 
und angekaufter Folgen von Fernsehserien, die keine 
Auftragsproduktionen sind, im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Ausstrahlung in ihren Programmen für bis zu 
dreißig Tage, wobei die Abrufmöglichkeit grundsätzlich 
auf Deutschland zu beschränken ist; das Angebot dieser 
nicht-europäischen Werke ist nur zulässig, wenn es sich 
um Beiträge zur Bildung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 26 
oder zur Kultur im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 27 handelt und 
sie in besonderem Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil 
beitragen,

3. das Angebot auf Abruf von europäischen und nicht-euro-
päischen Werken im Sinne der Nummer 2 als eigenstän-
dige audiovisuelle Inhalte für bis zu dreißig Tage, wobei 
die Abrufmöglichkeit grundsätzlich auf Deutschland zu 
beschränken ist; eine zeitlich weitergehende Abrufmög-
lichkeit ist im Einzelfall möglich, wenn dies aus redak-
tionellen Gründen oder Gründen der Angebotsgestaltung 
geboten ist und die weitergehende Bereitstellung in be-
sonderem Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil bei-
trägt,

4. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von Großereig-
nissen gemäß § 13 Abs. 2 sowie von Spielen der 1. und 
2. Fußball-Bundesliga bis zu sieben Tage danach und

5. zeit- und kulturgeschichtliche Archive mit informieren-
den, bildenden und kulturellen Telemedien.

Im Übrigen bleiben Angebote nach Maßgabe der §§ 40 bis 
44 unberührt.
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(3) Durch die zeitgemäße Gestaltung der Telemedienangebote 
nach Maßgabe des § 26 soll allen Bevölkerungsgruppen die 
Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglicht, Orien-
tierungshilfe geboten, Möglichkeiten der interaktiven Kom-
munikation angeboten sowie die technische und inhaltliche 
Medienkompetenz aller Generationen und von Minderheiten 
gefördert werden. Diese Gestaltung der Telemedienangebote 
soll die Belange von Menschen mit Behinderungen besonders 
berücksichtigen, insbesondere in Form von Audiodeskription, 
Bereitstellung von Manuskripten oder Telemedien in leichter 
Sprache.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio bieten 
ihre Angebote in möglichst barrierefrei zugänglichen elek-
tronischen Portalen an und fassen ihre Programme unter elek-
tronischen Programmführern zusammen. Inhalte in eigenen 
Portalen sowie solche auf Drittplattformen, die aus journa-
listisch-redaktionellen Gründen dafür geeignet sind, sollen 
miteinander vernetzt werden, insbesondere durch Verlinkung. 
Die gegenseitige Auffindbarkeit von Inhalten in den eigenen 
Portalen ist sicherzustellen. Die erste Auswahlebene der eige-
nen Portale soll jeweils auch Empfehlungen zu Inhalten in an-
deren Portalen enthalten und zu diesen verlinken. Die Ange-
bote sollen auch auf Inhalte verlinken, die Einrichtungen der 
Wissenschaft, Kultur sowie der Bildung anbieten und die aus 
journalistisch-redaktionellen Gründen für die Telemedienan-
gebote geeignet sind. Der Einsatz von Personalisierungsmög-
lichkeiten soll dem Nutzer einen unmittelbaren, portalüber-
greifenden Zugriff auf Inhalte ermöglichen.

(5) Nicht zulässig sind in Telemedienangeboten der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten:

1. Werbung mit Ausnahme von Produktplatzierung,

2. das Angebot auf Abruf von angekauften Spielfilmen und 
angekauften Folgen von Fernsehserien, die keine Auf-
tragsproduktionen sind mit Ausnahme der in Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten Werke,

3. eine flächendeckende lokale Berichterstattung und

4. die in der Anlage zu diesem Staatsvertrag aufgeführten 
Angebotsformen.

Für Produktplatzierung nach Satz 1 Nr. 1 gelten § 8 Abs. 7 
und § 37 entsprechend.

(6) Werden Telemedien von den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF oder dem 
Deutschlandradio außerhalb eigener Portale verbreitet, sol-
len sie für die Einhaltung des Absatzes 5 Satz 1 Nr. 1 Sorge 
tragen. Durch die Nutzung des Verbreitungswegs im Sinne 
des Satzes 1 dürfen sie keine Einnahmen durch Werbung und 
Sponsoring erzielen.

(7) Die eigenen Portale sowie Telemedien auf Drittplattfor-
men dürfen jeweils nicht presseähnlich sein. Eigene Portale 
sind im Schwerpunkt mittels Bewegtbild oder Ton zu gestal-
ten, die Nutzung von Texten ist hier nur zulässig bei

1. sendungsbegleitenden Texten nach Maßgabe der Sätze 3 
bis 5,

2. Angebotsübersichten,

3. Schlagzeilen zu aktuellen Ereignissen, einschließlich be-
gleitender Echtzeitberichterstattung,

4. Faktenchecks,

5. Informationen über die jeweilige Rundfunkanstalt,

6. Maßnahmen zum Zweck der Barrierefreiheit,

7. nach der Anlage zu diesem Staatsvertrag zulässigen Chats 
und Foren, sowie

8. Informationen, zu denen eine gesetzliche Verpflichtung 
besteht, diese in den Portalen in Textform vorzuhalten.

Sendungsbegleitende Texte sind Sendungstranskripte, Zu-
sammenfassungen der wesentlichen Inhalte einer Sendung 
sowie solche, die der nachträglichen Aufbereitung von Inhal-
ten aus einer konkreten, nicht länger als vier Wochen zurück-
liegenden Sendung einschließlich Hintergrundinformationen 
dienen, soweit auf für die jeweilige Sendung genutzte Ma-
terialien und Quellen zurückgegriffen wird und diese An-
gebote thematisch und inhaltlich die Sendung unterstützen, 
begleiten und aktualisieren, wobei der zeitliche und inhaltli-
che Bezug zu einer bestimmten Sendung im jeweiligen Portal 
ausgewiesen werden muss. Auch bei sendungsbegleitenden 
Texten nach Satz 3 hat eine Einbindung von Bewegtbild oder 
Ton zu erfolgen. Bei Ereignissen von besonderer gesamt-
gesellschaftlicher Bedeutung sind abweichend von Satz 3 
sendungsbegleitende Texte auch zur Vorbereitung einer kon-
kreten Sendung zulässig; die übrigen Maßgaben des Satzes 3 
bleiben unberührt. Zur Anwendung der Sätze 1 bis 5 soll von 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und den Spit-
zenverbänden der Presse eine Schlichtungsstelle eingerichtet 
werden.

(8) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF oder das Deutschlandradio 
Dienste anbieten, die den Zugang zu audiovisuellen Medien-
diensten ermöglichen, finden von den Bestimmungen des 
5. Unterabschnitts des V. Abschnitts nur § 99a Abs. 1 Satz 1 
und 2, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 sowie § 99c Abs. 1 Anwen-
dung.

§ 30a
Telemedienkonzepte

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio konkretisieren 
die inhaltliche Ausrichtung ihrer geplanten Telemedienan-
gebote nach § 30 jeweils in Telemedienkonzepten, die Ziel-
gruppe, Inhalt, Ausrichtung, Verweildauer, die Verwendung 
internetspezifischer Gestaltungsmittel sowie die Maßnahmen 
zur Einhaltung des § 30 Abs. 7 Satz 1 näher beschreiben. Die 
Telemedienkonzepte müssen auch Ausführungen zur Einbin-
dung in die gemeinsame Plattformstrategie im Sinne des § 30 
Abs. 1 enthalten. Es sind angebotsabhängige differenzierte Be-
fristungen für die Verweildauern vorzunehmen mit Ausnahme 
der Archive nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5, die unbefristet zu-
lässig sind; redaktionelle Gründe oder Gründe der Angebots-
gestaltung, die zu einer weitergehenden Abrufmöglichkeit nach 
§ 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 führen können, sind unbeschadet der 
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erforderlichen Einzelfallprüfung in den Telemedienkonzepten 
näher zu konkretisieren und regelmäßig zu überprüfen. Sollen 
nicht-europäische Werke nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder 3 
auf Abruf bereitgestellt werden, ist zu erläutern, wie diese in 
besonderem Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil beitragen. 
Sollen Telemedien auch außerhalb eigener Portale angeboten 
werden, ist dies zu begründen. Die insoweit vorgesehenen 
Maßnahmen zur Berücksichtigung des Jugendmedienschut-
zes, des Datenschutzes sowie des § 30 Abs. 6 Satz 1 sind zu 
beschreiben. Die Aufgabe, Telemedienkonzepte für Gemein-
schaftsangebote zu erstellen, wird von den beteiligten Rund-
funkanstalten gemeinschaftlich ausgeübt.

(2) Die Beschreibung aller Telemedienangebote muss eine 
Nachprüfung des Finanzbedarfs durch die Kommission zur 
Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rund-
funkanstalten (KEF) ermöglichen.

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio legen in 
den Satzungen oder Richtlinien übereinstimmende Kriterien 
fest, in welchen Fällen auch unter Einbeziehung der Ergebnis-
se der Leistungsanalysen nach § 26a und des Auftragsberichts 
nach § 26b ein neues oder die wesentliche Änderung eines 
Telemedienangebots vorliegt, das nach dem nachstehenden 
Verfahren der Absätze 4 bis 7 zu prüfen ist. Eine wesentliche 
Änderung liegt insbesondere vor, wenn die inhaltliche Ge-
samtausrichtung des Telemedienangebots oder die angestreb-
te Zielgruppe verändert wird. Das Verfahren der Absätze 4 
bis 7 bezieht sich bei wesentlichen Änderungen allein auf die 
Abweichungen von den bisher veröffentlichten Telemedien-
konzepten.

(4) Ist ein neues Telemedienangebot nach Absatz 1 oder 
die wesentliche Änderung eines bestehenden Telemedien-
angebots nach Absatz 3 geplant, hat die Rundfunkanstalt 
gegenüber ihrem zuständigen Gremium darzulegen, dass das 
geplante, neue Telemedienangebot oder die wesentliche Än-
derung vom Auftrag umfasst ist. Es sind Aussagen darüber 
zu treffen,

1. inwieweit das neue Telemedienangebot oder die wesent-
liche Änderung unter Einbeziehung der Ergebnisse der 
Leistungsanalysen nach § 26a und des Auftragsberichts 
nach § 26b den demokratischen, sozialen und kulturellen 
Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht,

2. in welchem Umfang durch das neue Telemedienangebot 
oder die wesentliche Änderung in qualitativer Hinsicht 
zum publizistischen Wettbewerb beigetragen wird und

3. welcher finanzielle Aufwand für das neue Telemedienan-
gebot oder die wesentliche Änderung erforderlich ist.

Dabei sind Quantität und Qualität der vorhandenen frei zu-
gänglichen Telemedienangebote, die Auswirkungen auf alle 
relevanten Märkte des geplanten, neuen Telemedienangebots 
oder der wesentlichen Änderung sowie jeweils deren mei-
nungsbildende Funktion angesichts bereits vorhandener ver-
gleichbarer frei zugänglicher Telemedienangebote, auch des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu berücksichtigen.

(5) Zu den Anforderungen des Absatzes 4 ist vor Aufnahme 
eines neuen Telemedienangebots oder einer wesentlichen Än-

derung durch das zuständige Gremium Dritten in geeigneter 
Weise, insbesondere im Internet, Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Die Gelegenheit zur Stellungnahme besteht 
innerhalb einer Frist von mindestens sechs Wochen nach Ver-
öffentlichung des Vorhabens. Das zuständige Gremium der 
Rundfunkanstalt hat die eingegangenen Stellungnahmen zu 
prüfen. Das zuständige Gremium kann zur Entscheidungs-
bildung gutachterliche Beratung durch unabhängige Sachver-
ständige auf Kosten der jeweiligen Rundfunkanstalt in Auf-
trag geben; zu den Auswirkungen auf alle relevanten Märkte 
ist gutachterliche Beratung hinzuzuziehen. Der Name des 
Gutachters ist bekannt zu geben. Der Gutachter kann weitere 
Auskünfte und Stellungnahmen einholen; ihm können Stel-
lungnahmen unmittelbar übersandt werden.

(6) Die Entscheidung, ob die Aufnahme eines neuen Tele-
medienangebots oder einer wesentlichen Änderung den Vo-
raussetzungen des Absatzes 4 entspricht, bedarf der Mehrheit 
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens der 
Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des zuständigen Gre-
miums. Die Entscheidung ist zu begründen. In den Entschei-
dungsgründen muss unter Berücksichtigung der eingegan-
genen Stellungnahmen und eingeholten Gutachten dargelegt 
werden, ob das neue Telemedienangebot oder die wesentliche 
Änderung vom Auftrag umfasst ist. Die jeweilige Rundfunk-
anstalt hat das Ergebnis ihrer Prüfung einschließlich der ein-
geholten Gutachten unter Wahrung von Geschäftsgeheimnis-
sen in gleicher Weise wie die Veröffentlichung des Vorhabens 
bekannt zu machen.

(7) Der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde sind vor 
der Veröffentlichung alle für eine rechtsaufsichtliche Prüfung 
notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zu über-
mitteln. Nach Abschluss des Verfahrens nach den Absätzen 5 
und 6 und nach Prüfung durch die für die Rechtsaufsicht zu-
ständige Behörde ist die Beschreibung des neuen Telemedien-
angebots oder der wesentlichen Änderung im Internetauftritt 
der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, des ZDF oder des Deutschlandradios zu veröffentli-
chen. In den amtlichen Verkündungsblättern der betroffenen 
Länder ist zugleich auf die Veröffentlichung im Internetauf-
tritt der jeweiligen Rundfunkanstalt hinzuweisen.

(8) Soweit dieser Staatsvertrag für ein neues oder wesentlich 
geändertes Telemedienangebot ein Verfahren nach Maßgabe 
der Absätze 4 bis 7 vorsieht, können die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und 
das Deutschlandradio, um

1. Erkenntnisse zu gewinnen, die sie für den Vorschlag für 
ein neues Telemedienangebot benötigen,

2. Aufschlüsse über den voraussichtlichen Bedarf nach dem 
neuen Telemedienangebot zu erhalten oder

3. neuartige technische oder journalistische Konzepte zu er-
proben,

das neue oder wesentlich geänderte Angebot auch ohne 
Durchführung des Verfahrens für eine Dauer von höchstens 
sechs Monaten im Rahmen eines Probebetriebs veranstalten 
oder bereitstellen. Um den Übergang in ein reguläres Tele-
medienangebot zu ermöglichen, kann der Probebetrieb um 
höchstens weitere sechs Monate verlängert werden, wenn 
zeitgleich ein Verfahren nach den Absätzen 4 bis 7 eingelei-
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tet wird. Die Aufnahme und der Zeitpunkt des Beginns eines 
solchen Probebetriebs ist von den Anstalten der jeweiligen 
Rechtsaufsicht anzuzeigen.

(9) Die Anstalten haben die Zahl der Nutzer des Probebetriebs 
insbesondere durch technische Maßnahmen zu beschränken, 
um zu verhindern, dass der Probebetrieb der Einführung eines 
neuen oder wesentlich veränderten Angebots im Sinne der 
Absätze 1 und 3 gleichkommt.

§ 30b
Verfahren zur Überführung von Programmen nach

 § 28a Abs. 4

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das ZDF überführen die in § 28a genannten 
gemeinsamen Fernsehprogramme in Angebote im Internet 
gleichartigen Inhalts bei Vorliegen der in § 28a Abs. 4 ge-
nannten Voraussetzungen und nach Maßgabe der nachfolgen-
den Bestimmungen; § 30 bleibt unberührt.

(2) Die federführende Rundfunkanstalt erstellt unter Einbezie-
hung der anderen Rundfunkanstalten ein Angebotskonzept, in 
denen sie darstellt, wie die Inhalte des betreffenden Programms 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung internetspezifischer 
Gestaltungsmittel in ein Angebot im Internet überführt werden 
sollen. Dabei sind darzulegen, wie der Auftrag nach den §§ 26 
und 28a auch durch das veränderte Angebot erfüllt wird. § 30a 
Abs. 1 Satz 2 bis 7 gilt entsprechend. Das zuständige Gremium 
gibt Dritten in geeigneter Weise, insbesondere im Internet, Ge-
legenheit zur Stellungnahme. Die Gelegenheit zur Stellungnah-
me besteht innerhalb einer Frist von mindestens sechs Wochen 
nach Veröffentlichung des Vorhabens. Das zuständige Gremium 
der federführenden Rundfunkanstalt hat die eingegangenen 
Stellungnahmen zu prüfen.

(3) Die Angebotskonzepte müssen eine Nachprüfung des Fi-
nanzbedarfs durch die KEF ermöglichen.

(4) Die Entscheidung über das neue Angebotskonzept bedür-
fen der Zustimmung des zuständigen Gremiums der federfüh-
renden Rundfunkanstalt. Die Entscheidung ist zu begründen.

(5) Nach Zustimmung des zuständigen Gremiums hat die fe-
derführende Rundfunkanstalt der für die Rechtsaufsicht zu-
ständigen Behörde alle für eine rechtsaufsichtliche Prüfung 
notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zu übermit-
teln. Nach Abschluss des Verfahrens nach den Absätzen 2 bis 4 
und nach Prüfung der für die Rechtsaufsicht zuständigen Be-
hörde sind die Einstellung des Fernsehprogramms und das neue 
Angebotskonzept im Internetauftritt der federführenden Rund-
funkanstalt zu veröffentlichen. In den amtlichen Verkündungs-
blättern der Länder ist zugleich auf die Veröffentlichung im 
Internetauftritt der jeweiligen Rundfunkanstalt hinzuweisen.

(6) Durch die Überführung darf kein Mehrbedarf entstehen; 
dabei bleiben von Nutzerzahlen abhängige Verbreitungskos-
ten außer Betracht. Im Fall darüberhinausgehender Mehrbe-
darfe richtet sich die Überführung nach § 30a Abs. 4 bis 7 
entsprechend; Absatz 3 bleibt unberührt.

§ 30c
Jugendangebot

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das ZDF bieten gemeinsam ein Jugend-

angebot an, das Rundfunk und Telemedien umfasst. Das Ju-
gendangebot soll inhaltlich die Lebenswirklichkeit und die 
Interessen junger Menschen als Zielgruppe in den Mittelpunkt 
stellen und dadurch einen besonderen Beitrag zur Erfüllung 
des öffentlich-rechtlichen Auftrags nach § 26 leisten. Zu die-
sem Zweck sollen die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und das ZDF insbesondere eigen-
ständige audiovisuelle Inhalte für das Jugendangebot herstel-
len oder herstellen lassen und Nutzungsrechte an Inhalten für 
das Jugendangebot erwerben. Das Jugendangebot soll jour-
nalistisch-redaktionell veranlasste und journalistisch-redak-
tionell gestaltete interaktive Angebotsformen aufweisen und 
Inhalte anbieten, die die Nutzer selbst zur Verfügung stellen.

(2) Zur Erfüllung der demokratischen, sozialen und kultu-
rellen Bedürfnisse der Zielgruppe ist das Jugendangebot in-
haltlich und technisch dynamisch und entwicklungsoffen zu 
gestalten und zu verbreiten. Dazu soll auch durch eine ziel-
gruppengerechte interaktive Kommunikation mit den Nutzern 
sowie durch verstetigte Möglichkeiten ihrer Partizipation bei-
getragen werden.

(3) Andere Angebote der in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten und des ZDF nach Maßgabe 
dieses Staatsvertrages sollen mit dem Jugendangebot inhalt-
lich und technisch vernetzt werden. Wird ein eigenständiger 
Inhalt des Jugendangebots auch in einem anderen Angebot 
der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten oder des ZDF genutzt, sind die für das andere Angebot 
geltenden Maßgaben dieses Staatsvertrages einschließlich 
eines eventuellen Telemedienkonzepts zu beachten.

(4) Die Verweildauer der Inhalte des Jugendangebots ist von 
den in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten und dem ZDF so zu bemessen, dass sie die Lebens-
wirklichkeit und die Interessen junger Menschen abbilden 
und die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse 
der jeweils zur Zielgruppe gehörenden Generationen erfüllen. 
Die Grundsätze der Bemessung der Verweildauer sind von 
den in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten und dem ZDF regelmäßig zu prüfen. Die Verweil-
dauer von angekauften Spielfilmen und angekauften Folgen 
von Fernsehserien, die keine Auftragsproduktionen sind, ist 
zeitlich angemessen zu begrenzen.

(5) Werbung mit Ausnahme von Produktplatzierung nach 
Maßgabe von § 8 Abs. 7 und § 37, flächendeckende loka-
le Berichterstattung, nicht auf das Jugendangebot bezoge-
ne presseähnliche Angebote, ein eigenständiges Hörfunk-
programm und die für das Jugendangebot in der Anlage zu 
diesem Staatsvertrag genannten Angebotsformen sind im 
Jugendangebot nicht zulässig. Ist zur Erreichung der Ziel-
gruppe aus journalistisch-redaktionellen Gründen die Ver-
breitung des Jugendangebots außerhalb des von den in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und 
dem ZDF für das Jugendangebot eingerichteten eigenen Por-
tals geboten, sollen die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und das ZDF für die Einhaltung der 
Bedingungen des Satzes 1 Sorge tragen. Sie haben für diesen 
Verbreitungsweg übereinstimmende Richtlinien, insbesonde-
re zur Konkretisierung des Jugendmedienschutzes und des 
Datenschutzes, zu erlassen. Das Jugendangebot darf nicht 
über Rundfunkfrequenzen (Kabel, Satellit, Terrestrik) ver-
breitet werden.
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(6) Im Auftragsbericht nach § 26b Abs. 3 sind insbesondere 
darzustellen:

1. der besondere Beitrag des Jugendangebots zur Erfüllung 
des öffentlich-rechtlichen Auftrags,

2. das Erreichen der Zielgruppe, die zielgruppengerechte 
Kommunikation sowie die verstetigten Möglichkeiten der 
Partizipation der Zielgruppe,

3. das Ergebnis der Prüfung der Verweildauer nach Absatz 4,

4. die Nutzung des Verbreitungswegs außerhalb des für das 
Jugendangebot eingerichteten eigenen Portals nach Ab-
satz 5 Satz 2 und 3,

5. der jeweilige Anteil der in Deutschland und in Europa für 
das Jugendangebot hergestellten Inhalte und

6. der jeweilige Anteil an Eigenproduktionen, Auftrags-
produktionen und erworbenen Nutzungsrechten für an-
gekaufte Spielfilme und angekaufte Folgen von Fernseh-
serien für das Jugendangebot.

§ 30d
Versorgungsauftrag

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio kommen 
ihrem gesetzlichen Auftrag durch Nutzung geeigneter Über-
tragungswege nach. Bei der Auswahl des Übertragungswegs 
sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
zu beachten. Die analoge Verbreitung bisher ausschließlich 
digital verbreiteter Programme ist unzulässig.

(2) Zur Erfüllung ihres Versorgungsauftrags sollen die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio mit privaten Veranstaltern von 
Rundfunkprogrammen nach § 84 Abs. 3 S. 2 sowie mit die-
sen verbundenen Unternehmen zusammenarbeiten. Koope-
rationen können insbesondere eine Verlinkung (Embedding) 
oder sonstige Vernetzung öffentlich-rechtlicher Inhalte oder 
Angebote, vereinfachte Verfahren der Zurverfügungstellung 
öffentlich-rechtlicher Inhalte oder die gemeinsame Nutzung 
von Infrastrukturen beinhalten.

2. Unterabschnitt
Zusammenarbeit von ARD, ZDF und Deutschlandradio

§ 30e
Grundsatz der Zusammenarbeit

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio arbeiten 
zur Erfüllung ihres Auftrages unter Wahrung ihrer journalis-
tischen und institutionellen Eigenständigkeit zusammen. Die 
Verpflichtung nach Satz 1 umfasst grundsätzlich alle, ins-
besondere administrative und technische Bereiche, und die 
Nutzung gemeinsamer sächlicher, technischer und personel-
ler Kapazitäten, einschließlich Studios im In- und Ausland, 
soweit dem nicht zwingende Gründe im Sinne des Absatzes 2 
entgegenstehen. Bei der Berichterstattung über Ereignisse mit 
überregionaler Bedeutung arbeiten die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und 
das Deutschlandradio arbeitsteilig zusammen.

(2) Eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit gilt im Einzelfall 
nicht, sofern hierdurch

1. die Auftragserfüllung der beteiligten Rundfunkanstalten 
gefährdet würde,

2. der publizistische Wettbewerb zwischen den beteiligten 
Rundfunkanstalten erheblich beeinträchtigt würde, oder

3. eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ergeben hat, dass keine 
langfristige Kosteneffizienz zu erwarten ist.

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio prüfen 
regelmäßig unter Einbeziehung ihrer Gremien alle ihre Tä-
tigkeitsbereiche auf die Möglichkeit einer Zusammenarbeit. 
Eine erstmalige Prüfung soll bis zum 31. Dezember 2026 
vollzogen werden.

(4) Zwischen den in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und dem ZDF findet ein regelmäßiger 
Austausch über die Programme nach § 28 Abs. 1 und 3 statt. 
Vor Veränderung der jeweiligen Programmschemas sollen 
die dafür in der ARD Verantwortlichen und der Intendant des 
Zweiten Deutschen Fernsehens auf ein Einvernehmen hinwir-
ken; dabei ist auf Nachrichtensendungen besondere Rücksicht 
zu nehmen.

(5) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 sind die öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten mit der Erbringung von Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne 
des Artikels 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitswei-
se der Europäischen Union auch betraut, soweit sie zur Er-
füllung ihres Auftrags gemäß § 26 bei der Herstellung und 
Verbreitung von Angeboten im Sinne des § 27 zusammen-
arbeiten. Die Betrauung gilt insbesondere für die Bereiche 
Produktion, Produktionsstandards, Programmrechteerwerb, 
Programmaustausch, Verbreitung und Weiterverbreitung von 
Angeboten, Beschaffungswesen, Sendernetzbetrieb, infor-
mationstechnische und sonstige Infrastrukturen, Vereinheit-
lichung von Geschäftsprozessen, Beitragsservice und all-
gemeine Verwaltung. Von der Betrauung nicht umfasst sind 
kommerzielle Tätigkeiten nach § 40 Abs. 1 Satz 2.

§ 30f
Gemeinsames technisches Plattformsystem

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio gründen 
zur Entwicklung und für den Betrieb eines gemeinsamen 
technischen Plattformsystems eine rechtlich selbstständige 
gemeinsame Tochtergesellschaft.

(2) Ziel des gemeinsamen technischen Plattformsystems ist 
der Aufbau einer gemeinsam genutzten Infrastruktur. Diese 
soll aufeinander abgestimmte Komponenten insbesondere für 
Telemedienangebote nach § 30 bereitstellen, die modernen 
und möglichst offenen technischen Standards entsprechen, 
die Erfüllung des Auftrags nach § 26 Abs. 3 unterstützen und 
Effizienzgewinne erzielen durch die gemeinsame Entwick-
lung für die beteiligten Partner. Den jeweils besonderen An-
forderungen an die Nutzung von Audio- und Videoangeboten 
ist hierbei Rechnung zu tragen. Im Rahmen des gemeinsa-
men technischen Plattformsystems sollen datensichere und 
datensparsame Personalisierungsmöglichkeiten und Empfeh-
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lungssysteme geschaffen werden. Diese Personalisierungs-
möglichkeiten und Empfehlungssysteme sollen einen offenen 
Meinungsbildungsprozess und breiten inhaltlichen gemein-
wohlorientierten Diskurs ermöglichen.

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio ermögli-
chen eine Mitwirkung und Vernetzung für öffentlich-rechtli-
che europäische Partner und prüfen regelmäßig eine mögliche 
Öffnung für private Anbieter.

3. Unterabschnitt
Verfahren, Grundsätze der Gremienarbeit und Compliance

§ 31
Satzungen, Richtlinien, gemeinsame Maßstäbe und 

Berichtspflichten

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio erlassen jeweils 
Satzungen oder Richtlinien zur näheren Durchführung ihres je-
weiligen Auftrags sowie für das Verfahren zur Erstellung von 
Konzepten für Telemedienangebote und das Verfahren für neue 
Telemedienangebote oder wesentliche Änderungen. Die Sat-
zungen oder Richtlinien enthalten auch Regelungen zur Sicher-
stellung der Unabhängigkeit der Gremienentscheidungen. Die 
Satzungen oder Richtlinien sind im Internetauftritt der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
ZDF oder des Deutschlandradios zu veröffentlichen.

(2) Die jeweils zuständigen Gremien der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und 
des Deutschlandradios wachen über die Erfüllung des Auf-
trags gemäß § 26 sowie über eine wirtschaftliche und spar-
same Haushalts- und Wirtschaftsführung.

(3) Die Gremien haben die Aufgabe, für die Angebote der in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
des ZDF und des Deutschlandradios Richtlinien aufzustel-
len und die Intendanten in Programmfragen zu beraten. Die 
Richtlinien umfassen die Festsetzung inhaltlicher und forma-
ler Qualitätsstandards sowie standardisierter Prozesse zu de-
ren Überprüfung; die Richtlinien sind zu veröffentlichen und 
regelmäßig zu überprüfen.

(4) Zur besseren Überprüfbarkeit und Kontrolle der Haus-
halts- und Wirtschaftsführung setzen die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 
und das Deutschlandradio gemeinsam unter Einbeziehung 
ihrer zuständigen Gremien und unter Berücksichtigung von 
Empfehlungen der KEF Maßstäbe fest, die geeignet sind, die 
Bewertung der Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit sowie eine vergleichende Kontrolle der 
Ressourceneffizienz zu ermöglichen.

(5) In den Geschäftsberichten der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des 
Deutschlandradios ist auch der Umfang der Produktionen mit 
von diesen gesellschaftsrechtlich abhängigen und unabhän-
gigen Produktionsunternehmen darzustellen. Dabei ist auch 
darzustellen, in welcher Weise der Protokollerklärung aller 
Länder zu § 11d Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages im Rah-
men des 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrages Rechnung 
getragen wird.

§ 31a
Transparenz

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio sind ver-
pflichtet, für eine größtmögliche Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck haben sie 
die Organisationsstruktur, einschließlich der Zusammenset-
zung der Gremien und ihrer eingesetzten Ausschüsse, alle 
Satzungen, Richtlinien, Geschäftsordnungen sowie sonstige 
Informationen, die von wesentlicher Bedeutung für die jewei-
lige Rundfunkanstalt sind, in ihrem Internetauftritt zu ver-
öffentlichen. Dabei ist der Schutz personenbezogener Daten 
sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu wahren. 
Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio veröffentlichen 
in ihren Geschäftsberichten und im jeweiligen Internetauftritt 
die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge ihrer 
jeweiligen Intendanten und Direktoren unter Namensnen-
nung, soweit diese nicht einer Abführungspflicht unterliegen. 
Teil der zu veröffentlichenden Bezüge sind namentlich Auf-
wandsentschädigungen, Sitzungsgelder und sonstige geld-
werte Vorteile. Satz 4 gilt insbesondere auch für

1. Leistungen, die den genannten Personen für den Fall einer 
vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden 
sind,

2. Leistungen, die den genannten Personen für den Fall der 
regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden 
sind, mit ihrem Barwert sowie den von den in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem 
ZDF und dem Deutschlandradio während des Geschäfts-
jahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Be-
trag,

3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen 
dieser Zusagen,

4. Leistungen, die einer der genannten Personen, die ihre 
Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, in 
diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Ge-
schäftsjahres gewährt worden sind,

5. Leistungen, die den genannten Personen für Tätigkeiten 
bei Tochter- und Beteiligungsgesellschaften gewährt wor-
den sind, und

6. Leistungen, die den genannten Personen für entgeltliche 
Nebentätigkeiten gewährt worden sind; dies gilt nicht für 
Nebentätigkeiten, die nicht im Zusammenhang mit der 
Haupttätigkeit stehen und wenn die Höhe der hierfür je-
weils vereinbarten Einkünfte den Betrag von 1.000 Euro 
monatlich nicht übersteigt.

Die Geschäftsberichte und die Internetauftritte nach Satz 4 
haben zudem Angaben über die Tarifstrukturen und eine 
strukturierte Darstellung der außertariflichen Vereinbarungen 
zu enthalten.

(2) Über die Vorgaben des Absatzes 1 hinausgehende landes-
rechtliche Regelungen bleiben unberührt.
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§ 31b
Compliance

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio haben je-
weils ein wirksames Compliance Management System nach 
anerkannten Standards zu gewährleisten und nach dem aktu-
ellen Stand fortzuschreiben. Sie haben jeweils eine in Aus-
übung der Tätigkeit unabhängige Compliance-Stelle oder 
einen Compliance-Beauftragten einzusetzen, die oder der 
regelmäßig an den Intendanten und an den Verwaltungsrat be-
richtet. Soweit ein Aufsichtsgremium unmittelbar berührt ist, 
ist auch an dieses zu berichten. Die Compliance-Stellen und 
-Beauftragten tauschen sich untereinander aus.

(2) Darüber hinaus beauftragen die in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio jeweils eine Ombudsperson als externe An-
laufstelle für vertrauliche und anonyme Hinweise zu Rechts- 
und Regelverstößen in den jeweiligen Rundfunkanstalten. 
Die Ombudsperson soll die Befähigung zum Richteramt be-
sitzen und darf keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interes-
sen haben, die geeignet sind, die neutrale und unabhängige 
Vertrauensstellung zu gefährden.

§ 31c
Gemeinschaftseinrichtungen und Beteiligungsunternehmen

Bei Beteiligungsunternehmen im Sinne von § 42 Abs. 3 und 
Gemeinschaftseinrichtungen der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des 
Deutschlandradios stellen die Rundfunkanstalten sicher, 
dass die Gemeinschaftseinrichtungen und Beteiligungsunter-
nehmen über die Themen Transparenz und Compliance dem 
zuständigen Aufsichtsgremium regelmäßig berichten. Bei 
anderen Beteiligungen als solchen nach § 42 Abs. 3 sollen 
die Rundfunkanstalten auf eine Berichterstattung nach Satz 1 
hinwirken. Die Berichterstattung erfolgt bei Gemeinschafts-
einrichtungen auch an die jeweils federführende Anstalt; bei 
Beteiligungsunternehmen auch an alle beteiligten Rundfunk-
anstalten.

§ 31d
Gremienaufsicht

(1) Die Aufsichtsgremien der in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutsch-
landradios müssen personell und strukturell in der Lage sein, 
die ihnen jeweils zugewiesenen Aufgaben umfassend zu er-
füllen. Hierzu ist insbesondere sicherzustellen, dass

1. in den Verwaltungsräten auch über die Mitglieder aus-
reichende Kenntnisse im Bereich der Wirtschaftsprüfung, 
der Betriebswirtschaft, des Rechts und der Medienwirt-
schaft oder der Medienwissenschaft vorhanden sind,

2. die Mitglieder der jeweiligen Gremien sich zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben regelmäßig fortbilden; hierzu haben die 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF und das Deutschlandradio den jeweiligen 
Gremien angemessene Mittel zur Verfügung zu stellen, um 
auch externe Fort- und Weiterbildung zu ermöglichen und

3. für die Gremien Geschäftsstellen eingerichtet werden, 
welche angemessen mit Personal- und Sachmitteln aus-

gestattet sind; die Mitarbeiter der Geschäftsstellen sind in 
ihrer Tätigkeit fachlich nur den Weisungen der Gremien-
vorsitzenden unterworfen.

(2) Über die Vorgaben des Absatzes 1 hinausgehende landes-
rechtliche Regelungen bleiben unberührt.

§ 31e
Interessenkollision

(1) Mitglieder eines Aufsichtsgremiums dürfen keine wirt-
schaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die geeignet 
sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglied zu gefährden 
(Interessenkollision).

(2) Mitglieder eines Aufsichtsgremiums dürfen weder bera-
tend noch entscheidend mitwirken, wenn bei der Entschei-
dung einer Angelegenheit ein Grund vorliegt, der geeignet ist, 
Misstrauen gegen die unparteiische Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu rechtfertigen.

(3) Liegen hinreichende Anhaltspunkte für das Vorliegen 
der Voraussetzungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 bei 
einem Mitglied vor, informieren der Vorsitzende oder dessen 
Stellvertreter das Gremium. Ein betroffenes Mitglied hat Tat-
sachen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder des Ab-
satzes 2 begründen können, unverzüglich dem Vorsitzenden 
des jeweiligen Gremiums und seinem Stellvertreter anzuzei-
gen. Das Gremium entscheidet über den Ausschluss. An die-
ser Entscheidung darf der Betroffene nicht mitwirken.

(4) Über die Vorgaben der Absätze 1 bis 3 hinausgehende lan-
desrechtliche Regelungen bleiben unberührt.

§ 31f
Kodex zu Standards für Leitung und Aufsicht

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio entwickeln 
jeweils Governance-Standards als anstalts- und organübergrei-
fende Ordnung für Leitung und Aufsicht (Kodex) und schrei-
ben diese fort. Der Kodex soll jeweils gemeinsam durch die 
Intendanten und die Gremienvertreterkonferenz (GVK), die 
Gremienvorsitzenden des ZDF und des Deutschlandradio unter 
Rückbindung an ihre Gremien entwickelt werden und Grund-
sätze, Empfehlungen und Anregungen für Leitung und Aufsicht 
der in der ARD zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten, 
des ZDF und des Deutschlandradios zur Konkretisierung ge-
setzlicher Maßgaben sowie zur Implementierung anerkannter 
Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensfüh-
rung vorsehen. Über die Vorgaben von Satz 1 und 2 hinausge-
hende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Anstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio erklären jeweils, inwieweit 
dem Kodex entsprochen wird oder welche Standards nicht 
angewendet wurden oder werden und aus welchen Gründen 
nicht. Die Erklärung ist im Internetauftritt der Rundfunkan-
stalt dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen.

§ 31g
Veröffentlichung von Beanstandungen

Die zuständigen Aufsichtsgremien der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und 
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des Deutschlandradios können vom Intendanten verlangen, 
dass er bei Rechtsverstößen Beanstandungen der Gremien im 
Programm veröffentlicht.

§ 31h
Grundsätze der außertariflichen Vergütung

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio sind be-
rechtigt außertarifliche Verträge zu schließen, soweit ihre 
Zahl auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt wird. 
Für die außertarifliche Vergütung einschließlich der Bezüge 
der leitenden Angestellten in Berufungs- und Wahlämtern 
(Geschäftsleitung) gelten die nachfolgenden Bestimmungen.

(2) Außertarifvertragliche Vergütungen, einschließlich Ver-
sorgungsleistungen, Nebenleistungen und Leistungen, die im 
Fall einer regulären oder vorzeitigen Beendigung der Tätig-
keit zugesagt werden (Gesamtvergütung), haben in einem an-
gemessenen Verhältnis zu den jeweils übertragenen Aufgaben 
und erbrachten Leistungen zu stehen. Vergütungen und Versor-
gungsleistungen haben insgesamt in einem angemessenen Ver-
hältnis zueinander zu stehen. Die Höhe der Gesamtvergütung 
hat sich an den Bezügen im öffentlichen Sektor einschließlich 
vergleichbarer öffentlicher Unternehmen zu orientieren.

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio legen mit 
Zustimmung der jeweils zuständigen Gremien ein klares und 
verständliches Vergütungssystem fest, welches für den Ab-
schluss von Dienstverträgen mit außertariflich Beschäftigten 
bindend ist. Das Vergütungssystem ist im Internetauftritt der 
jeweiligen Rundfunkanstalt zu veröffentlichen.

(4) Über die Vorgaben der Absätze 1 bis 3 hinausgehende lan-
desrechtliche Regelungen bleiben unberührt.

4. Unterabschnitt
Datenschutz, Datenschutzaufsicht und Einsatz 

künstlicher Intelligenz

§ 31i
Besondere Verantwortung bei der Datenverarbeitung

(1) Unbeschadet der Vorgaben der §§ 12 und 23 sind die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF und das Deutschlandradio zu einem sorgsamen Um-
gang mit personenbezogenen Daten von Nutzern verpflich-
tet. Sie dürfen diese verarbeiten, soweit dies zum Zwecke der 
Auftragserfüllung erforderlich ist. Ein Austausch personen-
bezogener Daten von Nutzern zwischen den in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF 
und dem Deutschlandradio ist, sofern diese auf der Basis des 
gemeinsamen technischen Plattformsystems zur Verwirkli-
chung des gemeinwohlorientierten öffentlichen Raum nach 
§ 30 Abs. 1 Satz 2 verarbeitet werden, Teil des Auftrags. Die 
Datenverarbeitung zu anderen Zwecken, insbesondere im 
Rahmen kommerzieller Tätigkeiten gemäß § 40, richtet sich 
nach den allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorgaben.

(2) Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Rundfunk-
beitragsstaatsvertrags sowie weitergehende landesrechtliche 
Regelungen zu einzelnen Landesrundfunkanstalten bleiben 
unberührt.

§ 31j
Gemeinsamer Rundfunkbeauftragter für den Datenschutz

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio ernennen 
einen gemeinsamen Rundfunkbeauftragten für den Daten-
schutz (Rundfunkdatenschutzbeauftragter), der zuständige 
Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 der Verordnung 
(EU) 2016/679 ist. Die Ernennung erfolgt durch die Rund-
funkräte der in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, den Fernsehrat des ZDF und den Hör-
funkrat des Deutschlandradios für die Dauer von acht Jahren; 
Wiederernennungen sind zulässig. Der Rundfunkdatenschutz-
beauftragte muss über die für die Erfüllung seiner Aufgaben 
und Ausübung seiner Befugnisse erforderliche Qualifikation, 
nachgewiesen durch ein abgeschlossenes Hochschulstu dium, 
sowie über Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Be-
reich des Schutzes personenbezogener Daten verfügen. Das 
Amt des Rundfunkdatenschutzbeauftragten kann nicht neben 
anderen Aufgaben innerhalb der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des 
Deutschlandradios und der jeweiligen Beteiligungs- und 
Hilfsunternehmen wahrgenommen werden. Sonstige Aufga-
ben müssen mit dem Amt des Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten zu vereinbaren sein und dürfen seine Unabhängigkeit 
nicht gefährden.

(2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit Rücktritt 
vom Amt oder mit Erreichen des gesetzlichen Renteneintritts-
alters. Tarifvertragliche Regelungen bleiben unberührt. Der 
Rundfunkdatenschutzbeauftragte kann seines Amtes nur ent-
hoben werden, wenn er eine schwere Verfehlung begangen 
hat oder die Voraussetzungen für die Wahrnehmung seiner 
Aufgaben nicht mehr erfüllt. Dies erfolgt durch Beschluss der 
Rundfunkräte der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, des Fernsehrats des ZDF und des Hör-
funkrats des Deutschlandradios. Der Rundfunkdatenschutz-
beauftragte ist vor der Entscheidung zu hören.

(3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der Vergütung, 
regeln die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio in einer 
gemeinsamen Satzung (gemeinsame Satzung über die Daten-
schutzaufsicht der Rundfunkanstalten). Die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten legen ent-
sprechend der Bestimmungen des II. und III. Abschnitts des 
ARD-Staatsvertrages eine federführende Anstalt fest.

§ 31k
Unabhängigkeit

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in Ausübung des 
Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er un-
terliegt keiner Rechts- oder Fachaufsicht. Der Dienstaufsicht 
unterliegt er, soweit die Unabhängigkeit bei der Ausübung 
des Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die Dienstauf-
sicht wird durch den Verwaltungsrat der Rundfunkanstalt am 
Dienstsitz wahrgenommen.

(2) Dem Rundfunkdatenschutzbeauftragten ist eine Dienst-
stelle einzurichten (Dienstsitz). Für die Erfüllung der Auf-
gaben und Befugnisse sind ihm die notwendigen Personal-, 
Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die 
erforderlichen Mittel sind jährlich, öffentlich und gesondert 
im Haushaltsplan der Rundfunkanstalt am Dienstsitz aus-
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zuweisen und dem Rundfunkdatenschutzbeauftragten im 
Haushaltsvollzug zuzuweisen. Einer Finanzkontrolle des ent-
sprechend Absatz 1 Satz 4 zuständigen Verwaltungsrates un-
terliegt der Rundfunkdatenschutzbeauftragte nur, soweit die 
Unabhängigkeit bei der Ausübung des Amtes dadurch nicht 
beeinträchtigt wird.

(3) Einzelheiten zur Ausführung der Absätze 1 und 2 regeln 
die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF und das Deutschlandradio in der gemeinsa-
men Satzung über die Datenschutzaufsicht der Rundfunkan-
stalten.

(4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in der Wahl der 
Mitarbeiter frei. Sie unterstehen allein seiner Leitung.

§ 31l
Aufgaben und Befugnisse

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte überwacht die Ein-
haltung der Datenschutzvorschriften dieses Staatsvertrages, 
der Verordnung (EU) 2016/679, der §§ 19 bis 25 des Tele-
kommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes und 
anderer Vorschriften über den Datenschutz bei der gesamten 
Tätigkeit der in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradios so-
wie ihrer Beteiligungsunternehmen im Sinne des § 42 Abs. 3 
Satz 1. Er hat die Aufgaben und Befugnisse entsprechend 
den Artikeln 57 und 58 Abs. 1 bis 5 der Verordnung (EU) 
2016/679. Bei der Zusammenarbeit mit anderen Aufsichts-
behörden hat er, soweit die Datenverarbeitung zu journa-
listischen Zwecken betroffen ist, den lnformantenschutz zu 
wahren. Er kann gegenüber den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF und dem 
Deutschlandradio keine Geldbußen verhängen.

(2) Stellt der Rundfunkdatenschutzbeauftragte Verstöße gegen 
Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, so beanstan-
det er dies gegenüber dem Intendanten der verantwortlichen 
Rundfunkanstalt und fordert ihn zur Stellungnahme innerhalb 
einer angemessenen Frist auf. Gleichzeitig unterrichtet er den 
Verwaltungsrat der verantwortlichen Rundfunkanstalt. Von 
einer Beanstandung und Unterrichtung kann abgesehen wer-
den, wenn es sich um unerhebliche Mängel handelt oder wenn 
ihre unverzügliche Behebung sichergestellt ist.

(3) Die vom Intendanten nach Absatz 2 Satz 1 abzugebende 
Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen 
enthalten, die aufgrund der Beanstandung des Rundfunkda-
tenschutzbeauftragten getroffen worden sind. Der Intendant 
leitet dem Verwaltungsrat seiner Rundfunkanstalt gleichzeitig 
eine Abschrift der Stellungnahme gegenüber dem Rundfunk-
datenschutzbeauftragten zu.

(4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte erstattet jährlich 
auch den Organen der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandra-
dios schriftlichen Bericht im Sinne des Artikels 59 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 über seine Tätigkeit. Der Bericht 
wird veröffentlicht, wobei eine Veröffentlichung im On-
line-Angebot der in der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandra-
dios ausreichend ist.

(5) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den Rund-
funkdatenschutzbeauftragten zu wenden, wenn er der Ansicht 
ist, bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
durch eine der in der ARD zusammengeschlossene Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschlandradio oder ihre 
Beteiligungsunternehmen im Sinne des § 42 Abs. 3 Satz 1 in 
seinen schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein.

(6) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist sowohl während 
als auch nach Beendigung seiner Tätigkeit verpflichtet, über 
die ihm während seiner Dienstzeit bekannt gewordenen An-
gelegenheiten und vertraulichen Informationen Verschwie-
genheit zu bewahren.

§ 31m
Kodex zum Einsatz künstlicher Intelligenz

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF und das Deutschlandradio können in ihren 
Angeboten einem öffentlich-rechtlichen Profil entsprechend 
künstliche Intelligenz einsetzen. Hierzu und zur Nutzung 
künstlicher Intelligenz in weiteren Bereichen legen sie in 
einem gemeinsamen Kodex Grundsätze für die Entwicklung 
und den Einsatz entsprechender Systeme fest.

5. Unterabschnitt
Finanzierung sowie Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

§ 32
Funktionsgerechte Finanzausstattung, Grundsatz des 

Finanzausgleichs

(1) Die Finanzausstattung hat den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in die Lage zu versetzen, seine verfassungsmäßi-
gen und gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen; sie hat insbeson-
dere den Bestand und die Entwicklung des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks zu gewährleisten.

(2) Der Finanzausgleich unter den Landesrundfunkanstalten 
ist Bestandteil des Finanzierungssystems der ARD; er stellt 
insbesondere eine funktionsgerechte Aufgabenerfüllung der 
Anstalten Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen si-
cher. Der Umfang der Finanzausgleichsmasse und ihre An-
passung an den Rundfunkbeitrag bestimmen sich nach dem 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag.

§ 33
Finanzierung

(1) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich durch 
Rundfunkbeiträge, Einnahmen aus Rundfunkwerbung und 
sonstige Einnahmen; vorrangige Finanzierungsquelle ist der 
Rundfunkbeitrag. Programme und Angebote im Rahmen sei-
nes Auftrags gegen besonderes Entgelt sind unzulässig; aus-
genommen hiervon sind Begleitmaterialien. Einnahmen aus 
dem Angebot von Telefonmehrwertdiensten dürfen nicht er-
zielt werden.

(2) Die Summe der Einnahmen nach Absatz 1 jeder einzelnen 
Anstalt der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, des ZDF und der Körperschaft des öffentlichen 
Rechts „Deutschlandradio“ bilden das jeweilige Gesamtbud-
get. Innerhalb dieses Budgets sind die Rundfunkanstalten be-
rechtigt, die erforderlichen Ausgaben zu tätigen, soweit dies 
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mit den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
zu vereinbaren ist; die besonderen Bedarfe im Sinne der §§ 1 
Abs. 2 Satz 3 und 12 ff. des Rundfunkfinanzierungsstaatsver-
trages bleiben hiervon unberührt.

(3) Die Rundfunkanstalten entscheiden im Rahmen ihrer 
Finanzordnungen eigenverantwortlich über die gegenseiti-
ge Deckungsfähigkeit von Aufwandsarten. Hierbei sind die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beach-
ten.

§ 34
Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfes des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks

(1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
wird regelmäßig entsprechend den Grundsätzen von Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit, einschließlich der damit ver-
bundenen Rationalisierungspotentiale, auf der Grundlage von 
Bedarfsanmeldungen der in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und der Körperschaft 
des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“ durch die unab-
hängige KEF geprüft und ermittelt.

(2) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs 
sind insbesondere zugrunde zu legen

1. die wettbewerbsfähige Fortführung der bestehenden An-
gebote, die durch Staatsvertrag aller Länder beauftragten 
Fernsehprogramme sowie die nach § 30b überführten 
oder ausgetauschten Angebote (bestandsbezogener Be-
darf),

2. nach Landesrecht zulässige neue Angebote, die Teilhabe 
an den neuen rundfunktechnischen Möglichkeiten in der 
Herstellung und zur Verbreitung von Angeboten sowie die 
Möglichkeit der Veranstaltung neuer Formen von Rund-
funk (Entwicklungsbedarf),

3. die allgemeine Kostenentwicklung und die besondere 
Kostenentwicklung im Medienbereich,

4. die Entwicklung der Beitragserträge, der Werbeerträge 
und der sonstigen Erträge und

5. die Anlage, Verzinsung und zweckbestimmte Verwen-
dung der Überschüsse, die dadurch entstehen, dass die 
jährlichen Gesamterträge der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder des 
Deutschlandradios die Gesamtaufwendungen für die Er-
füllung ihres Auftrags übersteigen.

(3) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs 
soll ein hoher Grad der Objektivierbarkeit erreicht werden.

(4) Die Beitragsfestsetzung erfolgt durch Staatsvertrag.

§ 35
Kostensteuerung

(1) Bei Aufstellung und Ausführung ihres Haushaltsplans 
haben die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio die Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

(2) Für Maßnahmen von finanzieller Bedeutung führen die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF und das Deutschlandradio angemessene Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen durch. Dabei ist auch die mit den 
Maßnahmen verbundene Risikoverteilung zu berücksichti-
gen.

(3) In geeigneten Bereichen ist eine Kosten- und Leistungs-
rechnung einzuführen. Dieser sind anstaltsübergreifend ein-
heitliche Maßstäbe zugrunde zu legen.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio erstellen 
Personalkonzepte zur mittel- und langfristigen Steuerung des 
Personalaufwands.

(5) Die von den in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten und vom ZDF für den Erwerb von Übertra-
gungsrechten für Sportereignisse insgesamt aufgewendeten 
Mittel dürfen ein angemessenes Verhältnis zum Gesamtauf-
wand nicht überschreiten. Ein angemessenes Verhältnis ist in 
der Regel anzunehmen, wenn der Aufwand für den Erwerb 
von Übertragungsrechten nach Satz 1 fünf vom Hundert des 
von der KEF anerkannten Gesamtaufwandes von ARD und 
ZDF in einer Beitragsperiode nicht übersteigt. Die exklusive 
Auswertung von Übertragungsrechten ist nur zulässig, wenn 
und soweit dies zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auf-
trags erforderlich ist; beim Erwerb von Rechtepaketen sind 
Sublizenzen zu marktüblichen Bedingungen anzubieten. § 26 
Abs. 6 gilt für die Sätze 1 bis 3 entsprechend.

§ 36
Berichterstattung der Rechnungshöfe

Der für die Durchführung der Prüfung zuständige Rechnungs-
hof teilt das Ergebnis der Prüfung einer Landesrundfunkan-
stalt, des ZDF oder des Deutschlandradios einschließlich 
deren Beteiligungsunternehmen dem jeweils zuständigen 
Intendanten, den jeweils zuständigen Aufsichtsgremien der 
Rundfunkanstalt und der Geschäftsführung des geprüften Be-
teiligungsunternehmens sowie der KEF mit. Er gibt dem In-
tendanten der jeweiligen Rundfunkanstalt und der Geschäfts-
führung des Beteiligungsunternehmens Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prüfung und berücksich-
tigt die Stellungnahmen. Den auf dieser Grundlage erstellten 
abschließenden Bericht über das Ergebnis der Prüfung teilt 
der zuständige Rechnungshof den Landesparlamenten und 
den Landesregierungen der die Rundfunkanstalt tragenden 
Länder sowie der KEF mit und veröffentlicht ihn anschlie-
ßend. Dabei hat der Rechnungshof darauf zu achten, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit des geprüften Beteiligungsunterneh-
mens nicht beeinträchtigt wird und insbesondere Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden.

§ 37
Zulässige Produktplatzierung

Über die Anforderungen nach § 8 Abs. 7 Satz 2 hinaus ist Pro-
duktplatzierung in Kinofilmen, Filmen und Serien, Sportsen-
dungen und Sendungen der leichten Unterhaltung nur dann 
zulässig,

1. wenn diese nicht vom Veranstalter selbst oder von einem 
mit dem Veranstalter verbundenen Unternehmen produ-
ziert oder in Auftrag gegeben wurden oder
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2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich be-
stimmte Waren oder Dienstleistungen, wie Produktions-
hilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in 
eine Sendung kostenlos bereitgestellt werden.

Keine Sendungen der leichten Unterhaltung sind insbesonde-
re Sendungen, die neben unterhaltenden Elementen im We-
sentlichen informierenden Charakter haben, und Ratgeber-
sendungen mit Unterhaltungselementen.

§ 38
Dauer der Rundfunkwerbung, Sponsoring

(1) Die Gesamtdauer der Rundfunkwerbung beträgt im Ers-
ten Fernsehprogramm der ARD und im Programm „Zweites 
Deutsches Fernsehen“ jeweils höchstens 20 Minuten werk-
täglich im Jahresdurchschnitt. Nicht angerechnet werden auf 
die zulässigen Werbezeiten Sendezeiten mit Produktplat-
zierungen und Sponsorhinweise. Nicht vollständig genutzte 
Werbezeit darf höchstens bis zu fünf Minuten werktäglich 
nachgeholt werden. Nach 20.00 Uhr sowie an Sonntagen und 
im ganzen Bundesgebiet anerkannten Feiertagen dürfen Wer-
besendungen nicht ausgestrahlt werden. § 39 bleibt unberührt.

(2) In weiteren Fernsehprogrammen von ARD und ZDF so-
wie in den Dritten Fernsehprogrammen findet Rundfunkwer-
bung nicht statt.

(3) Im Fernsehen darf die Dauer der Spotwerbung innerhalb 
eines Zeitraums von einer Stunde 20 vom Hundert nicht über-
schreiten.

(4) Hinweise der Rundfunkanstalten auf Sendungen, Rund-
funkprogramme oder rundfunkähnliche Telemedien des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks und auf Begleitmaterialien, 
die direkt von diesen Programmen und Sendungen abgelei-
tet sind, unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit 
einschließlich von Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken, 
gesetzliche Pflichthinweise und neutrale Einzelbilder zwi-
schen redaktionellen Inhalten und Fernsehwerbe- oder Tele-
shoppingspots sowie zwischen einzelnen Spots gelten nicht 
als Werbung.

(5) Die Länder sind berechtigt, den Landesrundfunkanstalten 
bis zu 90 Minuten werktäglich im Jahresdurchschnitt Wer-
bung im Hörfunk einzuräumen; ein am 1. Januar 1987 in den 
Ländern abweichender zeitlicher Umfang der Rundfunkwer-
bung und ihre tageszeitliche Begrenzung kann beibehalten 
werden.

(6) Sponsoring findet nach 20.00 Uhr sowie an Sonntagen 
und im ganzen Bundesgebiet anerkannten Feiertagen im 
Fernsehen nicht statt; dies gilt nicht für das Sponsoring der 
Übertragung von Großereignissen nach § 13 Abs. 2.

§ 39
Änderung der Werbung

Die Länder können Änderungen der Gesamtdauer der Wer-
bung, der tageszeitlichen Begrenzung der Werbung und ihrer 
Beschränkung auf Werktage im öffentlich-rechtlichen Rund-
funk vereinbaren.

§ 39a
Ausschluss von Teleshopping

Teleshopping findet mit Ausnahme von Teleshopping-Spots 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht statt.

§ 39b
Richtlinien

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten und das ZDF erlassen Richtlinien zur Durchführung 
der §§ 8 bis 11, 37 und 38. In der Richtlinie zu § 11 sind 
insbesondere die Bedingungen zur Teilnahme Minderjähriger 
näher zu bestimmen. Die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten und das ZDF stellen hierzu das 
Benehmen mit den Landesmedienanstalten her und führen 
einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch in der Anwendung 
dieser Richtlinien durch. In der Richtlinie zu § 8 Abs. 7 und 
§ 37 ist näher zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen, 
in welchen Formaten und in welchem Umfang unentgeltliche 
Produktplatzierung stattfinden kann, wie die Unabhängigkeit 
der Produzenten und Redaktionen gesichert und eine unge-
bührliche Herausstellung des Produkts vermieden wird. Die 
Sätze 1 bis 4 gelten für die Richtlinien des Deutschlandradios 
zur Durchführung der §§ 8, 11 und 37 entsprechend.

6. Unterabschnitt
Kommerzielle Tätigkeiten und Beteiligungen

§ 40
Grundsätze

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio sind be-
rechtigt, kommerzielle Tätigkeiten auszuüben. Kommerzielle 
Tätigkeiten sind Betätigungen, bei denen Leistungen auch für 
Dritte im Wettbewerb angeboten werden, insbesondere Wer-
bung und Sponsoring im Rahmen der Vorgaben nach § 39, 
Verwertungsaktivitäten, Merchandising, Produktion für und 
Lizenzierung von Inhalten an Dritte und die Vermietung von 
Senderstandorten an Dritte. Kommerzielle Tätigkeiten dürfen 
nur unter Marktbedingungen erbracht werden.

(2) Die kommerziellen Tätigkeiten sind durch rechtlich selb-
ständige Tochtergesellschaften zu erbringen. Bei geringer 
Marktrelevanz kann eine kommerzielle Tätigkeit durch die 
Rundfunkanstalt selbst erbracht werden; in diesem Fall ist 
eine getrennte Buchführung vorzusehen. Die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und 
das Deutschlandradio haben sich bei den Beziehungen zu ihren 
kommerziell tätigen Tochterunternehmen marktkonform zu 
verhalten und die entsprechenden Bedingungen, wie bei einer 
kommerziellen Tätigkeit, auch ihnen gegenüber einzuhalten.

(3) Die Tätigkeitsbereiche sind von den zuständigen Gremien 
der Rundfunkanstalten vor Aufnahme der Tätigkeit zu geneh-
migen. Die Prüfung umfasst folgende Punkte:

1. die Beschreibung der Tätigkeit nach Art und Umfang, 
die die Einhaltung der marktkonformen Bedingungen be-
gründet (Marktkonformität) einschließlich eines Fremd-
vergleichs,
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2. den Vergleich mit Angeboten privater Konkurrenten,

3. Vorgaben für eine getrennte Buchführung und

4. Vorgaben für eine effiziente Kontrolle.

§ 41
Beteiligung an Unternehmen

(1) An einem Unternehmen, das einen gewerblichen oder 
sonstigen wirtschaftlichen Zweck zum Gegenstand hat, dür-
fen sich die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio unmit-
telbar oder mittelbar beteiligen, wenn

1. dies im sachlichen Zusammenhang mit ihren gesetzlichen 
Aufgaben steht,

2. die Beteiligung zur effektiven und effizienten Auftrags-
erfüllung beiträgt,

3. das Unternehmen die Rechtsform einer juristischen Per-
son besitzt und

4. die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des Unterneh-
mens einen Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Organ 
vorsieht.

Die Voraussetzungen nach Satz 1 müssen nicht erfüllt sein, 
wenn die Beteiligung nur vorübergehend eingegangen wird 
und unmittelbaren Programmzwecken dient.

(2) Vor Beteiligung führen die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen durch. Bestehende Beteiligungen sind regelmäßig, 
mindestens alle zwei Jahre, auf ihre Wirtschaftlichkeit zu 
überprüfen; die jeweils zuständigen Gremien sind über das 
Ergebnis der Prüfung zu unterrichten. Im Rahmen der Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung ist auch zu prüfen, ob eine Betei-
ligung zusammen mit anderen Anstalten oder Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sinnvoll ist.

(3) Bei Beteiligungsunternehmen haben sich die Rundfunk-
anstalten in geeigneter Weise den nötigen Einfluss auf die 
Geschäftsleitung des Unternehmens, insbesondere eine an-
gemessene Vertretung im Aufsichtsgremium, zu sichern. Die 
Entsendung von Vertretern der in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutsch-
landradios in das jeweilige Aufsichtsgremium erfolgt durch den 
Intendanten. Soweit dies nach Beteiligungsumfang und Gesell-
schaftszweck möglich und angemessen ist, soll eine angemes-
sene Anzahl von Mitgliedern der jeweiligen Gremien in das 
Aufsichtsgremium entsandt werden. Die Auswahl soll den Ge-
schäftszweck des Beteiligungsunternehmens, die Zuständigkei-
ten sowie Zusammensetzung der Gremien berücksichtigen. Ihre 
Amtszeit im Aufsichtsgremium hat spätestens drei Monate nach 
der Beendigung ihrer Mitgliedschaft im Rundfunkrat oder im 
Verwaltungsrat beziehungsweise des Beschäftigungsverhältnis-
ses bei der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalt, beim ZDF oder beim Deutschlandradio zu enden. 
Eine Prüfung der Betätigung der Anstalten bei dem Unterneh-
men unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze durch einen 
Wirtschaftsprüfer ist auszubedingen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für juristische 
Personen des Privatrechts, die von den Rundfunkanstalten ge-
gründet werden und deren Geschäftsanteile sich ausschließ-
lich in ihrer Hand befinden (Eigenunternehmen).

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Beteiligungen 
der Rundfunkanstalten an gemeinnützigen Rundfunkunter-
nehmen und Pensionskassen.

(6) Bei Unternehmen in der Rechtsform des privaten oder 
des öffentlichen Rechts, an denen die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF oder 
das Deutschlandradio unmittelbar oder mittelbar mehrheit-
lich beteiligt sind, einschließlich Eigenunternehmen, wirken 
diese darauf hin, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 
gewährten Bezüge, Leistungszusagen und Leistungen jedes 
einzelnen Mitglieds der Geschäftsführung, des Aufsichtsra-
tes, des Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung angegeben 
werden. Das Gleiche gilt, wenn die in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF oder das 
Deutschlandradio zusammen mit anderen Anstalten oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts unmittelbar oder mit-
telbar mehrheitlich beteiligt sind. Sind die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 
oder das Deutschlandradio nicht mehrheitlich, jedoch in Höhe 
von mindestens 25 vom Hundert an einem Unternehmen im 
Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittelbar beteiligt, sollen 
sie auf eine Veröffentlichung entsprechend Satz 1 hinwirken. 
Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF und das Deutschlandradio sollen sich an der 
Gründung oder an einem bestehenden Unternehmen im Sinne 
der Sätze 1 bis 4 nur beteiligen, wenn gewährleistet ist, dass 
die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge und 
Leistungszusagen entsprechend Satz 1 angegeben werden.

(7) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio haben bei 
Beteiligungen an Eigenunternehmen und Gemeinschaftsein-
richtungen,

1. für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustel-
len sowie

2. der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung 
zugrunde zu legen.

Bei Beteiligungen im Sinne von § 42 Abs. 3 sollen die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio darauf hinwirken, dass ein 
Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung im Sinne 
von Satz 1 aufgestellt werden. Die Genehmigung der Wirt-
schaftspläne beziehungsweise der Finanzplanung erfolgt bei 
den Gemeinschaftseinrichtungen durch die jeweils zuständi-
gen Gremien der federführenden Anstalt sowie bei den Betei-
ligungsunternehmen durch die beteiligten Rundfunkanstalten.

§ 42
Kontrolle der Beteiligungen an Unternehmen

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio haben 
ein effektives Controlling über ihre Eigenunternehmen und 
Beteiligungen nach § 41 einzurichten. Der Intendant hat das 
jeweils zuständige Aufsichtsgremium der Rundfunkanstalt 
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regelmäßig über die wesentlichen Vorgänge in den Beteili-
gungsunternehmen, insbesondere über deren finanzielle Ent-
wicklung, zu unterrichten.

(2) Der Intendant hat dem jeweils zuständigen Aufsichtsgre-
mium jährlich einen Beteiligungsbericht vorzulegen. Dieser 
Bericht schließt folgende Bereiche ein:

1. die Darstellung sämtlicher unmittelbarer und mittelbarer 
Beteiligungen und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für 
die Rundfunkanstalt, einschließlich der wesentlichen be-
triebswirtschaftlichen Kennzahlen in einer möglichst fünf 
Jahre zurückreichenden Zeitreihenentwicklung, insbeson-
dere Umsatzerlöse, Jahresergebnis vor Steuern, Jahres-
ergebnis nach Steuern, Eigenkapitalquote, Mitarbeitende 
im Durchschnitt, Personalaufwendungen pro Mitarbei-
tenden, Personalaufwand, Materialaufwand, Liquidität 
1. Grades und Umsatzrentabilität der Gesellschaft,

2. die gesonderte Darstellung der Beteiligungen mit kom-
merziellen Tätigkeiten und den Nachweis der Erfüllung 
der staatsvertraglichen Vorgaben für kommerzielle Tätig-
keiten und

3. die Darstellung der Kontrolle der Beteiligungen, ein-
schließlich von Vorgängen mit besonderer Bedeutung.

Die Verpflichtung zur Darstellung auch der wesentlichen be-
triebswirtschaftlichen Kennzahlen nach Satz 2 Nr. 1 Hs. 2 
gilt nur für Beteiligungen mit insgesamt mindestens 50 Mit-
arbeitern oder einem nach den Feststellungen der KEF ver-
gleichbaren Gesamtaufwand. Der Bericht ist den jeweils zu-
ständigen Rechnungshöfen und der rechtsaufsichtsführenden 
Landesregierung zu übermitteln.

(3) Die für die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio 
zuständigen Rechnungshöfe prüfen die Wirtschaftsführung 
bei Eigenunternehmen und solchen Unternehmen des Privat-
rechts, an denen die Anstalten unmittelbar, mittelbar, auch 
zusammen mit anderen Anstalten oder Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, mit Mehrheit beteiligt sind und deren 
Gesellschaftsvertrag oder Satzung diese Prüfungen durch die 
Rechnungshöfe vorsieht. Die Anstalten sind verpflichtet, für 
die Aufnahme der erforderlichen Regelungen in den Gesell-
schaftsvertrag oder die Satzung des Unternehmens zu sorgen.

(4) Sind mehrere Rechnungshöfe für die Prüfung zuständig, 
können sie die Prüfung einem dieser Rechnungshöfe über-
tragen.

§ 43
Kontrolle der kommerziellen Tätigkeiten

(1) Bei Eigenunternehmen und Mehrheitsbeteiligungen im 
Sinne von § 42 Abs. 3 der in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschland-
radios oder bei Gesellschaften, bei denen ein Prüfungsrecht 
der zuständigen Rechnungshöfe besteht, sind die Rundfunk-
anstalten zusätzlich zu den allgemein bestehenden Prüfungs-
rechten der Rechnungshöfe verpflichtet darauf hinzuwirken, 
dass die Beteiligungsunternehmen den jährlichen Abschluss-
prüfer nur im Einvernehmen mit den zuständigen Rechnungs-
höfen bestellen. Die Rundfunkanstalten haben dafür Sorge zu 

tragen, dass das Beteiligungsunternehmen vom Abschluss-
prüfer im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses auch 
die Marktkonformität seiner kommerziellen Tätigkeiten 
auf der Grundlage zusätzlicher von den jeweils zuständigen 
Rechnungshöfen festzulegender Fragestellungen prüfen lässt 
und den Abschlussprüfer ermächtigt, das Ergebnis der Prü-
fung zusammen mit dem Abschlussbericht den zuständigen 
Rechnungshöfen mitzuteilen. Diese Fragestellungen werden 
von dem für die Prüfung zuständigen Rechnungshof festge-
legt und umfassen insbesondere den Nachweis der Einhaltung 
der staatsvertraglichen Vorgaben für kommerzielle Aktivitä-
ten. Die Rundfunkanstalten sind verpflichtet, für die Aufnah-
me der erforderlichen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag 
oder die Satzung des Beteiligungsunternehmens zu sorgen. 
Die Wirtschaftsprüfer testieren den Jahresabschluss der Be-
teiligungsunternehmen und berichten den zuständigen Rech-
nungshöfen auch hinsichtlich der in Satz 2 und 3 genannten 
Fragestellungen. Sie teilen das Ergebnis und den Abschluss-
bericht den zuständigen Rechnungshöfen mit. Die zuständi-
gen Rechnungshöfe werten die Prüfung aus und können in 
jedem Einzelfall selbst Prüfmaßnahmen bei den betreffenden 
Beteiligungsunternehmen ergreifen. Die durch die ergänzen-
den Prüfungen zusätzlich entstehenden Kosten tragen die je-
weiligen Beteiligungsunternehmen.

(2) Bei kommerziellen Tätigkeiten mit geringer Marktrele-
vanz nach § 40 Abs. 1 Satz 5 sind die Rundfunkanstalten auf 
Anforderung des zuständigen Rechnungshofes verpflichtet, 
für ein dem Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 bis 8 entsprechendes 
Verfahren Sorge zu tragen. Werden Verstöße gegen die Be-
stimmungen zur Marktkonformität bei Prüfungen von Be-
teiligungsunternehmen oder der Rundfunkanstalten selbst 
festgestellt, findet auf die Mitteilung des Ergebnisses § 36 
Anwendung.

§ 44
Haftung für kommerziell tätige Beteiligungsunternehmen

Für kommerziell tätige Beteiligungsunternehmen dürfen die 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, das ZDF und das Deutschlandradio keine Haftung über-
nehmen.

§ 45
(weggefallen)

§ 46
(weggefallen)

§ 47
(weggefallen)

§ 48
(weggefallen)

§ 49
(weggefallen)“

7. § 116 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird gestrichen und der bisherige Absatz 5 wird 
der neue Absatz 4.

b) Der neue Absatz 4 wird wie folgt geändert:
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aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 39 Abs. 1, 2 und 5“ 
durch die Angabe „§ 38 Abs. 1, 2 und 5“ und jeweils 
die Angabe „§ 36“ durch die Angabe „§ 34“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 39 Abs. 1, 2 und 5“ 
durch die Angabe „§ 38 Abs. 1, 2 und 5“ ersetzt.

cc) In Satz 6 wird die Angabe „§§ 36 und 46“ durch die 
Angabe „§ 34 und 39“ ersetzt.

8. In § 117 wird die Angabe „§ 38“ durch die Angabe „§ 37“ er-
setzt.“

9. § 118 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 118
Übergangsbestimmung für Telemedienkonzepte

Bis zum 1. Dezember 2025 nach § 30a Abs. 7 veröffentlichte 
Telemedienkonzepte sind bis zum 31. Dezember 2027 an die 
Maßgaben dieses Staatsvertrages anzupassen.“

10. Nach § 121a werden folgende §§ 121b bis 121d eingefügt:

„§ 121b
Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung für 

Schwerpunktangebote nach § 28a

§ 28a tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. Die nach dem Me-
dienstaatsvertrag, in der Fassung des Zweiten Medienände-
rungsstaatsvertrages vom 14. bis 27. Dezember 2021, gemäß 
dessen § 28 Abs. 1 Nr. 2 (tagesschau24, EinsFestival), Abs. 2 
Nr. 2 (ARD-alpha), Abs. 3 Nr. 2 (ZDFinfo, ZDFneo) sowie 
Abs. 4 Nr. 3 (PHOENIX – Der Ereignis- und Dokumenta-
tionskanal) und Nr. 4 (KI.KA – Der Kinderkanal) veranstal-
teten Fernsehprogramme sind bis zum 31. Dezember 2026 
weiterhin beauftragt.

§ 121c
Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung für 

Hörfunkprogramme nach § 29 Abs. 2

§ 29 Abs. 2 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. Zu diesem Zeit-
punkt entgegenstehendes Landesrecht tritt außer Kraft. In 
diesem Fall gelten so viele terrestrisch verbreitete Hörfunk-
programme als beauftragt, wie nach § 29 Abs. 2 für die betref-
fende Landesrundfunkanstalt höchstens beauftragbar wären. 
Bis zum 31. Dezember 2026 gilt § 29 Abs. 2 in der Fassung 
des Fünften Medienänderungsstaatsvertrages vom 27. Feb-
ruar bis 7. März 2024.

§ 121d
Übergangsbestimmung für Texte im Sinne des § 30 Abs. 7

§ 30 Abs. 7 gilt nicht für Texte, die bis zum 1. Dezember 
2025 in den öffentlich-rechtlichen Telemedienangeboten ver-
öffentlicht wurden. Für Texte nach Satz 1 gelten weiterhin die 
Bestimmungen des § 30 Abs. 7 in der Fassung des Fünften 
Medienänderungsstaatsvertrages vom 27. Februar bis 7. März 
2024.“

11. Die Anlage (zu § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 des Medienstaatsver-
trages) Negativliste öffentlich-rechtlicher Telemedien wird 
wie folgt geändert:

a) Nummer 12 wird wie folgt neu gefasst:

„12. Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung,“.

b) Nach Nummer 12 wird folgende Nummer 12a eingefügt:

„12a. Verlinkungen, die unmittelbar zu Kaufaufforde-
rungen führen mit der Ausnahme von Verlinkun-
gen auf eigene audiovisuelle Inhalte kommerziel-
ler Tochtergesellschaften sowie Verlinkungen auf 
kostenpflichtige redaktionelle Inhalte privater 
Anbieter,“.

c) Nummer 17 wird wie folgt neu gefasst:

„17. Foren, Chats soweit diese nicht der zielgruppen-
gerechten interaktiven Kommunikation im Sinne 
des § 26 Abs. 3 dienen; Foren und Chats dürfen 
nicht inhaltlich auf Angebote ausgerichtet sein, 
die nach den Nummern 1 bis 16 unzulässig sind.“

12. In der Anlage (zu § 33 Abs. 5 Satz 1 des Medienstaatsver-
trages) Negativliste Jugendangebot wird die Überschrift wie 
folgt neu gefasst:

„Anlage
(zu § 30c Abs. 5 Satz 1 des Medienstaatsvertrages)

Negativliste Jugendangebot“.

Artikel 2
Änderung des ARD-Staatsvertrages2

Der ARD-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert 
durch den Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung 
in Deutschland vom 14. bis 28. April 2020, wird wie folgt neu 
gefasst:

„ARD-Staatsvertrag
(ARD-StV)

Inhaltsübersicht

I. Abschnitt
Angebote und Aufgaben der ARD

§ 1 Föderaler Medienverbund, gemeinsame Angebote
§ 2 Gemeinsame Angebotsleitlinien

II. Abschnitt
Zusammenarbeit und Federführerprinzip

§ 3 Zusammenarbeit, Grundsatz der Federführung
§ 4 Allgemeine Anforderungen an Federführungen
§ 5  Programmliche Federführungen, Gemeinsame modulare 

Inhaltedatenbanken

2 Ändert StV vom 31. August 1991; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 16
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III. Abschnitt
Organisation

§ 6 ARD-Vorsitz
§ 7 Programmdirektor
§ 8 Gremienvertreterkonferenz
§ 9 Aufsicht
§ 10 Gegendarstellung

IV. Abschnitt
Kündigung

§ 11 Kündigung

_____

I. Abschnitt
Angebote und Aufgaben der ARD

§ 1
Föderaler Medienverbund, gemeinsame Angebote

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten veranstalten 
als föderaler Medienverbund gemeinsam Fernsehprogramme 
und bieten gemeinsam Telemedien jeweils nach Maßgabe dieses 
Staatsvertrages und des Medienstaatsvertrages an (gemeinsame 
Angebote) und arbeiten nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und 
des Medienstaatsvertrages zusammen.

(2) Unbeschadet des Auftrages nach § 26 des Medienstaatsvertra-
ges sollen die gemeinsamen Angebote nach Absatz 1 die regiona-
le Vielfalt Deutschlands wahrnehmbar machen, indem sie

1. über das regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebens-
bereichen einen Überblick geben,

2. die Lebenswirklichkeit der Menschen in den Ländern und Re-
gionen Deutschlands abbilden, und

3. die Auswirkungen überregionaler Ereignisse auf die Länder 
und Regionen Deutschlands einordnen.

§ 26 Abs. 6 des Medienstaatsvertrages gilt entsprechend. § 30 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 des Medienstaatsvertrages bleibt unberührt.

(3) Der Auftrag jeder Rundfunkanstalt, nach Maßgabe ihres je-
weiligen Landesrechts und nach dem Medienstaatsvertrag Ange-
bote allein oder zusammen mit einzelnen anderen Rundfunkan-
stalten zu gestalten und anzubieten, bleibt unberührt.

§ 2
Gemeinsame Angebotsleitlinien

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten beschließen nach Maßgabe der Richtlinien gemäß § 31 
Abs. 4 des Medienstaatsvertrages und unter Einbeziehung der 
Erkenntnisse des Gesellschaftsdialogs nach § 26a des Medien-
staatsvertrages sowie des Auftragsberichts des Medienrates nach 
§ 26b des Medienstaatsvertrages gemeinsame Leitlinien für die 
gemeinsamen Angebote nach § 1 Abs. 1. Hierzu vereinbaren sie 
Grundsätze der angebotsstrategischen Entwicklung und Ausrich-

tung, unter besonderer Berücksichtigung der Angebote der einzel-
nen Landesrundfunkanstalten und für die angebotsbezogene Zu-
sammenarbeit der ARD mit dem ZDF und dem Deutschlandradio 
sowie mit Dritten.

II. Abschnitt
Zusammenarbeit und Federführerprinzip

§ 3
Zusammenarbeit, Federführerprinzip

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten arbeiten bei der Erfüllung gemeinsamer oder gleichge-
lagerter Aufgaben, insbesondere im administrativen und techni-
schen Bereich, zusammen. Sie organisieren ihre Zusammenarbeit 
grundsätzlich durch die Festlegung einer für einen Bereich leitend 
und koordinierend verantwortlichen Anstalt (Federführerprinzip) 
entsprechend der Maßgaben der §§ 4 und 5. § 30f des Medien-
staatsvertrages bleibt unberührt. §§ 30e Abs. 2, 31 Abs. 4 sowie 
35 des Medienstaatsvertrages gelten für die Zusammenarbeit 
nach den Sätzen 1 und 2 entsprechend. Erfolgt eine Zusammen-
arbeit nicht nach dem Federführerprinzip, ist dies in den dazu ge-
troffenen Vereinbarungen zu begründen.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten beschließen über die strategischen Ziele, die Bereiche 
und die Grundsätze der Zusammenarbeit untereinander, sowie mit 
dem ZDF, dem Deutschlandradio und mit Dritten. Sie prüfen re-
gelmäßig unter Einbeziehung ihrer Gremien alle ihre Tätigkeits-
bereiche auf die Möglichkeit einer Zusammenarbeit. Eine erstma-
lige Prüfung soll bis zum 31. Dezember 2026 vollzogen werden.

§ 4
Allgemeine Anforderungen an Federführungen

(1) Die jeweils federführende Anstalt nimmt die von ihr verant-
worteten Aufgaben selbstständig wahr und ist hierfür zentraler 
Ansprechpartner für das ZDF, das Deutschlandradio und Dritte.

(2) Organisieren die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten ihre Zusammenarbeit in einem von ihnen 
festgelegten Bereich nach dem Federführerprinzip, ist zusätzlich 
folgendes zu vereinbaren:

1. Festlegung überprüfbarer Zielvorgaben entsprechend der stra-
tegischen Vereinbarungen und Beschlüsse nach § 2 und § 3 
Abs. 2 Satz 1,

2. Art und Umfang der Unterstützung des Federführers durch 
weitere Landesrundfunkanstalten,

3. Modalitäten der verpflichtenden Nutzung der durch die feder-
führende Anstalt erbrachten Leistungen und

4. Modalitäten der gemeinsamen Finanzierung und Lastenver-
teilung sowie Verfahren, die der federführenden Anstalt eine 
aufgabenangemessene Mittelverwaltung ermöglichen.

Sind für den federführend organisierten Bereich insgesamt min-
destens 50 Mitarbeiter oder ein nach den Feststellungen der KEF 
vergleichbarer Gesamtaufwand vorgesehen (Wesentliche Bereiche 
der Zusammenarbeit), ist zusätzlich das für die Aufgabenwahrneh-
mung erforderliche Gesamtbudget transparent festzulegen.
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§ 5
Programmliche Federführungen, Gemeinsame modulare 

Inhaltedatenbanken

(1) Im programmlichen Bereich bestimmen die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten zur Bündelung 
übergreifender journalistischer Themenbereiche für überregio-
nale, nicht landesspezifische Sendungen und Teile solcher Sen-
dungen federführende Anstalten (Kompetenzzentren). Bei der 
Berichterstattung über Ereignisse mit überregionaler Bedeutung 
arbeiten die Rundfunkanstalten arbeitsteilig zusammen. Die Zu-
ständigkeiten des Programmdirektors für die gemeinsamen An-
gebote nach § 7 Abs. 1 Satz 4 bleibt unberührt.

(2) Unter Berücksichtigung der programmlichen Federführungen 
im Sinne des Absatzes 1 schaffen die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten in Themenbereichen, die 
aus journalistisch-redaktionellen Gründen dafür geeignet sind, 
gemeinsame modulare Inhaltedatenbanken, die eine kooperative 
Nutzung der eingestellten Sendungen und Teilen von Sendungen 
ermöglichen.

(3) Die allgemeinen Anforderungen an Federführungen nach § 4 
bleiben unberührt.

III. Abschnitt
Organisation

§ 6
ARD-Vorsitz

(1) Der ARD-Vorsitz koordiniert die Zusammenarbeit innerhalb 
der ARD einschließlich der regelmäßigen Überprüfung nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 nach Maßgabe der gemeinsamen Vereinbarungen 
nach § 2 sowie nach den Bestimmungen des II. und III. Abschnitts 
und vertritt die Interessen der ARD nach außen. Er tauscht sich 
regelmäßig mit den federführenden Anstalten im Sinne des § 3 
Abs. 1 sowie mit dem Programmdirektor, insbesondere unter Ein-
beziehung der strategischen Vereinbarungen und Beschlüsse nach 
§ 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 aus.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten wählen den ARD-Vorsitz aus ihrer Mitte, bestehend aus 
einer geschäftsführenden Anstalt sowie zwei stellvertretenden 
Anstalten. Die Amtszeit der geschäftsführenden Anstalt dauert 
zwei Jahre. Ihr geht grundsätzlich eine zweijährige Tätigkeit als 
stellvertretende Anstalt voraus. An die Geschäftsführung schlie-
ßen sich zwei weitere Jahre in Stellvertretung an. Die Reihen-
folge der Amtswahrnehmung soll sich an § 28 Abs. 2 des Medien-
staatsvertrages orientieren. Endet die Geschäftsführung oder eine 
Stellvertretung vorzeitig, so soll innerhalb von vier Wochen eine 
Nachwahl stattfinden.

(3) Der ARD-Vorsitz wird administrativ durch ein gemeinsames 
Büro unterstützt.

§ 7
Programmdirektor

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten berufen einen Programmdirektor für die Dauer von min-
destens vier Jahren. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten. Die Besetzung erfolgt im Benehmen mit der Gre-

mienvertreterkonferenz. Der Programmdirektor gestaltet unter Be-
achtung der Vereinbarungen nach § 2 die gemeinsamen Angebote, 
soweit die inhaltliche Verantwortlichkeit nicht einem Federführer 
nach den §§ 3 bis 5 übertragen wurde. § 4 gilt für die Aufgaben-
wahrnehmung durch den Programmdirektor entsprechend.

(2) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach Absatz 1 tauscht 
sich der Programmdirektor in regelmäßigen Konferenzen mit den 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
aus (Programmkonferenz), insbesondere mit Blick auf den regio-
nalen Auftrag nach § 1 Abs. 2.

§ 8
Gremienvertreterkonferenz

(1) Die Konferenz der Vertreter der Rundfunk- und Verwaltungs-
räte der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten (Gremienvertreterkonferenz) koordiniert unbeschadet 
ihrer Aufgaben nach § 9 Abs. 1 die Gremienkontrolle der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten. Hierzu 
berät sie zur Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Gre-
mien übergreifende Themen betreffend

1. die gemeinschaftlichen Angebote, Einrichtungen und Aufga-
ben,

2. die Erstellung programmlicher Leitlinien, der Satzungen, 
Richtlinien und Berichte,

3. Fragen der Haushalts- und Finanzplanung, der Rechnungs-
legung der Gemeinschaftseinrichtungen und gemeinschaftli-
chen Beteiligungen sowie in Bezug auf Maßstäbe nach § 35 
des Medienstaatsvertrages,

4. die Entwicklung des Kodex zu Standards für Leitung und 
Aufsicht nach § 31f des Medienstaatsvertrages,

5. die Befassung der Gremien mit dem Auftragsbericht nach 
§ 26b Abs. 5 des Medienstaatsvertrages, und

6. Fragen der Zusammenarbeit der ARD mit dem ZDF und dem 
Deutschlandradio sowie mit Dritten.

Die gesetzlichen Zuständigkeiten der Rundfunkräte und Verwal-
tungsräte der einzelnen Rundfunkanstalten bleiben unberührt.

(2) Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung nach Absatz 1 kann 
die Gremienvertreterkonferenz Stellungnahmen und Empfeh-
lungen an die Gremien der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten abgeben.

(3) Die Gremienvertreterkonferenz kann die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Informationen von den in der ARD zu-
sammengeschlossenen Rundfunkanstalten verlangen.

(4) In die Gremienvertreterkonferenz ist durch jedes Aufsichts-
gremium der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten jeweils eines seiner Mitglieder zu entsenden. Eine 
Stellvertretungsregelung ist vorzusehen. Näheres kann durch 
landesrechtliche Regelungen vorgesehen werden. Der Anteil der 
staatsnahen und staatlichen Mitglieder darf ein Drittel der gesetz-
lichen Mitglieder nicht übersteigen.

(5) Die Gremienvertreterkonferenz ist in ihren Sitzungen be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder teilnehmen. Ist 
die Gremienvertreterkonferenz beschlussunfähig, so sind alle 
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Mitglieder innerhalb angemessener Frist mit derselben Tagesord-
nung erneut zu laden. In der darauf stattfindenden Sitzung ist die 
Gremienvertreterkonferenz ohne Rücksicht auf die Zahl der teil-
nehmenden Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse dürfen jedoch 
nicht ausschließlich mit den Stimmen der von staatlichen Stellen 
entsandten Mitglieder gefasst werden.

(6) Beschlüsse der Gremienvertreterkonferenz kommen durch 
Zustimmung der Mehrheit der abgegebenen Stimmen zustande. 
In innerorganisatorischen Angelegenheiten hat jedes Mitglied 
eine Stimme. In allen anderen Fällen haben die aus einer Anstalt 
entsandten Vertreter eine gemeinsame Stimme. Bei Programm-
fragen, insbesondere bei Ausübung der Aufsicht nach § 9 Abs. 1 
übt allein der jeweils entsandte Vertreter des Rundfunkrates das 
Stimmrecht aus; eine Vertretung durch von den Verwaltungsrä-
ten entsandte Mitglieder ist nicht möglich. Die Rundfunk- und 
Verwaltungsräte der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten sind über Beschlüsse der Gremienvertreter-
konferenz unverzüglich zu unterrichten.

(7) Die Gremienvertreterkonferenz gibt sich eine Geschäftsord-
nung.

§ 9
Aufsicht

(1) Die Aufsicht über die gemeinsamen Angebote nach § 7 Abs. 1 
Satz 4 obliegt der Gremienvertreterkonferenz, soweit Fragen der 
Gestaltung dieser Angebote durch den Programmdirektor nach 
Maßgabe der strategischen Vereinbarungen und Beschlüsse nach 
§ 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 betroffen sind. Im Übrigen wird die 
Aufsicht durch das zuständige Gremium der jeweils zuständigen 
Landesrundfunkanstalt wahrgenommen. Die Gremienvertreter-
konferenz kann in Fällen des Satzes 2 eine begründete Stellung-
nahme abgeben.

(2) Die Aufsicht über die durch eine federführende Anstalt über-
nommenen Aufgaben obliegt ausschließlich dem zuständigen 
Aufsichtsgremium der jeweils federführenden Anstalt.

(3) Prüfmaßstab der Aufsicht nach den Absätzen 1 und 2 sind die 
Bestimmungen des Medienstaatsvertrages und die jeweiligen lan-
desrechtlichen Bestimmungen.

(4) Die nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 zuständigen Gremien 
berichten der Gremienvertreterkonferenz über ihre wesentlichen 
Beratungen und Entscheidungen.

(5) Die Aufsicht nach Landesrecht über Entscheidungen oder Be-
teiligung einzelner Rundfunkanstalten sowie andere rechtliche 
Vorgaben bleiben unberührt.

§ 10
Gegendarstellung

(1) Soweit Gegendarstellungsansprüche zu Sendungen in gemein-
samen Angeboten, die allein von den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten gestaltet werden, geltend 
gemacht werden, ist die Sendung ausschließlich von derjenigen 
Landesrundfunkanstalt zu verantworten, die die Sendung in das 
gemeinsame Angebot eingebracht hat. Maßgeblich ist das für die-
se Landesrundfunkanstalt geltende Gegendarstellungsrecht.

(2) Eine gegen eine einbringende Landesrundfunkanstalt erwirkte 
Gegendarstellung ist von allen beteiligten Landesrundfunkanstal-
ten in dem jeweiligen gemeinsamen Angebot zu verbreiten.

(3) Wer eine Gegendarstellung gegen eine Sendung eines ge-
meinsamen Angebotes der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten geltend machen will, kann von jeder 
Landesrundfunkanstalt Auskunft verlangen, welche Landesrund-
funkanstalt die Sendung in das gemeinsame Angebot eingebracht 
hat. Die Auskunft ist unverzüglich zu erteilen.

IV. Abschnitt
Kündigung

§ 11
Kündigung

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem 
der vertragsschließenden Länder zum Schluss des Kalenderjahres 
mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung 
kann erstmals zum 31. Dezember 2027 erfolgen. Wird der Staats-
vertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündigung 
mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt 
erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die Kündi-
gung eines Landes lässt das Vertragsverhältnis der übrigen Länder 
zueinander unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder den 
Vertrag binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der 
Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.“

Artikel 3
Änderung des ZDF-Staatsvertrages3

Der ZDF-Staatsvertrages vom 31. August 1991, zuletzt geän-
dert durch den Vierten Medienänderungsstaatsvertrag vom 9. bis 
16. Mai 2023, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 27 fol-
gende Angaben eingefügt:

„§ 27a Direktoren
§ 27b Zusammensetzung des Direktoriums, Aufgaben“.

2. § 2 Abs. 2 wird gestrichen.

3. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein Komma 
ersetzt.

b) Die folgende Nummer 4 wird angefügt:

„4. das Direktorium.“

4. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Die inhaltlichen Anforderungen an das Amt des In-
tendanten werden vom Verwaltungsrat und vom Fern-

3 Ändert StV vom 31. August 1991; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 17
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sehrat in einer gemeinsamen Satzung festgelegt. Sie sind 
Grundlage der öffentlichen Ausschreibung des Amtes, 
welche mindestens ein Jahr vor Amtsbeginn erfolgen 
soll.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt neu 
gefasst:

„(4) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit Zu-
stimmung des Fernsehrates vor Ende seiner Amtszeit 
nur dann entlassen, wenn aufgrund des Verhaltens des 
Intendanten keine Gewähr mehr für die ordnungsmäße 
Ausübung seiner Pflichten besteht oder eine Pflichtverlet-
zung so schwerwiegend ist, dass das Vertrauensverhältnis 
nachhaltig beschädigt ist. Der Beschluss des Fernsehrates 
bedarf der Mehrheit von drei Fünfteln der Stimmen der 
gesetzlichen Mitglieder. Der Intendant ist vor der Be-
schlussfassung zu hören. Mit der Entlassung scheidet der 
Intendant aus seiner Stellung aus; gegen die Entscheidung 
steht dem Intendanten der Rechtsweg offen.“

5. § 27 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 27
Der Intendant

(1) Der Intendant vertritt das ZDF gerichtlich und außerge-
richtlich. Unbeschadet der Verantwortlichkeiten der anderen 
Organe ist er für die gesamten Geschäfte des ZDF einschließ-
lich der Gestaltung der Angebote verantwortlich (Gesamt-
verantwortung). Er führt den Vorsitz des Direktoriums nach 
§ 27b.

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem Verwal-
tungsrat die Direktoren und den Justitiar sowie aus der Mitte 
der Direktoren einen Vertreter für den Fall seiner Abwesen-
heit. Für die Voraussetzungen für das Amt eines Direktors, 
der Dauer der Amtszeit und die Grundsätze einer Entlassung 
vor Ende der Amtszeit gelten die Bestimmungen des § 26 
Abs. 1, 3 und 4 entsprechend.“

6. Nach § 27 werden folgende §§ 27a und 27b eingefügt:

„§ 27a
Direktoren

Unter Beachtung der Gesamtverantwortung des Intendanten 
sowie im Rahmen der Beschlüsse der Aufsichtsgremien und 
der Beratungen im Direktorium nach § 27b Abs. 2 leiten die 
nach § 27 Abs. 2 berufenen Direktoren ihren Geschäftsbe-
reich selbstständig und in eigener Verantwortung. Der Inten-
dant kann Gleiches für den Justitiar festlegen.

§ 27b
Zusammensetzung des Direktoriums, Aufgaben

(1) Der Intendant sowie die Direktoren nach § 27 Abs. 2 bil-
den zusammen das Direktorium. Das Direktorium gibt sich 
eine Geschäftsordnung. Diese bedarf der Zustimmung des 
Verwaltungsrates.

(2) Das Direktorium beschließt mit Mehrheit insbesondere 
über alle Angelegenheiten, die für das ZDF von Bedeutung 
sind, wie

1. Grundsatzfragen der Programm-, Digital- und Personal-
strategie,

2. Aufstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses 
und der mittelfristigen Finanzplanung,

3. Erstellung des Geschäftsberichts,

4. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken,

5. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteili-
gungen,

6. Einstellung, Entlassung und Umgruppierung von Perso-
nal,

sowie über Angelegenheiten, die mehrere Geschäftsbereiche 
berühren, auf Antrag eines Direktors.

(3) Nach Befassung des Direktoriums kann der Intendant im 
Einzelfall und unter Berufung auf seine Gesamtverantwor-
tung auch alleine entscheiden. Übt der Intendant seine Ent-
scheidungsbefugnis nach Satz 1 aus, ist dies den zuständigen 
Gremien in der auf die Entscheidung folgenden Sitzung mit-
zuteilen.“

Artikel 4
Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages4

Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. Juni 1993, zuletzt 
geändert durch den Vierten Medienänderungsstaatsvertrag vom 
9. bis 16. Mai 2023, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 27 fol-
gende Angaben eingefügt:

„§ 27a Direktoren
§ 27b Zusammensetzung des Direktoriums, Aufgaben“.

2. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein Komma 
ersetzt.

b) Die folgende Nummer 4 wird angefügt:

„4. das Direktorium.“

3. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

(3) Die inhaltlichen Anforderungen an das Amt des Inten-
danten werden vom Verwaltungsrat und vom Hörfunkrat 
in einer gemeinsamen Satzung festgelegt. Sie sind Grund-

4 Ändert StV vom 17. Juni 1993; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 21
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lage der öffentlichen Ausschreibung des Amtes, welche 
mindestens ein Jahr vor Amtsbeginn erfolgen soll.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

c) Der neue Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit Zu-
stimmung des Hörfunkrates vor Ende seiner Amtszeit 
nur dann entlassen, wenn aufgrund des Verhaltens des 
Intendanten keine Gewähr mehr für die ordnungsmäße 
Ausübung seiner Pflichten besteht oder eine Pflichtverlet-
zung so schwerwiegend ist, dass das Vertrauensverhältnis 
nachhaltig beschädigt ist. Der Beschluss des Hörfunkra-
tes bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen 
der gesetzlichen Mitglieder. Der Intendant ist vor der Be-
schlussfassung zu hören. Mit der Entlassung scheidet der 
Intendant aus seiner Stellung aus; gegen die Entscheidung 
steht dem Intendanten der Rechtsweg offen.“

4. § 27 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 27
Der Intendant

(1) Der Intendant vertritt die Körperschaft gerichtlich und 
außergerichtlich. Unbeschadet der Verantwortlichkeiten der 
anderen Organe ist er für die gesamten Geschäfte der Kör-
perschaft einschließlich der Gestaltung der Angebote ver-
antwortlich (Gesamtverantwortung). Er führt den Vorsitz des 
Direktoriums nach § 27b.

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem Verwal-
tungsrat die Direktoren und den Justitiar sowie aus der Mitte 
der Direktoren einen Vertreter für den Fall seiner Abwesen-
heit. Für die Voraussetzungen für das Amt eines Direktors, 
der Dauer der Amtszeit und die Grundsätze einer Entlassung 
vor Ende der Amtszeit gelten die Bestimmungen des § 26 
Abs. 1, 3 und 4 entsprechend.“

5. Nach § 27 werden folgende §§ 27a und 27b eingefügt:

„§ 27a
Direktoren

Unter Beachtung der Gesamtverantwortung des Intendanten 
sowie im Rahmen der Beschlüsse der Aufsichtsgremien und 
der Beratungen im Direktorium nach § 27b Abs. 2 leiten die 
nach § 27 Abs. 2 berufenen Direktoren ihren Geschäftsbe-
reich selbstständig und in eigener Verantwortung. Der Inten-
dant kann Gleiches für den Justitiar festlegen.

§ 27b
Zusammensetzung des Direktoriums, Aufgaben

(1) Der Intendant sowie die Direktoren nach § 27 Abs. 2 bil-
den zusammen das Direktorium. Das Direktorium gibt sich 
eine Geschäftsordnung. Diese bedarf der Zustimmung des 
Verwaltungsrates.

(2) Das Direktorium beschließt mit Mehrheit insbesondere 
über alle Angelegenheiten, die für die Körperschaft von Be-
deutung sind, wie

1. Grundsatzfragen der Programm-, Digital- und Personal-
strategie,

2. Aufstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses 
und der mittelfristigen Finanzplanung,

3. Erstellung des Geschäftsberichts,

4. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken,

5. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteili-
gungen,

6. Einstellung, Entlassung und Umgruppierung von Perso-
nal,

sowie über Angelegenheiten, die mehrere Geschäftsbereiche 
berühren, auf Antrag eines Direktors.

(3) Nach Befassung des Direktoriums kann der Intendant im 
Einzelfall und unter Berufung auf seine Gesamtverantwor-
tung auch alleine entscheiden. Übt der Intendant seine Ent-
scheidungsbefugnis nach Satz 1 aus, ist dies den zuständigen 
Gremien in der auf die Entscheidung folgenden Sitzung mit-
zuteilen.“

Artikel 5
Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages5

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 26. August bis 
11. September 1996, zuletzt geändert durch …, wird wie folgt 
geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zum IV. Abschnitt wie folgt neu gefasst:

„IV. Abschnitt
Effizienzprojekte, Aufteilung der Mittel und 
Finanzausgleich“.

b) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 12 Förderung ausgewählter Wirtschaftlichkeits- und 
Sparsamkeitsprojekte (Direktzuweisung)“.

c) Nach der Angabe zu § 12 wird die folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 12a Ermächtigung und Verpflichtung zum Finanzaus-
gleich“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Rundfunkanstalten des 
Landesrechts“ durch das Wort „Landesrundfunkanstal-
ten“ ersetzt.

5 Ändert StV vom 11. September 1996; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 19
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden nach dem Wort „‘‘ARTE‘‘“ die 
Wörter „sowie für die gemeinsamen Angebote von 
ARD und ZDF nach § 28a Abs. 1 bis 3 des Medien-
staatsvertrages“ und nach dem Wort „dar“ ein Punkt 
eingefügt.

bb) Im neuen Satz 4 werden nach dem Wort „nach“ die 
Wörter „anstaltsübergreifend einheitlichen“ einge-
fügt.

cc) Nach dem neuen Satz 4 wird folgender Satz einge-
fügt:

„Die Rundfunkanstalten weisen zudem auf erkenn-
bare und beitragsrelevante Veränderungen in der Zu-
kunft hin.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird nach den Wörtern „am Ende der Bei-
tragsperiode“ das Wort „(Eigenmittel)“ eingefügt.

bb) Nach Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt:

„Bei der Ermittlung der Eigenmittel bleiben pro-
jektbezogene Rücklagen einer Anstalt für bauliche 
Investitionsmaßnahmen, Produktionstechnik, Ange-
botsinnovationen oder notwendige Liquiditätsreser-
ven unberücksichtigt. Voraussetzung hierfür ist, dass 
diese Rücklagen nach Maßgabe der Finanzordnung 
der einzelnen Anstalten ordnungsgemäß eingestellt 
worden sind. Die Höhe, der Zweck und der Zeitraum 
der Rücklage müssen hierbei eindeutig bestimmt und 
gesondert ausgewiesen sein. Bei einer erheblichen 
Rücklagenbildung ist die KEF unverzüglich und vor 
Befassung der Gremien in Kenntnis zu setzen. § 12 
bleibt unberührt.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „haben“ die Wörter 
„sowie inwieweit die Verwendung von Mitteln aus 
periodenübergreifenden Rücklagen nach Absatz 2 
Satz 4 oder nach § 12 anerkannte Projektmittel ord-
nungsgemäß erfolgt“ angefügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Umfasst ist auch die Prüfung, inwieweit Kosten-
positionen gemäß § 1 Abs. 2 für andere als die ge-
planten Ausgabenarten in Deckung gebracht worden 
sind.“

c) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 werden die Wörter „oder bei unterschied-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten aus einer Spanne 
bestehen kann“ gestrichen.

bb) Nach Satz 6 werden folgende Sätze angefügt:

„Sie stellt außerdem dar, ob und in welcher Höhe 
angemeldete Effizienzprojekte nach § 12 Abs. 1 als 
Bedarf anerkannt wurden und im Falle der ARD 
welchen Landesrundfunkanstalten die hierfür an-
erkannten Mittel zur Verfügung zu stellen sind. Die 
KEF ist berechtigt, unabhängig von der Überprüfung 
des Finanzbedarfs auch außerhalb der Berichte nach 
diesem Absatz anlassbezogen Prüfungen zu Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit der Anstalten durch-
zuführen. Macht die KEF in ihrem Bericht konkrete 
Feststellungen zu Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit oder zu Einsparpotentialen bei den Anstalten, 
ist sie berechtigt, die Umsetzung dieser Vorgaben 
auch außerhalb der Berichte nach diesem Absatz zu 
überprüfen. Hierzu kann sich die KEF zu konkreten 
Fragestellungen der Hilfe von Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen bedienen. Kommen die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF und das Deutschlandradio diesen Vorgaben 
nicht oder nicht ausreichend nach, ist die KEF be-
rechtigt, diese Beträge, gegebenenfalls auch durch zu 
begründende Schätzung, von dem anerkannten Be-
darf abzuziehen.“

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „Vertreter 
der Rundfunkanstalten“ die Wörter „sowie der gemeinsa-
men Angebote nach § 1 Abs. 2 Satz 3“ eingefügt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Stellungnah-
me“ die Wörter „unter Berücksichtigung der gemeinsa-
men Angebote nach § 1 Abs. 2 Satz 3“ eingefügt.

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten und das ZDF vereinbaren geeignete 
Verfahren, um eine aufgabenangemessene Mittelverwal-
tung für die gemeinsamen Angebote nach § 28a Abs. 1 bis 3 
des Medienstaatsvertrages sowie durch die an Effizienz-
projekten im Sinne des § 12 beteiligten Rundfunkanstal-
ten zu ermöglichen.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

6. Die Überschrift des IV. Abschnitts wird wie folgt neu gefasst:

„IV. Abschnitt
Effizienzprojekte, Aufteilung der Mittel und 

Finanzausgleich“.

7. § 12 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 12
Förderung ausgewählter Wirtschaftlichkeits- und 

Sparsamkeitsprojekte (Direktzuweisung)

Auf Antrag einzelner oder mehrerer Rundfunkanstalten kann 
die KEF Bedarfe für einzelne Wirtschaftlichkeits- und Spar-
samkeitsprojekte anerkennen und als Effizienzprojekte auswei-
sen. Anerkannte Projekte müssen für die in der ARD zusam-
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mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio konkret bezifferbare mittel- oder langfristige 
Perspektiven zur Verbesserung ihrer Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit aufzeigen, die aus Mitteln des Bestands sowie im 
Rahmen der jeweiligen Finanzbudgets nicht umgesetzt werden 
können. Die im Rahmen der Effizienzprojekte erkannten Be-
darfe weist die KEF als eigenständigen Bedarf der beteiligten 
Rundfunkanstalten aus (Direktzuweisung).“

8. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt:

„§ 12a
Ermächtigung und Verpflichtung zum Finanzausgleich

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten werden ermächtigt und verpflichtet, einen an-
gemessenen Finanzausgleich durchzuführen. Der Finanzaus-
gleich muss gewährleisten, dass

1. die übergeordneten Aufgaben des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks und solche Aufgaben einzelner Rundfunk-
anstalten, die wegen ihrer Bedeutung für den gesamten 
Rundfunk als Gemeinschaftsaufgaben wahrgenommen 
werden müssen, erfüllt werden können,

2. jede Rundfunkanstalt in der Lage ist, ein ausreichendes 
Programm zu gestalten und zu verbreiten.

(2) Ungleichgewichte zwischen den in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten sollen im Rahmen 
einer Gesamtbetrachtung zwischen den Rundfunkanstalten 
ausgeglichen werden.“

Artikel 6
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 bis 5 geänderten 
Staatsverträge sind die dort jeweils vorgesehenen Kündigungs-
vorschriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Dezember 2025 in Kraft. Sind 
bis zum 30. November 2025 nicht alle Ratifikationsurkunden bei 
der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der Länder hinterlegt, wird der Staats-
vertrag gegenstandslos.

(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder teilt den Ländern die Hin-
terlegung der Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Medien-
staatsvertrages, des ARD-Staatsvertrages, des ZDF-Staatsver-
trages, des Deutschlandradio-Staatsvertrages und des Rundfunk-
finanzierungsstaatsvertrages in der Fassung, die sich aus den 
Artikeln 1 bis 5 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den 17. März 2025 Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:
München, den 18. März 2025 M. Söder

Für das Land Berlin:
Berlin, den 18. März 2025 Kai Wegner

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den 25. März 2025 Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den 24. März 2025 A. Bovenschulte

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den 25. März 2025 Dr. Peter Tschentscher

Für das Land Hessen:
Wiesbaden, den 25. März 2025 Boris Rhein

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den 24. März 2025 Manuela Schwesig

Für das Land Niedersachsen:
Hannover, den 14. März 2025 Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Düsseldorf, den 26. März 2025 Hendrik Wüst

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 17. März 2025 Alexander Schweitzer

Für das Saarland:
Saarbrücken, den 19. März 2025 Anke Rehlinger

Für den Freistaat Sachsen:
Dresden, den 18. März 2025 M. Kretschmer

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Magdeburg, den 17. März 2025 Dr. Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 17. März 2025 Günther

Für den Freistaat Thüringen:
Erfurt, den 21. März 2025 Mario Voigt

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen geben folgende Protokollerklärung 
zum Siebten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher 
Staatsverträge – Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
(Reformstaatsvertrag) ab:

Die vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterhaltenen Klangkör-
per leisten seit ihrer Gründung einen wertvollen Beitrag zu den Kul-
tur- und Bildungsangeboten sowie einen eigenständigen publizisti-

schen Beitrag zur Meinungsbildung. Sie erhöhen durch ihre Präsenz 
die Wahrnehmbarkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Angesichts fortlaufender Veränderungen der Medien- und Kul-
turlandschaft und der Neuaufstellung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks durch den Reformstaatsvertrag sehen die Länder Ba-
den-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thü-
ringen eine Standortbestimmung der Klangkörper des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks als geboten an.
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Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen erwarten von den in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und dem 
Deutschlandradio eine kritische Analyse zum Status Quo und zu 
den Zukunftsperspektiven der von ihnen unterhaltenen Klangkör-
per. Sie werden aufgefordert, bis zum 31. Dezember 2026 ein ge-
meinsames Konzept vorzulegen.

In dem Konzept sollen zum einen Funktion und Aufgaben der 
Klangkörper, insbesondere ihre Leistung für die Erfüllung des 
Kultur- und Bildungsauftrags des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks, definiert werden. Das Konzept soll dazu insbesondere den 
Beitrag der jeweiligen Klangkörper und ihre Präsenz in den Ange-
boten sowie vor Ort in den jeweiligen Sendegebieten bestimmen 
und mit nachprüfbaren Zielvorgaben verknüpfen.

Auf der Grundlage der im Konzept definierten Funktion und 
Aufgaben sollen zum anderen Aufstellung und Finanzierung der 
Klangkörper überprüft werden. Im Rahmen der Strukturanalyse 
soll in Bezug auf Art und Anzahl, einschließlich möglicher Re-
duktionen der Klangkörper insbesondere überprüft werden, wo 
Doppelungen im öffentlich-rechtlichen Klangkörperportfolio ab-
gebaut werden können und wo arbeitsteilig sichergestellt werden 
kann, dass die regionalen und musikalischen Besonderheiten in 
Deutschland angemessen abgebildet werden. Auch soll in den 
Blick genommen werden, wo Zusammenführungen administra-
tiver und technischer Aufgaben möglich sind. In Bezug auf die 
Finanzierung der Klangkörper soll insbesondere überprüft wer-
den, inwieweit weiterhin Vollfinanzierungen geboten oder andere 
Finanzierungsmodelle bzw. eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 
und von Deckungsbeiträgen möglich sind. Dabei sollen auch die 
Modellüberlegungen der Kommission zur Ermittlung des Finanz-
bedarfs der Rundfunkanstalten in ihrem Sondergutachten vom 
27. September 2024 berücksichtigt werden.
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Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Pasewalk
(Wasserschutzgebietsverordnung Pasewalk – WSGVO Pasewalk)

Vom 9. Juli 2025

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 753 - 2 - 115

Das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt verordnet aufgrund:

- des § 51 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2 sowie des § 52 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist, und

- des § 107 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30. November 
1992 (GVOBl. M-V S. 669), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 154, 184) geändert 
worden ist:

§ 1
Erklärung zum Wasserschutzgebiet

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung wird zum 
Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewin-
nungsanlage Pasewalk zugunsten des Trägers der Wasserversor-
gung (Begünstigter), derzeit die Stadt Pasewalk, das in § 2 näher 
umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

(1) Das Wasserschutzgebiet besteht aus

1. Zone I Fassungsbereiche,
2. Zone II engere Schutzzone,
3. Zone III weitere Schutzzone.

(2) Die Grenzen des Wasserschutzgebietes sowie der einzelnen 
Schutzzonen sind in der als Anlage 1 veröffentlichten Übersichts-
karte im Maßstab 1 : 20 000 dargestellt, die Bestandteil dieser 
Verordnung ist. Die Schutzzonen sind weiterhin in der hier nicht 
veröffentlichten topografischen Karte im Maßstab 1 : 10 000 und 
in der hier nicht veröffentlichten Liegenschaftskarte im Maßstab 
1 : 2 500 dargestellt. Für die genaue Grenzziehung der Schutzzo-
nen ist die Darstellung in der Liegenschaftskarte maßgebend. Die 
Karten nach Satz 2 sind gleichfalls Bestandteil dieser Verordnung 
und werden durch das Ministerium für Klimaschutz, Landwirt-
schaft, ländliche Räume und Umwelt als oberste Wasserbehörde 
archiviert. Ausfertigungen der Karten sind bei

1. der Stadt Pasewalk
Der Bürgermeister
Haußmannstraße 85
17309 Pasewalk,

2. dem Amt Uecker-Randow-Tal
Der Amtsvorsteher
Haußmannstraße 85
17309 Pasewalk,

3. dem Landkreis Vorpommern-Greifswald
Der Landrat
Untere Wasserbehörde
Feldstraße 85
17489 Greifswald und

Anl. 1

4. dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Vorpommern
Badenstraße 18
18439 Stralsund

hinterlegt und können dort während der Dienststunden von jeder 
Person kostenlos eingesehen werden. Darüber hinaus können 
die Karten in digitaler Form im Kartenportal Umwelt Mecklen-
burg-Vorpommern des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie unter der Internetadresse http://www.umweltkarten.
mv-regierung.de eingesehen und heruntergeladen werden.

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im 
Wasserschutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festge-
setzten Grenzen der Schutzzonen nicht.

(4) Vom Begünstigten sind die Fassungsbereiche durch eine 
Umzäunung gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Die engere 
Schutzzone sowie die weitere Schutzzone sind durch entspre-
chende Hinweisschilder mit der Aufschrift „Wasserschutzgebiet“ 
ausreichend zu kennzeichnen.

§ 3
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen

(1) Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen in den 
Zonen I, II und III ergeben sich aus der Anlage 2 zu dieser Ver-
ordnung.

(2) Die Verbote der Anlage 2 Nummer 2.2 gelten nicht für Hand-
lungen, die im Zuge der Verkehrssicherungspflicht oder der Ab-
wehr einer Waldgefährdung notwendig sind.

(3) Die Verbote der Anlage 2 Nummer 4.9, 6.3, 7.1 und 8 gelten 
nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ab-
leitung des Begünstigten.

(3) Das Verbot der Anlage 2 Nummer 8 gilt nicht für Handlungen 
von Beauftragten der Behörden zur Erfüllung dienstlicher Auf-
gaben.

§ 4
Bestehende bauliche Anlagen, sonstige Anlagen und 

Einrichtungen

(1) Die Verbote und Nutzungsbeschränkungen gemäß § 3 gelten 
nicht für bauliche Anlagen, sonstige Anlagen oder Einrichtungen, 

Anl. 2
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die bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig errich-
tet und betrieben wurden oder für welche vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung eine bestandskräftige Baugenehmigung oder andere 
Zulassung erwirkt wurde.

(2) Die untere Wasserbehörde kann die Beseitigung oder Ände-
rung von baulichen Anlagen, sonstigen Anlagen und Einrichtun-
gen nach Absatz 1 anordnen, soweit Verbote und Beschränkungen 
nach § 3 für diese Anlagen und Einrichtungen bestehen und die 
Beseitigungsanordnung zur Gewährleistung des Schutzziels ge-
mäß § 1 erforderlich ist.

(3) Für Anordnungen nach Absatz 2 ist bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 52 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes Ent-
schädigung zu leisten. Eine Entschädigungspflicht besteht nicht, 
wenn die Anordnung auch ohne Festsetzung des Wasserschutz-
gebietes durchzuführen oder zu dulden ist.

§ 5
Duldungspflichten

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken 
innerhalb des Wasserschutzgebietes haben die Maßnahmen der 
unteren Wasserbehörde oder deren Beauftragten zu dulden und 
insbesondere zuzulassen, dass

1. der Zustand und die Nutzung des Wasserschutzgebietes über-
wacht und in diesem Rahmen Maßnahmen zur Beobachtung 
der Gewässer und des Bodens getroffen werden,

2. bestehende bauliche Anlagen, sonstige Anlagen und Ein-
richtungen daraufhin überprüft werden, ob die Verbote und 
Nutzungsbeschränkungen sowie getroffene Anordnungen und 
erteilte Auflagen beachtet und eingehalten werden,

3. Proben von den zum Einsatz bestimmten Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln sowie Boden-, Vegetations- und Wasserpro-
ben genommen werden und

4. Zäune, Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen aufge-
stellt, unterhalten oder beseitigt werden.

(2) Gleiches gilt, wenn Aufgaben nach Absatz 1 Nummer 1, 3 
oder 4 im Rahmen der Selbstüberwachung durch den Begünstig-
ten wahrgenommen werden.

§ 6
Befreiung

Bei Entscheidungen der unteren Wasserbehörde zu beantragten 
Befreiungen von den Verboten, Beschränkungen sowie Dul-

dungs- und Handlungspflichten nach den §§ 3 bis 5 ist § 52 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechend 
anwendbar.
Ist gleichzeitig über die Erteilung einer Baugenehmigung zu ent-
scheiden, ist § 113a Satz 1 des Wassergesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern zu berücksichtigen.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 103 Absatz 1 Nummer 7a des Wasser-
haushaltsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. eine nach § 3 verbotene Handlung vornimmt,

2. einer Anordnung aufgrund des § 4 Absatz 2 nicht oder nur 
teilweise nachkommt oder

3. einer Duldungspflicht nach § 5 zuwiderhandelt,

sofern keine Befreiung nach § 6 erteilt worden ist.

§ 8
Außerkrafttreten

Am Tag nach der Verkündung dieser Verordnung tritt der Be-
schluss des Kreistages Pasewalk Nummer 13/56/81 vom 21. Mai 
1981 hinsichtlich der Wasserfassung Pasewalk außer Kraft.

§ 9
Übergangsregelung

Für anzeigepflichtige oder genehmigungsfrei gestellte bauliche 
Anlagen, sonstige Anlagen oder Einrichtungen, für die bereits vor 
dem Inkrafttreten der Wasserschutzgebietsverordnung Pasewalk 
vom 9. Juli 2025 (GVOBl. M-V S. 459) am 9. August 2025 die 
Anzeige oder die erforderlichen Unterlagen bei der jeweiligen zu-
ständigen Behörde vorgelegen haben, gilt die bis zum 9. August 
2025 geltende Rechtslage fort.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 9. Juli 2025

Der Minister
für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt

Dr. Till Backhaus
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Anlage 2 
(zu § 3) 

 

Katalog der Verbote und Nutzungsbeschränkungen in den Schutzzonen 

Es sind 

 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

1 bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Nutzungen  

1.1 Anwendung von flüs-
sigen stickstoffhaltigen 
Wirtschaftsdüngern (u. a. 
Gülle, Jauche, Silagesi-
ckersaft, Schlempe) und 
Geflügelkot sowie sonsti-
gen flüssigen organi-
schen und organisch-mi-
neralischen stickstoffhalti-
gen Düngemitteln, Bo-
denhilfsstoffen, Kultur-
substraten und Pflanzen-
hilfsmitteln (u. a. 
Schlempe aus gewerbli-
chen Anlagen) gemäß 
DüMV1 sowie Gärresten 
aus Biogasanlagen 

verboten  

erlaubt entsprechend den Vorgaben der DüV2 

und der DüLVO M-V3 je Schlag bis in Höhe des 
Nährstoffbedarfs der angebauten Fruchtart, je-
doch nur bis zu einer maximalen Gesamthöhe 
von 170 kg/ha und Jahr N4 je Schlag 

verboten 

- auf Dauergrünland bei einer Aussaat bis zum 
Ablauf des 15. Mai in der Zeit vom 15. Oktober 
bis zum Ablauf des 15. Februar, 

- auf Ackerland ab dem Zeitpunkt, ab dem die 
Ernte der letzten Hauptfrucht abgeschlossen 
ist, spätestens ab 1. Oktober und bis zum 
15. Februar des Folgejahres, 

- auf wassererosionsgefährdeten Flächen ohne 
unverzügliche Einarbeitung, 

- auf wassererosionsgefährdeten Grünlandflä-
chen ohne ausreichende Bestandesentwick-
lung, 

- auf Brachland oder stillgelegten Flächen, 

- auf wassergesättigten Flächen 

1.2 Anwendung von fes-
ten stickstoffhaltigen Wirt-
schaftsdüngern sowie 
festen organischen und 
organisch-mineralischen 
stickstoffhaltigen Dünge-
mitteln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten und 
Pflanzenhilfsmitteln ge-
mäß DüMV 

verboten 

erlaubt entsprechend den Vorgaben der DüV 
und der DüLVO M-V je Schlag bis in Höhe des 
Nährstoffbedarfs der angebauten Fruchtart, je-
doch nur bis zu einer maximalen Gesamthöhe 
von 170 kg/ha und Jahr N je Schlag 

verboten  

- auf wassererosionsgefährdeten Flächen ohne 
unverzügliche Einarbeitung, 

- auf wassergesättigten Flächen 

 
  

                                                      
1 Düngemittelverordnung 
2 Düngeverordnung 
3 Düngelandesverordnung 
4 Stickstoff 
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Anlage 2 
(zu § 3) 

 

 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

 

1.3 Anwendung von flüs-
sigen und festen stick-
stoffhaltigen Düngemit-
teln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten oder 
Pflanzenhilfsmitteln, die 
der BioAbfV5 oder der 
AbfKlärV6unterliegen 

verboten 

1.4 Anwendung von mi-
neralischen N-, P7-, K8- 
und Kalkdüngemitteln 
(Handelsdüngemitteln) 

verboten 

erlaubt 

- entsprechend den Vorgaben der DüV, 

- im Falle der Ausbringung von mineralischen 
stickstoffhaltigen Düngemitteln, wenn die Er-
mittlung des Düngebedarfs auf der Grundlage 
von Nmin-Untersuchungen oder der Berech-
nung mit in M-V anerkannten Düngungs- 
programmen erfolgt 

1.5 Anbau von Kulturen 
in Selbstfolge verboten 

erlaubt  

- bei nachfolgendem Anbau einer Zwischenfrucht 
oder Feldfutter (ohne Leguminosen) mit  

Aussaat bis 15. September, 

- bei nachfolgendem Anbau von Wintergetreide 
mit einer Aussaat bis zum 15. September 

1.6 Errichtung oder Er-
weiterung befestigter 
Dunglagerstätten 

verboten 
erlaubt, wenn sie den Vorgaben der AwSV9 und 
dort insbesondere den Anforderungen der An-
lage 7 entsprechen 

1.7 Errichtung oder Er-
weiterung von Anlagen 
zum Lagern und Abfüllen 
von festen und flüssigen 
stickstoffhaltigen Wirt-
schaftsdüngern sowie or-
ganischen und orga-
nisch-mineralischen 
stickstoffhaltigen Dünge-
mitteln, Bodenhilfsstof-
fen, Kultursubstraten und 
Pflanzenhilfsmitteln 

verboten 
erlaubt, wenn sie den Vorgaben der AwSV und 
dort insbesondere den Anforderungen nach § 49 
oder für JGS-Gemische der Anlage 7 entsprechen 

  

                                                      
5 Bioabfallverordnung 
6 Klärschlammverordnung 
7 Phosphor 
8 Kalium 
9 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  
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Anlage 2 
(zu § 3) 

 

 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

1.8 Bereitstellung von 
stickstoff- und phosphor-
haltigen Wirtschaftsdün-
gern, Düngemitteln, Bo-
denhilfsstoffen, Kultur-
substraten und Pflanzen-
hilfsmitteln zur Ausbrin-
gung auf landwirtschaftli-
chen Flächen 

verboten 

erlaubt für feste Wirtschaftsdüngemittel unter 
Beachtung  

- der DüV, 

- der Vorgaben des LAWA-Merkblattes „Wasser-
wirtschaftliche Anforderungen an die Lagerung 
von Silage und Festmist auf landwirtschaftli-
chen Flächen unter sechs Monaten“10  

sowie 

- der Fachinformation der LMS Agrarberatung 
als zuständige Stelle für Landwirtschaftliches 
Fachrecht und Beratung M-V (LFB) „Bereitstel-
lung (Lagerung) von festen Wirtschaftsdüngern 
auf landwirtschaftlichen Flächen“11  

und 

- bei schwer wasserdurchlässigen Böden (stark 
lehmiger Sand – Ton) oder mit Unterflursiche-
rung gegen Nährstoffaustrag (z. B. Folie, 
Strohmatte) und mit Abdeckung bis maximal 
sechs Monate 

und 

- bei technologischer Bereitstellung von Festmist 
und sonstigen zu Düngezwecken eingesetzten 
stickstoffhaltigen Nährstoffträgern am Feldrand 
zur Ausbringung  

 nur von Gemischen mit einem Trockensubstanz-
gehalt ≥ 25 % und mit wasserdichter Abdeckung 
 Die Bereitstellungsdauer darf bei separierten 
Gärresten, separierter Gülle und Geflügeltrocken-
kot 7 Tage und ansonsten 28 Tage nicht über-
schreiten.  

1.9 Errichtung oder Er-
weiterung ortsfester Anla-
gen zur Gärfutterberei-
tung 

verboten 
erlaubt für Gärfutteraufbereitungsanlagen mit Si-
lagesickersaftbehältern, wenn sie den Vorgaben 
der AwSV und dort insbesondere den Anforde-
rungen der Anlage 7 entsprechen 

1.10 Errichtung, Betrieb 
oder Erweiterung von  
Biogasanlagen (mit 
Gärsubstraten landwirt-
schaftlicher Herkunft) 

verboten 

  

                                                      
10 https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Umwelt/Wasser/Schutz-der-Oberflaechengewaesser/Anlagenbezogener-Gewaesserschutz (siehe Nummer 10.1) 
11 https://www.lms-beratung.de/de/zustaendige-stelle-fuer-landwirtschaftliches-fachrecht-und-beratung-lfb/Landwirtschaftlicher-Wasserschutz-Wasserrahmenrichtlinie/ 

fachinformationen/ (siehe Nummer 10.1) 
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Anlage 2 
(zu § 3) 

 

 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

 

1.11 Gärfutterbereitung in 
ortsveränderlichen Anla-
gen 

verboten 

erlaubt für 
Gärfutterberei-
tung in ord-
nungsgemäß 
verschlossenen 
Folienballen bei 
Lagerung bis 
zu 6 Monaten 
und ohne deren 
Öffnung vor Ort 

verboten für 
Schlauchsilos 
und Freigärsta-
pel (Silagemie-
ten) 

erlaubt 

-  für die in der Zone II zulässigen Handlungen 

- unter Einhaltung der Vorgaben des LAWA-
Merkblattes „Wasserwirtschaftliche Anforde-
rungen an die Lagerung von Silage und Fest-
mist auf landwirtschaftlichen Flächen unter 
sechs Monaten“, 

- mit der Begrenzung der Dauer der Lagerung 
von ordnungsgemäß verschlossenen Folien-
ballen auf unbefestigten Flächen auf ein Jahr, 

- bei Gärfutteraufbereitung von Anwelksilagen 
nur mit wasserdichter Bodenabdeckung und 
versickerungslosem Auffangen von Silagesi-
ckersaft mit Zustimmung der unteren Wasser-
behörde 

1.12 Errichtung, Betrieb 
oder Erweiterung von 
Stallungen für Tierbe-
stände 

verboten 

erlaubt, wenn die ordnungsgemäße Verwertung 
der anfallenden Nährstoffe entsprechend den 
Nummern 1.1 und 1.2 in der Schutzzone gewähr-
leistet oder eine anderweitige Verwertung außer-
halb der Schutzzone gesichert ist 

1.13 Haltung mit Auslauf 
auf unbefestigten Flä-
chen gemäß Nummer 9.1 

verboten 

erlaubt, wenn  

- die Nährstoffeinträge über die tierischen Aus-
scheidungen der Freilandtierhaltung den Nähr-
stoffentzug entsprechend DüV (Bilanzwert) un-
terschreiten, 

- aufgrund des Tierbesatzes keine großflächige 
Zerstörung der Grasnarbe entsprechend der 
Nummer 9.2 auftritt 

verboten für Geflügelausläufe, ausgenommen 
mobile Stallanlagen und unter Berücksichtigung 
der Vorgaben aus dem betriebseigenen Bewirt-
schaftungskonzept 

1.14 Beweidung gemäß 
Nummer 9.3 und Geflü-
gelausläufe 

verboten 

erlaubt, wenn  

- die Nährstoffeinträge über die tierischen Aus-
scheidungen der Freilandtierhaltung den Nähr-
stoffentzug entsprechend DüV (Bilanzwert) un-
terschreiten, 

- aufgrund des Tierbesatzes keine großflächige 
Zerstörung der Grasnarbe entsprechend der 
Nummer 9.2 auftritt 
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Anlage 2 
(zu § 3) 

 

 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

 

1.15 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln verboten erlaubt entsprechend den Vorgaben des 

PflSchG12 

1.16 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln 
aus Luftfahrzeugen 

verboten 
erlaubt, wenn eine Ausnahmegenehmigung 
durch den Pflanzenschutzdienst des LALLF13 in 
Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde 
erteilt wurde 

1.17 Bewässerung land-
wirtschaftlich oder er-
werbsgärtnerisch genutz-
ter Flächen 

verboten 

erlaubt ist die Gabe von Zusatzwasser bis zu ei-
ner Grenze von 80% der nutzbaren Feldkapazität 
bei Nachweis der Nutzung einer Beratung oder 
Anwendung eines Berechnungsprogrammes zur 
Festlegung der Zusatzwassermenge für das ent-
sprechende Jahr 

1.18 Errichtung oder Er-
weiterung von Garten-
baubetrieben, insbeson-
dere auch Baumschulen, 
forstlichen Pflanzgärten, 
Hopfen-, Gemüse-, Obst- 
und Zierpflanzenanbau 

verboten erlaubt, wenn die Vorgaben des DüngG14 und 
des PflSchG umgesetzt werden 

1.19 Errichtung oder Er-
weiterung von Kleingar-
tenanlagen 

verboten 

1.20 Errichtung oder Än-
derung landwirtschaftli-
cher Dränageanlagen  

verboten verboten, ausgenommen Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Re-
naturierungsmaßnahmen  

1.21 Umbruch von Dau-
ergrünland gemäß Num-
mer 9.4 

verboten 

1.22 wendende Bodenbe-
arbeitung gemäß Num-
mer 9.5 

verboten 

verboten, es sei denn, auftretende phytosanitäre 
Probleme, festgestellte Bodenschadverdichtun-
gen oder andere Anbaubedingungen machen 
dies erforderlich und aktuelle Standort- und Wit-
terungsbedingungen lassen dies zu. 

Die Notwendigkeit der wendenden Bodenbear-
beitung ist zu dokumentieren. Die Unterlagen 
sind der zuständigen Wasserbehörde nach Auf-
forderung zur Verfügung zu stellen. 

  

                                                      
12 Pflanzenschutzgesetz 
13 Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern 
14 Düngegesetz 
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Anlage 2 
(zu § 3) 

 

 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

2 bei forstwirtschaftlichen Nutzungen 

2.1 Umwandlung von 
Wald in eine andere 
Nutzungsart nach § 15 
LWaldG15 

verboten 

2.2 Bewirtschaftung des 
Waldes: 
Bestockung, Kultur-
pflege, Läuterung, 
Durchforstung, standort-
gerechte Verjüngung, 
Erstaufforstung, Wald-
randgestaltung 

verboten 

erlaubt unter Gewährleistung von § 12 LWaldG und unter Zu-
hilfenahme folgender Handlungsempfehlungen: 
Maßnahmekonzept Wald M-V16, Heft A117, Heft A218 sowie Er-
lass naturnahe Forstwirtschaft M-V19  

verboten für das 
Verbrennen von 
Schlagabraum   

erlaubt 

2.3 Kahlschläge und 
kahlhiebsgleiche Maß-
nahmen, die eine gleich-
mäßig verteilte Über-
schirmung von weniger 
als 50 % des Waldbo-
dens oder Freiflächen 
größer als 20 000 m²  
erzeugen 

verboten 

verboten, ausgenommen zum Umbau in strukturreiche Dauer-
mischwälder oder Verjüngung des Baumbestandes gemäß 
§ 13 und 14 LWaldG  

erlaubt, zur Revitalisierung von in § 2 Absatz 2 LWaldG  
definierten Waldflächen   

2.4 Forstneben- 
nutzungen verboten 

verboten  

- Anlegung oder Erweiterung von Weihnachtsbaum- 
plantagen und Schmuckreisigkulturen 

- Abbau von Bodenbestandteilen 
- Auffüllungen (Deponien) 
- gärtnerische oder militärische Nutzung 
- Motorsportveranstaltungen 
- Camping aller Art 

erlaubt  

Forstnebennutzungen mit Genehmigung durch die untere  
Naturschutzbehörde sowie die zuständige Forstbehörde 

 
  

                                                      
15 Landeswaldgesetz 
16 Maßnahmenkonzept zur Anpassung der Wälder Mecklenburg-Vorpommern an den Klimawandel 
17 Ziele und Grundsätze einer naturnahen Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 
18 Richtlinien zur Umsetzung von Zielen und Grundsätzen einer naturnahen Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 
19 Erlass zur Umsetzung von Zielen und Grundsätzen einer naturnahen Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 
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 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 
 

2.5 Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln mit  
Bodentechnik oder aus 
Luftfahrzeugen 

verboten 

erlaubt  

- für Pflanzenschutzmittel gemäß PflSchAnwV20 im Fall bioti-
scher Kalamitäten, wenn alle anderen Möglichkeiten zur Ab-
wendung von Schäden ausgenutzt wurden und trotzdem er-
hebliche Schäden zu erwarten sind  

- manuelle Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln gemäß 
PflSchAnwV zur Reduzierung der Begleitvegetation zu Ver-
jüngungszwecken  

Die Maßnahme ist der unteren Wasserbehörde vorher anzuzei-
gen. 

2.6 Düngung, Kalkung verboten 

erlaubt  

standortangepasste Düngung und Kalkung ge-
mäß DüMV bei stark degradierten Böden und 
geschädigten Beständen nach Anzeige bei der 
unteren Wasserbehörde  

2.7 Anwendung von 
Pflanzenasche  verboten 

erlaubt 

gemäß § 8 Absatz 1 und 2 KrWG21 i. V. m. 
DüMV  nach Anzeige bei der unteren Wasser-
behörde   

2.8 Einsatz von Nutz-
fahrzeugen, Maschinen 
und Geräten im Forst-
betrieb 

verboten 

erlaubt  

- Einsatz von Nutzfahrzeugen, Maschinen und Geräten in 
technisch einwandfreiem Zustand und mit angepassten 
Radlasten,  

- Betrieb von Motorsägen mit Verbrennungsmotor nur mit  
Alkylatbenzin, ausschließlich Verwendung von biologisch 
schnell abbaubaren Kettenhaftölen und Hydraulikflüssig-
keiten,  

- Anwendung umweltschonender Maschinen und Verfahren 
gemäß § 12 Absatz 1 Ziffer 9 LWaldG sowie KrWG und 
Ziffer 13 des Erlasses naturnahe Forstwirtschaft M-V 

2.9 Errichtung von 
Forstbetriebsgebäuden verboten 

erlaubt, nach Genehmigung durch die zustän-
dige Forstbehörde unter Beteiligung der unte-
ren Wasserbehörde  

2.10 Errichtung oder  
Änderung von Dränage- 
anlagen 

verboten verboten, ausgenommen Unterhaltungs- und Renaturierungs-
maßnahmen 

 
  

                                                      
20 Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 
21 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
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 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

3 bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

3.1 Errichtung oder Er-
weiterung von Rohrlei-
tungsanlagen für wasser-
gefährdende Stoffe ge-
mäß RohrFLtgV22 

verboten 

3.2 Errichtung oder Er-
weiterung von Anlagen 
zum Lagern, Abfüllen, 
Umschlagen, Herstellen, 
Behandeln oder Verwen-
den von wassergefähr-
denden Stoffen gemäß 
§ 62 WHG23 

verboten 

verboten, ausgenommen 

- unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen 
A und B,  

- oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen 
A, B und C,  

die entsprechend den Vorgaben der AwSV und 
dort insbesondere des § 49 Absatz 2 und 3 
AwSV errichtet und betrieben werden müssen 

3.3 Lagern, Abfüllen oder 
Umschlagen wasserge-
fährdender Stoffe gemäß 
§ 62 WHG und von Pflan-
zenschutzmitteln 

verboten 

verboten außerhalb von Anlagen nach Num-
mer 3.2 

verboten, ausgenommen das notwendige  
Befüllen von Pflanzenschutzmittel-Spritzen am 
Feldrand an geeigneter Stelle 

3.4 Bau und Betrieb un-
terirdischer Stromleitun-
gen mit flüssigen wasser-
gefährdenden Kühl- und 
Isoliermitteln 

verboten 

3.5 Behandlung, Lage-
rung oder Ablagerung 
von Abfall im Sinne der 
abfallrechtlichen Vor-
schriften und von berg-
baulichen Rückständen 
sowie Errichtung und Be-
trieb von Anlagen zur Ab-
lagerung, Behandlung 
und zum Umschlag von 
Abfällen 

verboten 

verboten, aus-
genommen die 
Kompostierung 
aus dem Haus-
halt stammen-
der Bioabfälle 
zur Verwertung 
im eigenen 
Hausgarten  

verboten, ausgenommen die in der Zone II zu-
lässige Kompostierung und die vorübergehende 
Lagerung in dichten Behältern 

 
  

                                                      
22 Rohrfernleitungsverordnung 
23 Wasserhaushaltsgesetz 
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 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

 

3.6 Errichtung oder Er-
weiterung von Anlagen 
zum Lagern, Abfüllen, 
Umschlagen, Herstellen, 
Behandeln und Verwen-
den radioaktiven Mate- 
rials  

verboten 
verboten, ausgenommen sind Anlagen im me-
dizinischen Bereich und in der Prüf-, Mess- und 
Regeltechnik 

3.7 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf 
Freilandflächen ohne 
landwirtschaftliche, forst-
wirtschaftliche oder er-
werbsgärtnerische Nut-
zung sowie zur Unterhal-
tung von Verkehrswegen 

verboten 
verboten, ausgenommen mit Ausnahmegeneh-
migung durch den Pflanzenschutzdienst des 
LALLF in Abstimmung mit der zuständigen 
Wasserbehörde 

3.8 Anwendung von Auf-
taumitteln auf Straßen, 
Wegen oder sonstigen 
Verkehrsflächen 

verboten 

verboten, ausgenommen 

- auf Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen, 

- für andere öffentliche Straßen bei Extremwet-
terlagen wie z. B. Eisregen, sofern keine ab-
stumpfenden Mittel eingesetzt werden kön-
nen 

4 bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen, Trockenaborten 

4.1 Errichtung oder Er-
weiterung von Abwasser-
behandlungsanlagen  

verboten 

verboten, ausgenommen die Sanierung beste-
hender und die Errichtung ordnungsgemäßer 
Abwasserbehandlungsanlagen mit Erlaubnis 
durch die untere Wasserbehörde 

4.2 Errichtung oder Er-
weiterung von baulichen 
Anlagen zur Regenwas-
serbehandlung und –
rückhaltung in Netzen 
des Misch- und Trenn-
systems 

verboten 
verboten, ausgenommen Anlagen, die nach 
Bedarf, mindestens jedoch alle fünf Jahre, 
durch Inspektion auf Schäden überprüft werden 

4.3 Errichtung oder Er-
weiterung von Abwasser-
sammelgruben 

verboten 

verboten, ausgenommen für häusliches und 
vergleichbares Schmutzwasser mit dichten Be-
hältern gemäß DIN 1986-3024, die mindestens 
alle zehn Jahre durch Inspektion auf Schäden 
überprüft werden 

 
  

                                                      
24 DIN-Norm „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 30: Instandhaltung“ (siehe Nummer 10.1 und 10.2) 
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 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 
 

4.4 Errichtung von  
Trockenaborten verboten 

verboten, ausgenommen mit dichten Behäl-
tern, die mindestens alle zehn Jahre durch In-
spektion auf Schäden überprüft werden, und für 
häusliches und vergleichbares Abwasser 

4.5 Errichtung oder Er-
weiterung von Anlagen 
zum Durchleiten oder Ab-
leiten von Abwasser ge-
mäß § 54 Absatz 1 WHG 

verboten 
verboten, ausgenommen Entwässerungsanlagen, die entspre-
chend den Anforderungen des DWA-A 14225 errichtet und betrie-
ben werden 

4.6 Ausbringung von 
Schmutzwasser gemäß 
§ 54 Absatz 1 WHG 

verboten 

4.7 Ausbringung der un-
behandelten Inhalte von 
Trockenaborten 

verboten 

4.8 Versickerung oder 
Verrieselung von 
Schmutzwasser sowie 
Errichtung oder Erweite-
rung von Anlagen zur 
Versickerung oder Verrie-
selung von Schmutzwas-
ser gemäß § 54 Absatz 1 
WHG 

verboten 
verboten, ausgenommen biologisch behandel-
tes Schmutzwasser aus bestehenden Kleinklär-
anlagen großflächig über Sickergraben/Sicker-
mulde nach DIN 4261-526 

4.9 Versickerung oder 
Verrieselung von Nieder-
schlagswasser gemäß 
§ 54 Absatz 1 WHG 

verboten 

verboten, aus-
genommen das 
von Dachflä-
chen abflie-
ßende Nieder-
schlagswasser 

verboten für 
Metalldächer 
und Dachent-
wässerungen 
aus Metall so-
wie für teerhal-
tige Pappdä-
cher 

verboten, ausgenommen nicht schädlich ver-
unreinigtes Niederschlagswasser großflächig 
über die belebte Bodenzone 

4.10 Einleiten von 
Schmutzwasser gemäß 
§ 54 Absatz 1 WHG in 
Oberflächengewässer 

verboten verboten, sofern das Gewässer anschließend 
die Zone II durchfließt 

                                                      
25 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.: DWA-Regelwerk; Arbeitsblatt DWA-A 142: „Abwasserleitungen und -kanäle in Wassergewinnungsgebieten“ 

(siehe Nummer 10.1 und 10.3) 
26 DIN-Norm Kleinkläranlagen-Teil 5: „Versickerung von biologisch aerob behandeltem Schmutzwasser“ (siehe Nummer 10.1 und 10.2) 
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 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

5 bei Verkehrswegebau, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung 

5.1 Errichtung oder Er-
weiterung von Straßen, 
Wegen oder sonstigen 
Verkehrsflächen  

verboten 

verboten, aus-
genommen un-
befestigte öf-
fentliche Feld- 
und Waldwege, 
beschränkt öf-
fentliche Wege, 
Eigentümer- 
und Privatwege 
bei breitflächi-
gem Versickern 
des abfließen-
den Nieder-
schlagswassers 
über die be-
lebte Boden-
zone  

verboten wie in Zone II 

erlaubt, wenn die Regeln der RiStWag27 ange-
wendet werden 

5.2 Verwertung von mine-
ralischen Ersatzbaustof-
fen in technischen bauli-
chen Anlagen gemäß  
§ 19 Absatz 6 Ersatzbau-
stoffV28 

verboten 
erlaubt, wenn der Einbau in der jeweils zulässi-
gen Einbauweise gemäß Anlagen 2 und 3 Er-
satzbaustoffV erfolgt 

5.3 Verwertung von Bo-
denmaterial gemäß § 8 
Absatz 5 BBodSchV29 

verboten 

erlaubt, sofern die Materialien die Werte nach 
Anlage 1 Tabelle 4 BBodSchV einhalten oder 
nach Anlage 1 Tabelle 3 der ErsatzbaustoffV 
als Bodenmaterial der Klasse 0* oder Bagger-
gut der Klasse 0* – BM-0* oder BG-0* – klassifi-
ziert wurden 

5.4 Verwertung von Aus-
bauasphalt der Verwer-
tungsklasse A im Stra-
ßenbau 

verboten erlaubt, sofern die RuVA-StB 0130 und die TL 
AG-StB 0931 angewendet werden 

5.5 Einrichtung oder Er-
weiterung von Badestel-
len, Freibädern und Zelt-
plätzen; Camping aller Art 

verboten 
verboten, ausgenommen Einrichtungen mit 
ordnungsgemäßer Abwasserentsorgung und 
Abfallbeseitigung 

5.6 Errichtung oder Er-
weiterung von Sportanla-
gen 

verboten 
verboten, ausgenommen Einrichtungen mit 
ordnungsgemäßer Abwasserentsorgung 

verboten für Schieß- und Golfanlagen 

                                                      
27 Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten, eingeführt durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(siehe Nummer 10.1 und 10.4) 
28 Ersatzbaustoffverordnung 
29 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
30 „Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau“ der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Arbeitsgruppe Aspahltstraßen, (siehe Nummer 10.1 und 10.5) 
31 „Technische Lieferbedingungen für Asphaltgranulat “ der FGSV (siehe Nummer 10.1 und 10.6) 
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 im Fassungs-

bereich 
in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 
 

5.7 Durchführung von 
Sportveranstaltungen verboten 

verboten 

- für Großveranstaltungen außerhalb von 
Sportanlagen, 

- für Motorsport 

5.8 Errichtung von Fried-
höfen verboten 

5.9 Errichtung oder Er-
weiterung von Flugplät-
zen, einschließlich  
Sicherheitsflächen, Not-
abwurfplätzen, militäri-
schen Anlagen und 
Übungsplätzen 

verboten 

5.10 Durchführung militä-
rischer Übungen verboten verboten, ausgenommen das Durchfahren auf 

klassifizierten Straßen 

5.11 Errichtung oder Er-
weiterung von Baustel-
leneinrichtungen und 
Baustofflagern 

verboten erlaubt unter Beachtung der Nummern 3.1 bis 
3.3. 

6 bei Bergbau und sonstigen Bodeneingriffen 

6.1 Bergbau, einschließ-
lich Bohrlochbergbau 
(z. B. Erdöl-, Erdgas- und 
Solegewinnung)  

verboten 

6.2 Veränderungen und 
Aufschlüsse der Erdober-
fläche, selbst wenn 
Grundwasser nicht aufge-
deckt wird, insbesondere 
Kies-, Sand- und Tongru-
ben, Steinbrüche, Überta-
gebergbaue und Torfsti-
che, sowie Wiederverfül-
lung von Erdaufschlüssen 

verboten 

verboten, ausgenommen  

- die Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemäßen 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, 

- die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen und die  
vorübergehende Herstellung von Baugruben 
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 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

 

6.3 Durchführung von 
Bohrungen  verboten 

verboten, aus-
genommen  

das Erneuern 
von Brunnen 
für Entnahmen 
mit wasser-
rechtlicher Er-
laubnis oder 
Bewilligung 
und Messstel-
lenbau zu 
Überwa-
chungszwe-
cken sowie 
Maßnahmen 
zur Abwehr 
von Gefahren 
für das Grund-
wasser unter 
Beachtung der 
Sicherheitsvor-
kehrungen 
zum Grund-
wasserschutz 

verboten, ausgenommen 

- die in der Zone II zulässigen Handlungen, 
- Baugrunduntersuchungen 

6.4 Errichtung und Be-
trieb von Erdwärme- 
sonden 

verboten 

verboten, ausgenommen 

- wenn nachweislich die lokalen hydrogeolo-
gisch-hydraulischen Verhältnisse keine 
nachhaltige Veränderung des Grundwas-
sers besorgen lassen und 
 

- unter Einhaltung der Bedingungen des 
§ 49 Absatz 4 der AwSV 

6.5 Errichtung und Be-
trieb von Erdwärme- 
kollektoren 

verboten 

verboten, ausgenommen 

- wenn nachweislich die lokalen hydrogeolo-
gisch-hydraulischen Verhältnisse keine 
nachhaltige Veränderung des Grundwas-
sers besorgen lassen und 
 

- entsprechend den Vorgaben der AwSV und 
dort insbesondere des § 35 AwsV 

6.6 Sprengungen verboten verboten, sofern Grundwasserangeschnitten 
wird 

6.7 CO2-Speicherung und 
Fracking verboten 
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 im Fassungs-
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

7 bei baulichen Anlagen allgemein 

7.1 Errichtung oder Er-
weiterung baulicher Anla-
gen gemäß § 2 Absatz 1 
LBauO M-V32 oder we-
sentliche Änderung deren 
Nutzung  

verboten 
verboten, ausgenommen bauliche Anlagen mit 
ordnungsgemäßer Abwasserentsorgung und 
die einer solchen nicht bedürfen 

7.2 Ausweisung neuer 
Baugebiete im Rahmen 
der Bauleitplanung 

verboten erlaubt, ausgenommen Industrie und produzie-
rendes Gewerbe 

8 bei Betreten 

Betreten verboten erlaubt 

 

9 Begriffsbestimmungen 

9.1 Haltung mit Auslauf auf unbefestigten Flächen. Damit ist die Haltung von Tieren in einem Stall (festen 
Gebäude) gemeint, bei dem die Tiere freien Zugang zu Ausläufen (z. B. Wiese oder Weide) haben. Ty-
pisch ist hierbei, dass die Tiere hauptsächlich über die Fütterung im Stall ernährt werden. Dies ist vor 
allem in der Geflügelhaltung anzutreffen, wo die Tiere tagsüber in die Ausläufe können. Diese Form der 
Haltung wird aber auch bei anderen Tieren wie z. B. Schweinen oder Rindern praktiziert.  

9.2 Großflächige Zerstörung der Grasnarbe bedeutet, wenn sie nicht nur einen linienförmigen Verlauf hat 
oder nicht nur an Einzelpunkten auftritt (z. B. bei Tritt- und Treibwegen oder Viehtränken). 

9.3 Beweidung (Weidehaltung) beschreibt eine Haltungsform außerhalb von festen Gebäuden. Dies bedeu-
tet, dass die Tiere ganztags auf der Weide stehen und maximal einen Unterstand haben. Ihren Futter-
bedarf decken die Tiere über die Aufnahme des Aufwuchses von der Weide. Eine weitere Zufütterung 
erfolgt in der Regel nicht, es sei denn der Aufwuchs ist nicht ausreichend (z. B. im Winter). Die Bewei-
dung kann auch nur in einzelnen Abschnitten des Jahres erfolgen (Weidesaison). Die restlichen Tage 
stehen die Tiere dann im Stall. Die Weidehaltung ist nur für Raufutterfresser, wie z. B. Kühe, Pferde o-
der Schafe zutreffend. 

9.4 Dauergrünland sind Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau 
von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden und mindestens fünf Jahre lang nicht Be-
standteil der Fruchtfolge eines landwirtschaftlichen Betriebes waren. Gras oder andere Grünfutterpflan-
zen sind alle Grünpflanzen, die herkömmlicherweise in natürlichem Grünland anzutreffen oder norma-
lerweise Teil von Saatgutmischungen für Grünland (Wiesen und Weiden) sind. 

9.5 Bei der wendenden Bodenbearbeitung handelt es sich um offenen Umbruch der Ackerkrume (> 30 cm 
Tiefe). Zu bestimmten Kulturen (u. a. Mais, Rüben, Kartoffeln) ist in Abhängigkeit vom Standort (leh-
mige/tonige Böden) wendende Bodenbearbeitung nicht zu umgehen. Aufgrund von Strukturschäden im 
Boden (Verdichtung, Verschlämmung) oder aufgrund der phytosanitären Situation kann eine wendende 
Bodenbearbeitung erforderlich sein. 

  

                                                      

32 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 
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10 Verfügbarkeit und Einsichtnahme in Bezug genommener Dokumente 

10.1 Die in dieser Verordnung in Bezug genommenen Dokumente  

- das LAWA-Merkblatt vom 10.10.2019, herausgegeben von Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Wasser,  

- die Fachinformation der LMS Agrarberatung vom 15.06.2020, herausgegeben von LMS Agrarbe-
ratungGmbH, 

- das DWA-Arbeitsblatt, nachfolgend unter Nummer 10.3 und 

- die DIN, nachfolgend unter Nummer 10.2 sowie  

- die RiStWag, nachfolgend unter Nummer 10.4,  

- die RuVA-StB 01, nachfolgend unter Nummer 10.5 und  

- die TL AG-StB 09, nachfolgend unter Nummer 10.6 

 sind durch die untere Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald vorzuhalten und Er-
laubnisinhabern auf Anforderung zur Einsichtnahme vorzulegen. 

10.2 Die genannten DIN 1986-30 (Ausgabe Februar 2012) und DIN 4261-5 (Ausgabe Oktober 2012) wer-
den vom Beuth Verlag GmbH, Berlin, herausgegeben und sind beim Deutschen Patentamt in Mün-
chen archivmäßig gesichert niedergelegt. 

10.3 Das genannte Arbeitsblatt DWA-A 142 (Ausgabe Januar 2016) wird von der Deutschen Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), Hennef, herausgegeben und ist bei der Deut-
schen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 

10.4 Die genannte RiStWaG (Ausgabe 2016) wird von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen e.V., FGSV Verlag GmbH, Köln, herausgegeben und ist beim Deutschen Marken- und 
Patentamt in München archiviert und einsehbar. 

10.5 Die genannte RuVA-StB 01 (Ausgabe 2001, Fassung 2005) wird von der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen e.V., FGSV Verlag GmbH, Köln, herausgegeben und ist beim Deut-
schen Marken- und Patentamt in München archiviert und einsehbar. 

10.6 Die genannte TL AG-StB 09 (Ausgabe 2009) wird von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen e.V., FGSV Verlag GmbH, Köln, herausgegeben und ist beim Deutschen Marken- und 
Patentamt in München archiviert und einsehbar. 
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Verordnung zur Neuregelung der Übertragung hoheitlicher Aufgaben im Geschäftsbereich 
des Finanzministeriums auf das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Vom 16. Juli 2025

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 600 - 2 - 24

Das Finanzministerium verordnet aufgrund des § 1 des Gesetzes zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf das Landesförderinstitut 
Mecklenburg-Vorpommern vom 26. Juli 1994 (GVOBl. M-V S. 783), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 6. Oktober 2005 
(GVOBl. M-V S. 510, 511) geändert worden ist:

Artikel 1
Verordnung zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben im 

Geschäftsbereich des Finanzministeriums auf das 
Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 600 - 2 - 25

§ 1
Übertragung

Die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – wird ermäch-
tigt, durch das von ihr errichtete Landesförderinstitut Mecklen-
burg-Vorpommern im Rahmen ihr übertragener öffentlicher För-
deraufgaben und zur Durchführung und Verwaltung öffentlicher 
Fördermaßnahmen in folgenden Förderbereichen des Finanz-
ministeriums Verwaltungsakte zu erlassen und öffentlich-rechtli-
che Verträge zu schließen:

1. im Rahmen der Bearbeitung des Förderprogramms „Schlös-
ser und Gärten“ innerhalb des Entwicklungsprogramms für 
den ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern in der För-
derperiode 2014 bis 2022,

2. im Rahmen der Abwicklung der Förderung dem ländlichen 
Charakter angepasster Infrastrukturen – touristische Einrich-
tungen und touristische Infrastruktur nach dem GAP-Strate-
gieplan 2023 bis 2027

3. im Rahmen der Abwicklung der Förderung des Hochschul-
baus und der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden aus 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der För-
derperiode 2014 bis 2020,

4. im Rahmen der Abwicklung der Förderung der Verbesserung 
der Energieeffizienz in Landes-, Hochschul- und Universitäts-

medizinliegenschaften sowie für Maßnahmen der nachhalti-
gen und integrierten Stadtentwicklung bei Einrichtungen in 
Trägerschaft des Landes zur Verbesserung des Kultur- und 
Naturerbes aus dem Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung 2021 bis 2027.

Die Konkretisierung der Aufgaben erfolgt im Einzelfall mit der 
Beauftragung des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpom-
mern.

Artikel 2
Außerkrafttreten

Am Tag nach der Verkündung dieser Verordnung treten außer 
Kraft:

1. die Verordnung zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben im 
Geschäftsbereich des Finanzministeriums auf das Landes-
förderinstitut Mecklenburg-Vorpommern vom 17. März 2014 
(GVOBl. M-V S. 113),

2. die Verordnung zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben im 
Geschäftsbereich des Finanzministeriums auf das Landesför-
derinstitut Mecklenburg-Vorpommern in der Förderperiode 
2021 bis 2027 vom 3. Januar 2024 (GVOBl. M-V S. 14),

3. die Verordnung zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben im 
Geschäftsbereich des Finanzministeriums auf das Landesför-
derinstitut Mecklenburg-Vorpommern in der ELER Förder-
periode 2014 bis 2022 vom 17. Januar 2025 (GVOBl. M-V 
S. 31).

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 16. Juli 2025

Der Finanzminister
Dr. Heiko Geue
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Zweite Verordnung zur Änderung der Fischereischeinverordnung*

Vom 24. Juli 2025

Aufgrund des § 10 Nummer 1, 2 und 4 des Landesfi schereigesetzes vom 13. April 2005 (GVOBl. M-V S. 153), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 7. August 2024 (GVOBl. M-V S. 518) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, 
ländliche Räume und Umwelt:

* Ändert VO vom 2. Dezember 2018; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 793 - 3 - 10

Artikel 1

Die Fischereischeinverordnung vom 2. Dezember 2018 (GVOBl. 
M-V S. 425), die durch die Verordnung vom 27. Oktober 2023 
(GVOBl. M-V S. 858) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

In Absatz 3 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:

„Im elektronischen Verfahren wird die Broschüre elektro-
nisch bereitgestellt.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Der Nachweis über die Entrichtung der Fischerei-
abgabe erfolgt durch Aufkleben einer Fischereiabgabe-
marke des Landes Mecklenburg-Vorpommern in einen 
Fischereischein Mecklenburg-Vorpommern. Personen, 
die ihren Hauptwohnsitz oder ihre alleinige Wohnung 
nicht in Mecklenburg-Vorpommern haben, erbringen den 
Nachweis der Entrichtung der Fischereiabgabe durch das 
Aufkleben der Fischereiabgabemarke Mecklenburg-Vor-
pommern in ihren Fischereischein des anderen Bundes-
landes oder auf ein Nachweisblatt nach dem Muster der 
Anlage 4 zu dieser Verordnung. Der Nachweis der in 
einem automatisierten Verfahren erhobenen Abgabe des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern erfolgt durch Vorlage 
des vom automatisierten Verfahren erzeugten Dokumen-
tes oder lesbar auf einem elektronischen Gerät.“

b) In Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 wird die Angabe „gesonder-
te Abgabe“ durch die Angabe „Sonderfischereiabgabe“ 
ersetzt.

c) In Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 wird jeweils die 
Angabe „gesonderten Abgabe“ durch die Angabe „Son-
derfischereiabgabe“ ersetzt.

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Einleitung von Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Ämter und Gemeinden sind zuständig für:“.

bb) Satz 2 wird durch folgenden Satz 2 ersetzt:

„Zuständige Behörden sind hierbei die Amtsvorste-
her und die Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden 
als örtliche Ordnungsbehörden.“

cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„Die Ämter und amtsfreien Gemeinden nehmen die 
Aufgaben nach Satz 1 im übertragenen Wirkungs-
kreis wahr.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird nach der Angabe „Landesfischerei-
gesetzes“ die Angabe „und die Ausgabe von Fische-
reiabgabemarken“ eingefügt.

bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Fischerei-
scheine“ die Wörter „oder Fischereischeinprüfungs-
zeugnisse“ eingefügt.

cc) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3a einge-
fügt:

„3a. die Erteilung der Dokumente nach § 1 Absatz 5 
und § 3 Absatz 2 Satz 2 im automatisierten Ver-
fahren,“.

dd) In Nummer 5 wird die Angabe „gesonderte Abgabe“ 
durch die Angabe „Sonderfischereiabgabe“ ersetzt.

4. In § 7 wird die Angabe „31. Dezember 2025“ durch die An-
gabe „31. Dezember 2030“ ersetzt.

5. Folgende Anlage 4 wird angefügt: Anlage
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„Anlage 4
(zu § 3 Absatz 2a)

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 24. Juli 2025

Der Minister für Klimaschutz,
Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt

Dr. Till Backhaus

Nachweisblatt 
Fischereiabgabemarken 

Mecklenburg-
Vorpommern

für Fischereischeine anderer 
Bundesländer oder Staaten

nach § 3 Abs. 2a FischereischeinVO M-V

Inhaberin/Inhaber

Name:

Vorname:

Geburtsdatum: 

Wichtige Hinweise: 
1. Der gültige Fischereischein eines anderen Bundeslandes oder Staa-

tes, der Personalausweis sowie dieses vollständig ausgefüllte Nach-
weisblatt mit eingeklebter Fischereiabgabemarke für das jeweilige 
Kalenderjahr sind beim Fischfang in Mecklenburg-Vorpommern bei 
sich zu führen und den kontrollberechtigten Personen auf Verlangen 
vorzulegen. 

2. Die Fischereiabgabe befreit nicht vom Erwerb einer einer Fische-
reierlaubnis („Angelkarte“). „
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Zulassungszahlenverordnung

GVOBl. M-V 2025 S. 395

– Berichtigung –

Die in § 4 aufzuhebende Vorschrift lautet:

„Zulassungszahlenverordnung vom 7. Juni 2024 (GVOBl. M-V 
S. 341)“.

Schwerin, den 30. Juli 2025
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Hinweis auf Verkündungen im Mitteilungsblatt des Bildungsministeriums

Erste Verordnung zur Änderung der 
Unterrichtsversorgungsverordnung 2020/2021 bis 2024/2025*

Vom 7. Juli 2025

* Ändert VO vom 7. Juli 2020; GS Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 223 - 6 - 78

Die Änderungsverordnung ist veröffentlicht im Mittl.bl. BM M-V 
vom 30. Juli 2025 S. 70.

Zweite Verordnung zur Änderung der Schulmitwirkungsverordnung*

Vom 22. Juli 2025

Die Änderungsverordnung ist veröffentlicht im Mittl.bl. BM M-V 
vom 30. Juli 2025 S. 77.

* Ändert VO vom 26. August 20157. Juli 2020; GS Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 223 - 6 - 63

Siebte Verordnung zur Änderung der Kostenverordnung berufl iche Schulen*

Vom 22. Juli 2025

Die Änderungsverordnung ist veröffentlicht im Mittl.bl. BM M-V 
vom 30. Juli 2025 S. 78.

* Ändert VO vom 12. März 2010; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 6 - 31
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